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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des
Bundeskanzleramtes

1. Abgeordnete
Canan Bayram
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Plant die Bundesregierung, einen Partizipationsrat 
einzurichten, der die Bundesregierung im Kampf 
gegen Rassismus berät, wie von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration Annette Widmann-Mauz kürzlich 
gefordert wurde (www.rnd.de/politik/rassismus-w
idmann-mauz-fordert-beratungsstelle-fur-opfer-R
4XYH73XR5DSZNA5O4WH7VQTPQ.html), 
und wenn ja, wann soll dieser Rat eingesetzt wer-
den?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration Staatsministerin
Annette Widmann-Mauz
vom 6. November 2020

Die Einrichtung und die Weiterentwicklung von Strukturen der Bundes-
regierung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rassismus sind 
derzeit Gegenstand der Beratungen der Bundesregierung im Kabinett-
ausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus.

2. Abgeordneter
Hartmut Ebbing
(FDP)

Wurden die Leihgeber der von dem am 3. Okto-
ber 2020 im Pergamonmuseum ausgeübten Van-
dalismus betroffenen Exponate benachrichtigt, 
und wenn ja, wann?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien Staatsministerin Monika Grütters
vom 3. November 2020

Die Leihgeber der von den Sachbeschädigungen betroffenen Objekte 
wurden am 5. Oktober 2020 von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
informiert.

3. Abgeordneter
Hartmut Ebbing
(FDP)

Warum hat die Bundesregierung, die seit dem 
4. Oktober 2020 über den Vandalismus informiert 
war (RBB Inforadio vom 21. Oktober 2020), den 
Deutschen Bundestag nicht schon vor dem 
20. Oktober 2020 über die Beschädigungen infor-
miert?
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Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien Staatsministerin Monika Grütters
vom 3. November 2020

Die Bundesregierung wurde am 6. Oktober 2020 über die Vorfälle infor-
miert. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Landeskriminalamt 
Berlin haben aus ermittlungstaktischen Gründen verabredet, die Angele-
genheit zunächst nicht öffentlich zu machen.
Dies ist aus Sicht der Bundesregierung nicht zu beanstanden.

4. Abgeordneter
Hartmut Ebbing
(FDP)

Hält die Bundesregierung an ihrer Einschätzung 
aus der Antwort auf die Kleine Anfrage „Sicher-
heitsstandards in den Bundesmuseen“, die Sicher-
heitskonzepte seien „ausreichend“, fest (Bundes-
tagsdrucksache 19/18909)?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien Staatsministerin Monika Grütters
vom 3. November 2020

Absolute Sicherheit wird es in einem Museum, in dem Publikumsver-
kehr ja ausdrücklich erwünscht ist, nie geben können. Sicherheitssyste-
me in Museen unterliegen daher, wie auch in der damaligen Antwort auf 
die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/18909 hervorgehoben, 
ständiger Überprüfung und Fortentwicklung. Die mit dem Anschlag 
vom 3. Oktober 2020 einhergehende veränderte Bedrohungslage wird zu 
einer erneuten Anpassung der Sicherheitskonzepte der Staatlichen Mu-
seen zu Berlin führen. Im Übrigen ging es inhaltlich bei der damaligen 
Kleinen Anfrage nicht um Vandalismus, sondern um den Einbruch und 
den Diebstahl in Museen.
Auf Initiative der Bundesregierung hat der Deutsche Museumsbund be-
reits im September 2020 zu einer Sicherheitskonferenz geladen, um zu 
diskutieren, wie Museen ihre Objekte zukünftig besser schützen und 
gleichzeitig in gewohnter Weise für die Öffentlichkeit zugänglich blei-
ben können.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Finanzen

5. Abgeordnete
Doris Achelwilm
(DIE LINKE.)

Setzt sich die Bundesregierung – vor dem Hinter-
grund, dass die mit 9 Mrd. Euro Stabilisierungs-
hilfen unterstützte Deutsche Lufthansa AG die
Pilotenausbildung an der international renom-
mierten European Flight Academy in Bremen für 
500 angehende Pilotinnen und Piloten abzubre-
chen und die Ausbildung an die nichttarifierte 
Flugschule in Rostock zu verlagern gedenkt 
(www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/
flugschule-piloten-ausbildung-bremen-100.html 
und www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellsc
haft/lufthansa-flugschule-bremen-100.html) – da-
für ein, hiermit möglicherweise einhergehende so-
ziale Härten für die Flugschülerinnen und Flug-
schüler zu verhindern, und wenn ja, wie?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 4. November 2020

Die Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung für die Deutsche 
Lufthansa AG dienen der Stabilisierung des Unternehmens in einer Kri-
sensituation, die operative Geschäftsführung obliegt weiterhin dem Un-
ternehmen. Die Bundesregierung hat sich bewusst dazu bekannt, keinen 
Einfluss auf die operative Geschäftsführung der Deutschen Lufthansa 
AG zu nehmen. Dies entspricht der gesetzlichen Aufgabenverteilung, 
wonach Maßnahmen der Geschäftsführung dem geschäftsführenden Or-
gan obliegen, im Falle einer Aktiengesellschaft – wie der Deutschen 
Lufthansa AG – dem Vorstand (§ 76 Absatz 1 des Aktiengesetzes).
Die Beurteilung der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das 
Unternehmen, einschließlich der Beurteilung erforderlicher Schritte und 
Veränderungen, gehören zum Bereich der operativen Geschäftsführung. 
Entscheidungen über das Ob und Wie der Ausbildung von Nachwuchs-
piloten sind unternehmerische Entscheidungen der Deutschen Lufthansa 
AG, die nicht der Einflussnahme des Bundes unterliegen. Dementspre-
chend nimmt die Bundesregierung keinen Einfluss auf die Pilot/innen-
Ausbildung der Deutschen Lufthansa AG. Das Unternehmen hat bei al-
len Maßnahmen den geltenden rechtlichen Rahmen zu beachten. Die 
Bundesregierung erwartet generell eine enge Abstimmung von Maßnah-
men zwischen Unternehmensleitung und Betriebsräten bzw. zwischen 
den Sozialpartnern.
Die Bundesregierung verfügt über keine eigenen Kenntnisse zu den 
Konditionen bestehender Verträge zwischen der Deutschen Lufthansa 
AG und ihren Auszubildenden über die Ausbildung zum Pilot bzw. zur 
Pilotin. Dies schließt möglicherweise mit unternehmerischen Entschei-
dungen der Deutschen Lufthansa AG einhergehenden Auswirkungen auf 
diese Ausbildungsverhältnisse ein; insbesondere auch bezüglich der in 
Bezug genommenen Berichterstattung zur Ausbildung an der European 
Flight Academy in Bremen. Die Angebote der Bundesregierung für 
Leistungen an Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung der Be-
rufsausbildung, wie die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförde-
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rungsgesetz (BAföG), stehen im Rahmen der geltenden rechtlichen Vor-
gaben allen Auszubildenden offen.
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass weitergehende Auskunftsan-
sprüche zu unternehmerischen Entscheidungen der Deutschen Lufthansa 
AG im Rahmen des parlamentarischen Auskunftsanspruchs nicht beste-
hen. Der Auskunftsanspruch erstreckt sich auf Angelegenheiten, die in 
den Verantwortungsbereich der Regierung fallen; dazu gehören auch die 
Tätigkeiten von mehrheitlich oder vollständig in der Hand des Bundes 
befindlichen Unternehmen in Privatrechtsform (vgl. BVerfG, Urteil vom 
7. November 2017, 2 BvE 2/11, LS 3 und Rn. 216 ff.). Im Falle einer 
staatlichen Minderheitsbeteiligung – wie bei der Deutschen Lufthansa 
AG – beschränkt sich der Auskunftsanspruch hingegen ausschließlich 
auf den staatlichen Verantwortungsbereich. Parlamentarische Anfragen 
zu Sachgebieten, für die das Unternehmen selbständig verantwortlich 
ist, sind somit nicht vom parlamentarischen Auskunftsanspruch umfasst. 
Fragen zur Ausbildung von Piloten/Pilotinnen betreffen vorliegend den 
Bereich der operativen Geschäftsführung, der in Alleinverantwortung 
des Deutschen Lufthansa AG liegt.

6. Abgeordneter
Dr. Danyal Bayaz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie fällt die volkswirtschaftliche Bilanz der tem-
porären Senkung der Umsatzsteuer (unter Ge-
sichtspunkten wie Anreiz zum Konsum, Weiter-
gabe an Verbraucher, Belebung der Innenstädte) 
durch die Bundesregierung aus, und zieht die 
Bundesregierung angesichts steigender Gefahren 
für die wirtschaftliche Erholung durch Corona 
eine Verlängerung der Senkung über den 31. De-
zember 2020 in Betracht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung sieht die volkswirtschaftlichen Effekte der tempo-
rären Absenkung der Umsatzsteuersätze positiv. Vorrangige Ziele sind 
die Stärkung der Gesamtnachfrage und die Überwindung übertriebener 
Kaufzurückhaltung in der Krise. Beides wurde mit der Maßnahme er-
reicht.
Gemäß dem Herbstgutachten der Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 
dürfte gut die Hälfte der Umsatzsteuersatzsenkung an die Verbraucher 
weitergeben worden sein. Für die Verbraucher bedeutet dies bei glei-
chem Einkommen einen Kaufkraftgewinn gegenüber dem ersten Halb-
jahr. Die Senkung der Umsatzsteuersätze dürfte für den Aufholeffekt im 
dritten Quartal sicher eine große Rolle gespielt und auch einen Beitrag 
zur Erwartungsstabilisierung bei Verbrauchern und Produzenten geleis-
tet haben.
Die Belebung der Innenstädte ist von vielen Faktoren abhängig. Das 
Thema ist Gegenstand der Initiative von Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier zu einem Runden Tisch „Ladensterben verhindern – In-
nenstädte beleben“.
Die unmittelbare Nachfragewirkung dürfte auch durch Vorzieheffekte 
der Verbraucher verstärkt werden. Diese waren und sind weiterhin zu er-
warten, weil die Befristung der Maßnahme von vornherein festgelegt 
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wurde. Eine Verlängerung der Maßnahme über den 31. Dezember 2020 
hinaus ist insofern nicht geplant.

7. Abgeordneter
Dr. Danyal Bayaz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie können die seit dem 1. Oktober 2020 gesetz-
lich vorgeschriebenen technischen Sicherheitsein-
richtungen (TSE) für Kassensysteme seitens der 
Unternehmen bei den zuständigen Finanzämtern 
registriert werden, und wie kann die tatsächliche 
Nutzung dieser registrierten TSE mit den zugehö-
rigen Kassen seitens der Finanzbehörden über-
prüft werden?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 5. November 2020

Die Pflicht zur Mitteilung der Angaben nach § 146a Absatz 4 der Abga-
benordnung (AO) wurde durch das BMF-Schreiben vom 6. November 
2019 (IV A 4 – S 0319/19/10002:001, DOK 2019/0891800) ausgesetzt, 
bis ein elektronisches Mitteilungsverfahren eingesetzt wird. Eine Mittei-
lung ist im Übrigen jederzeit formlos an die Finanzverwaltung möglich. 
Die erforderlichen Daten sind in § 146a Absatz 4 AO benannt. Art und 
Umfang der Mitteilung werden außerdem im Anwendungserlass zur AO 
(Nummer 9 des AEAO zu § 146a) erläutert.
Kassen-Nachschauen sind unabhängig von der Mitteilung des elektroni-
schen Aufzeichnungssystems möglich. Sie können bereits seit dem 1. Ja-
nuar 2018 durchgeführt werden. Die Länder haben auch schon im Jahr 
2018 mit der Durchführung begonnen.
Statistische Aufzeichnungen hierzu werden jedoch erst seit dem 1. Ja-
nuar 2019 geführt. Danach sind im Jahr 2019 bereits 11.741 Kassen-
Nachschauen erfolgt.
Bei einer Kassen-Nachschau kann geprüft werden, ob eine Kasse ord-
nungsgemäß bedient wird, die Aufzeichnungen richtig geführt werden 
oder die Integrität der Daten sichergestellt ist. Angaben etwa zum Da-
tum der Anschaffung des elektronischen Aufzeichnungssystems sind 
hierfür nicht erforderlich.

8. Abgeordneter
Matthias Höhn
(DIE LINKE.)

Wie hoch ist das jeweilige Gesamtvolumen der 
Ausgaben der Bundesministerien und des Bun-
deskanzleramts (inkl. nachgeordneter Behörden 
und bundeseigener Gesellschaften im Geschäfts-
bereich der Bundesministerien) seit dem 1. Januar 
2018 für Aufträge (inkl. Subverträge und Abrufe 
aus Rahmenverträgen) an die Firmen KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Pricewater-
houseCoopers GmbH (PwC) Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft inkl. deren Tochter- bzw. Mit-
gliedsunternehmen (bitte für jedes der drei Haupt-
unternehmen jeweils eine zusammengefasste Ge-
samtzahl angeben)?

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 5 – Drucksache 19/24118



Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 2. November 2020

Das nachgefragte Gesamtvolumen der Ausgaben für den Zeitraum vom 
1. Januar 2018 bis zum 30. September 2020 ist aufgegliedert nach den 
Firmen aus der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

KPMG Deloitte PwC
Summen in T Euro (ohne Bun-
desnachrichtendienst (BND))

66.831 11.009 82.908

Bezüglich der Deutschen Bahn AG konnte in der für eine parlamentari-
sche Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit kein Beitrag erstellt werden. 
Diesen wird das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur (BMVI) nachliefern.
Wegen der Kürze der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden 
Zeit können Unsicherheiten bzw. Unschärfen sowie Lücken beim Ergeb-
nis der Ressortabfrage nicht ausgeschlossen werden.
Der BND ist nach sorgfältiger Abwägung der widerstreitenden Interes-
sen zu der Auffassung gelangt, dass eine Beantwortung der Frage in of-
fener Form nicht erfolgen kann. Die erbetenen Auskünfte sind aus Grün-
den des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig.
Die erbetenen Auskünfte zu Kosten betreffen wesentliche Strukturele-
mente des BND. Aus ihrem Bekanntwerden könnten sowohl staatliche 
als auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse auf den Haushalt, Modus 
Operandi, die Fähigkeiten und Methoden des Dienstes ziehen. Eine Of-
fenlegung der entsprechenden Informationen würde die Aufgabenerfül-
lung des BND stark beeinträchtigen, was wiederum die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland gefährden oder ihren Interessen schweren 
Schaden zufügen könnte. Diese Informationen werden daher als Ver-
schlusssache gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bun-
desministeriums des Innern zum materiellen und organisatorischen 
Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) mit dem VS-
Grad „GEHEIM“ eingestuft und an die Geheimschutzstelle des Deut-
schen Bundestages übermittelt.*

9. Abgeordneter
Martin Hohmann
(AfD)

In welchem Umfang wurden von Deutschland
Restitutions-, Reparations- und Entschädigungs-
leistungen nach heutigem Wert erbracht?

* Die Bundesregierung hat einen Teil der Antwort als „VS – GEHEIM“ eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt und 
kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.

Drucksache 19/24118 – 6 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode



10. Abgeordneter
Martin Hohmann
(AfD)

In welchem Umfang wurden innerstaatliche Leis-
tungen als Kriegsfolgeleistungen nach heutigem 
Wert erbracht (etwa Leistungen im Rahmen der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts, Lastenausgleich – einschließlich Repara-
tionsschäden und Restitutionsschäden –, allge-
meines Kriegsfolgengesetz, Kriegsgefangenenent-
schädigungsgesetz, Häftlingshilfegesetz, Kriegs-
opferversorgung, Versorgung nach Artikel 131 
des Grundgesetzes, Leistungen nach dem Gesetz 
zur Regelung offener Vermögensfragen und dem 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz, 
Vertriebenenzuwendungsgesetz, Bundesvertriebe-
nengesetz etc. pp.)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 6. November 2020

Die Fragen 9 und 10 werden zusammen beantwortet.
Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche Fra-
ge 18 auf Bundestagsdrucksache 19/23454 Bezug genommen. In der 
dort genannten Statistik „Kriegsfolgenleistungen insgesamt“ (Anlage 1) 
sowie der BMF Broschüre „Entschädigung von NS-Unrecht – Regelun-
gen zur Wiedergutmachung“ (Anlage 2, dort S. 27) wird der Umfang der 
angefragten Leistungen aufgelistet und in Euro beziffert.*

Die Statistik „Kriegsfolgenleistungen insgesamt“ wurde zuletzt mit dem 
Stand vom 31. Dezember 2003 aktualisiert. Der Bundesregierung liegt 
keine Zusammenstellung neueren Datums vor. Stattdessen gibt es – für 
einen Teil der Daten – die Übersicht „Leistungen der öffentlichen Hand 
auf dem Gebiet der Wiedergutmachung“. Diese Übersicht ist Bestandteil 
der vorgenannten BMF-Broschüre, Stand: 31. Dezember 2019 (S. 27).
Der entsprechende heutige Wert der Leistungen ist der Bundesregierung 
nicht bekannt, da eine Kaufkraftberechnung für die in der Vergangenheit 
geleisteten Zahlungen nicht stattgefunden hat.
In den Jahren 2004 bis 2019 wurden aus dem Bundeshaushalt weitere 
rund 30,8 Mrd. Euro für Leistungen an Berechtigte nach dem Bundes-
versorgungsgesetz (BVG) gezahlt. Die Länder tragen 20 Prozent der 
Kosten für fürsorgerische Leistungen an Berechtigte nach dem BVG. 
Diese Ausgaben sind in der genannten Summe nicht enthalten.
Für Versorgungsleistungen an Berechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz 
wurden 2004 bis 2019 insgesamt rund 122 Mio. Euro ausgegeben. Hie-
rin nicht enthalten sind Ausgaben für Leistungen der Heil- und Kranken-
behandlung sowie für fürsorgerische Leistungen für diesen Personen-
kreis.

* Von der Drucklegung der Anlage 2 wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/24118 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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11. Abgeordneter
Martin Hohmann
(AfD)

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, dass 
Deutsche in der sowjetisch besetzten Zone und 
der späteren Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) nicht an den Leistungen dieser Gesetze 
teilhaben konnten, und wenn ja, inwieweit trifft 
oder traf sie Regelungen, diese Unausgewogen-
heiten auszugleichen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn
vom 6. November 2020

Grundsätzlich hatten deutsche Bürger in der sowjetisch besetzten Zone 
und der späteren Deutschen Demokratischen Republik (DDR) keinen 
Zugang zu Leistungen nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutsch-
land, da diese Gesetze für sie nicht galten.
Die DDR betrachtete sich als einzigen deutschen Staat, der Militarismus 
und Nazismus überwunden habe. Die politische Führung vertrat die An-
sicht, dass damit auch ihrer Pflicht zur Wiedergutmachung nationalso-
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zialistischen Unrechts Genüge getan worden sei. Entschädigungsleistun-
gen für verloren gegangenes Eigentum kamen in einer sozialistischen 
Eigentumsordnung ohnehin grundsätzlich nicht in Betracht.
Verfolgte des NS-Regimes konnten allerdings wie schon nach dem in 
der Sowjetzone geltenden Recht Sonderleistungen im Rahmen der allge-
meinen Gesundheits-, Alters- und Hinterbliebenenversorgung erhalten. 
Eigene gesetzliche Regelungen gab es nicht.
Seit Herstellung der deutschen Einheit hat die Bundesrepublik Deutsch-
land spezielle Regelungen für den betroffenen Personenkreis getroffen. 
So wurde die Rückerstattung des zwischen 1933 und 1945 im Beitritts-
gebiet aus Verfolgungsgründen entzogenen Vermögens im Gesetz zur 
Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz – VermG) gere-
gelt. Ansprüche waren jeweils bis Ende 1992 (Immobilien) bzw. bis 
Ende Juni 1993 (bewegliches Vermögen) anzumelden. Für erbenlose 
oder nicht angemeldete jüdische Vermögensverluste sieht das Gesetz die 
Jewish Claims Conference (JCC) als Rechtsnachfolger vor.
Das Entschädigungsrentengesetz (ERG) aus dem Jahr 1992 beinhaltet 
neben der Weiterzahlung der durch Verordnung des Ministerrats vom 
8. April 1965 (GBl. DDR II S. 293) festgesetzten Ehrenpensionen für 
Kämpfer gegen den Faschismus und für Verfolgte des Faschismus und 
deren Hinterbliebene in Form von Entschädigungsrenten u. a. auch ein 
Neuantragsrecht für Personen, denen Leistungen von den früher zustän-
digen Stellen aus rechtsstaatswidrigen Gründen versagt oder nachträg-
lich entzogen worden waren. Ebenfalls 1992 traten Richtlinien der Bun-
desregierung in Kraft, nach denen Renten an Verfolgte im Sinne des 
Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) und ihre Hinterbliebenen gewährt 
werden können, wenn diese weder nach dem Entschädigungsrentenge-
setz noch nach anderen Vorschriften Entschädigungsleistungen erhalten.
Für von NS-Unrecht Betroffene mit Wohnsitz im Beitrittsgebiet, denen 
keine Leistungen nach dem Entschädigungsrentengesetz oder der er-
gänzenden Härteregelung zustehen, wurde die Härteregelung für Opfer 
von NS-Unrecht im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes 
(AKG) vom 7. März 1988 durch Kabinettsbeschluss vom 13. Dezember 
1990 auf das Beitrittsgebiet übertragen.
Deutsche, die auf dem Gebiet der sowjetisch besetzten Zone und der 
späteren DDR gelebt haben, konnten ab dem Zeitpunkt der Wiederverei-
nigung im Jahre 1990 an den Leistungen dieser Gesetze grundsätzlich 
teilhaben. Dies galt allerdings nicht für den Bereich des Lastenaus-
gleichs. Mit der Herstellung der deutschen Einheit wurden die Vorschrif-
ten des Lastenausgleichsgesetzes ausdrücklich nicht auf den Bereich des 
Beitrittsgebiets übertragen, da die Integrationsziele des Lastenausgleichs 
45 Jahre nach Kriegsende erfüllt waren. Der gesamtdeutsche Gesetzge-
ber hat dafür jedoch einen Ausgleich mit dem zum 1. Januar 1994 erlas-
senen Vertriebenenzuwendungsgesetz geschaffen. Damit sollte das Ver-
treibungsschicksal derjenigen Heimatvertriebenen gewürdigt werden, 
die nach der Vertreibung und bis zum 3. Oktober 1990 ihren ununterbro-
chenen Wohnsitz im Beitrittsgebiet hatten. Für den anspruchsberechtig-
ten Personenkreis gab es eine einmalige schadensunabhängige Leistung 
in Höhe von 4.000 DM (rund 2.045 Euro). Insgesamt wurden rund 
2,6 Mrd. Euro für diesen Zweck aufgewendet. Das Vertriebenenzuwen-
dungsgesetz ist inzwischen abgewickelt und wurde 2011 aufgehoben.
Im Bereich der Kriegsgefangenenentschädigung wurden folgende Rege-
lungen getroffen: Mit einer einmaligen Entschädigungsleistung (maxi-
mal 1.500 Euro, gestaffelt nach der Gewahrsamsdauer) wurden ehemali-
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ge deutsche Kriegsgefangene, Zivilinternierte und Zivilverschleppte, die 
ab 1947 in die DDR und die sowjetische Besatzungszone entlassen wor-
den waren und die bis dahin keine Ansprüche nach dem Kriegsgefange-
nenentschädigungsgesetz (KgfEG) hatten geltend machen können, in 
den Kreis der Anspruchsberechtigten des Gesetzes über eine einmalige 
Entschädigung an die Heimkehrer aus dem Beitrittsgebiet (Heimkehrer-
entschädigungsgesetz) einbezogen. Das KgfEG wurde durch das Kriegs-
folgenbereinigungsgesetz (KfbG) vom 21. Dezember 1992 aufgehoben. 
Die Regelungen des KgfEG über die Heimkehrerstiftung wurden in das 
Gesetz über die Heimkehrerstiftung übernommen, das am 1. Januar 
1993 in Kraft trat und 2008 im Heimkehrerentschädigungsgesetz auf-
ging.
Deutsche in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR, die zum 
Personenkreis gemäß § 1 des Häftlingshilfegesetzes gehören, sind an-
spruchsberechtigt nach dem Häftlingshilfegesetz (siehe hierzu auch die 
Ausführungen in der Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 9
und 10).
Opfer der beiden Weltkriege erhalten in der Bundesrepublik Deutsch-
land Leistungen nach dem Gesetz über die Versorgung der Opfer des 
Krieges (Bundesversorgungsgesetz – BVG). In der DDR gab es hinge-
gen kein eigenständiges System der Kriegsopferversorgung, vielmehr 
wurden Kriegsbeschädigten Leistungen durch die Sozialversicherung 
gewährt. Mit Wirkung zum 1. Januar 1991 wurden die Leistungen nach 
dem BVG auf das Beitrittsgebiet erstreckt. Dies galt jedoch mit der 
Maßgabe, dass Personen, die am 18. Mai 1990 ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Beitrittsgebiet hatten, eine geringere Beschä-
digtengrundrente erhielten. Seit dem 1. Januar 1999 besteht diese Diffe-
renzierung nicht mehr.

12. Abgeordneter
Michael Leutert
(DIE LINKE.)

Innerhalb welcher Abteilungen der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) haben 
Mitarbeiter Geschäfte mit Wertpapieren des Lea-
singunternehmens GRENKE AG gemacht, und 
welche Abteilung der BaFin überwacht die Com-
pliance Regeln in diesem spezifischen Fall (vgl. 
www.capital.de/wirtschaft-politik/bafin-mitarbeit
er-handelten-auch-aktien-der-krisenfirma-gr
enke)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 4. November 2020

Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Fra-
ge 11 des Abgeordneten Frank Schäffler ausgeführt (Bundestagsdruck-
sache 19/23605), wurden im Jahr 2019 keine privaten Finanzgeschäfte 
mit Bezug zur GRENKE AG durch BaFin-Beschäftigte angezeigt.
Vom 1. Januar 2020 bis zum 30. September 2020 haben insgesamt drei 
BaFin-Beschäftigte, die in den Abteilungen AM, WA 2 und WA 4 einge-
setzt sind, private Finanzgeschäfte mit Bezug zur GRENKE AG ange-
zeigt.
Die mehrstufige Überwachung aller von Beschäftigten der BaFin an-
gezeigten privaten Finanzgeschäfte auf das Vorliegen bestimmungs-
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gemäßer Kenntnisse zu Insiderinformationen, so auch bezüglich der 
GRENKE AG, obliegt im ersten Schritt dem/der direkten Vorgesetzten 
und im Weiteren dem Beauftragten der BaFin zur Überwachung der Mit-
arbeitergeschäfte (Beauftragter nach § 28 WpHG). Der Beauftragte nach 
§ 28 WpHG ist Teil der Stabstelle „Zentrale Compliance“, die im Ge-
schäftsbereich „Innere Verwaltung und Recht“ angesiedelt ist.
Die Bundesregierung hat in ihrem Aktionsplan angekündigt, die gesetz-
lichen Regeln für private Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten kri-
tisch zu überprüfen und die Regeln anzupassen. Im Vorgriff auf die be-
absichtigte gesetzliche Neuregelung eines weitgehenden Handelsverbots 
hat das Direktorium der BaFin eine interne Neuregelung am 15. Oktober 
2020 beschlossen, die den privaten Handel in Finanzinstrumenten fi-
nanzieller Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Niederlassung in der EU 
verbietet. Die interne Neuregelung der BaFin trat am 16. Oktober 2020 
in Kraft.

13. Abgeordneter
Michael Leutert
(DIE LINKE.)

Wie hoch ist das Auftragsvolumen für die Bera-
tungsfirma Roland Berger Holding GmbH für die 
Beratung und Unterstützung der Bundesregierung 
bei der geplanten Reform der Finanzaufsicht (vgl. 
www.handelsblatt.com/politik/deutschland/finanz
aufsicht-scholz-sucht-breite-allianz-fuer-reform-d
er-bafin/26177234.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 4. November 2020

Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage 
der Fraktion der FDP ausgeführt (Bundestagsdrucksache 19/22078), be-
läuft sich der Kostenrahmen der Beauftragung der Roland Berger Hol-
ding GmbH zum Projekt „Stärkung der Aufsichtsstruktur der BaFin“ 
nach derzeitiger Schätzung auf ca. 800.000 Euro (exklusive Mehrwert-
steuer).

14. Abgeordneter
Stefan Liebich
(DIE LINKE.)

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Inanspruchnahme von Dispo- und Überzie-
hungskrediten bei Kreditinstituten durch Verbrau-
cherinnen und Verbraucher seit Beginn der Coro-
na-Krise im März 2020 im Vergleich zum Vorjahr 
entwickelt (bitte jeweils monatlich nach Anzahl 
der Kredite und ihrer Höhe sowie nach den zehn 
größten kreditgebenden Banken in Deutschland 
aufschlüsseln)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 2. November 2020

Die Bundesbank veröffentlicht im Rahmen der monatlichen Bilanzstatis-
tik der Banken (Monetäre Finanzinstitute – MFI) und der MFI-Zinssta-
tistik Daten über die Höhe der von Banken (MFI) an private Haushalte 
und Organisationen ohne Erwerbszweck vergebenen Konsumentenkre-
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dite vor (Bestands- und Neugeschäftsvolumina). Diese können den über 
die am Ende dieses Absatzes folgenden Links abrufbaren Tabellen ent-
nommen werden (im PDF-Dokument: Spalten 17 und 18). Darüber hi-
naus stehen Angaben zu Überziehungs- und revolvierenden Buchkredi-
ten an private Haushalte zur Verfügung (im PDF-Dokument: Spalten
12 und 14). Angaben zur relativen Veränderung zum Vorjahr in Prozent 
können durch Anklicken der jeweiligen Spalte im PDF-Dokument auf-
gerufen werden. Dort sind die zugrunde liegenden Zeitreihen verlinkt: 
www.bundesbank.de/resource/blob/650480/4f26a7c10b8e96d04a8d64a
211735ca8/mL/i1untbuc-data.pdf; www.bundesbank.de/resource/blob/6
50658/7e76431e942986p448c261b2d57cb8a/mL/s510atsuhde-data.xlsx. 
Die Statistik www.bundesbank.de/de/statistiken/geld-und-kapitalmaerkt
e/zinssaetze-und-renditen/zinssaetze-und-renditen-772440 enthält Anga-
ben zum Neugeschäft.
Die folgenden Ausführungen basieren auf den Daten der letztgenannten 
Statistik.
Nachstehende Übersicht (Kreditvergabe an private Haushalte für ausge-
wählte Kreditarten) bildet den Betrachtungszeitraum August 2018 bis 
August 2020 ab und zeigt den Verlauf der Zinssätze und Volumina für 
revolvierende Kredite, Überziehungs- und Kreditkartenkredite (Neuge-
schäft). Aus dieser Übersicht lässt sich ablesen, dass die Kreditvergabe 
bzw. Inanspruchnahme von Krediten durch private Haushalte im Zeit-
raum April bis August 2020 die absoluten Niveaus der Vormonate nicht 
mehr erreichte. Eine besonders hohe Kreditvergabe bzw. Inanspruchnah-
me von Krediten seit Ausbruch der Corona-Pandemie deuten die Daten 
damit nicht an.

Zur Anzahl und Höhe der (einzelnen) Kredite liegen der Bundesregie-
rung keine Erkenntnisse vor.
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15. Abgeordneter
Stefan Liebich
(DIE LINKE.)

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um 
einer durch die Corona-Krise zu erwartenden 
wachsenden Überschuldung von Verbraucherin-
nen und Verbrauchern entgegenzuwirken, vor 
dem Hintergrund, dass der Dispozins trotz eines 
Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) von 
0 Prozent derzeit im Schnitt bei einem Rekord-
niveau von 9,61 Prozent liegt (Finanztest 12. Ok-
tober 2020: „Alle Banken im Test – Durch-
schnittszins bei 9,61 Prozent“; Börse am Sonntag 
29. September 2020: „Trotz Corona: Dispozinsen 
wieder auf Rekordniveau“)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung hat im Zuge der Corona-Krise zahlreiche Maßnah-
men ergriffen, um die Folgen für die Wirtschaft und die Bevölkerung ab-
zumildern. Hierzu ist u. a. das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der 
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
vom 27. März 2020 zu zählen (BGBl. I S. 569), in welchem explizit Re-
gelungen u. a. zur Entlastung von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
getroffen wurden.
Mit Blick auf die Höhe von Entgelten speziell für Dispo-Kredite ist die 
Bundesregierung weiterhin generell der Auffassung, dass Preis- und An-
gebotstransparenz hier am ehesten geeignet sind, übermäßige Belastun-
gen zu vermeiden (vgl. hierzu u. a. die Antwort des BMF vom 5. Mai 
2020 auf Fragen der Fraktion DIE LINKE. zu Corona-Maßnahmen der 
Bundesregierung).

16. Abgeordnete
Judith Skudelny
(FDP)

Warum gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort 
auf meine Schriftliche Frage 20 auf Bundestags-
drucksache 19/23238 die kumulierten Angaben 
aller steuerpflichtigen Unternehmen lediglich von 
14 Bundesländern an, und welche Bundesländer 
wurden nicht berücksichtigt?

17. Abgeordnete
Judith Skudelny
(FDP)

Aus welchen regelmäßigen Abfragen vom BMF-
Schreiben (BMF = Bundesministerium der Finan-
zen) an die obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 19. März 2020 (www.bundesfinanzministeri
um.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/
Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-0
3-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtig
ung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blo
b-pulicationFile&v=2) gehen die kumulierten An-
gaben aus der Beantwortung meiner Schriftlichen 
Frage 20 auf Bundestagsdrucksache 19/23238 
hervor (bitte um Angabe der jeweiligen Abfrage-
zeitpunkte und Höhe der Beträge der einzelnen 
Abfragen), und wie viele Steuerstundungen durch 
alle Steuerpflichtigen sind 2019 angefallen?
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18. Abgeordnete
Judith Skudelny
(FDP)

Wie erklärt die Bundesregierung den Unter-
schied zwischen dem in ihrer Antwort auf meine 
Schriftliche Frage 20 auf Bundestagsdrucksache 
19/23238 angegebenen Betrag von 770 Mio. Euro 
nicht vollstreckten Steuern und den Angaben aus 
einzelnen Bundesländern, beispielsweise Hessen, 
die bereits Steuerstundungen in Höhe von 4 Mrd. 
Euro verzeichnen konnten (https://finanzen.hesse
n.de/presse/pressemitteilung/bilanz-zu-hilfen-fue
r-unternehmen), oder Baden-Württemberg, die 
6,6 Mrd. Euro durch Stundungen und Herabset-
zung von Steuerzahlungen verzeichnen konnten 
(https://fm.baden-wuerttemberg.de/de.service/pre
sse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pi
d/bilanz-der-steuerverwaltung-in-baden-wuerttern
berg-fuer-2019/)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 2. November 2020

Die Fragen 16 bis 18 werden zusammen beantwortet.
Die von der Bundesregierung genannten Zahlen zum Volumen ausge-
setzter Vollstreckungsmaßnahmen ergeben sich aus einer Statistik, die 
Ende März/Anfang April 2020 in Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern speziell für den Ausweis des Volumens der steuerlichen Maßnah-
men in Verbindung mit dem Corona-Virus aufgebaut wurde. Die Statis-
tik wird beim Bundesministerium der Finanzen aus den monatlich erfol-
genden Meldungen der Länder zusammengestellt.
Die Sammlung der Daten in Bezug auf die Vollstreckungsmaßnahmen 
bedeutet für die Länder einen beträchtlichen Mehraufwand. Nicht alle 
Länder sahen sich in der Lage, diesen Mehraufwand unter den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen im gleichen Detailgrad zu leisten. Die monat-
lichen Datenlieferungen, aus denen die kumulierten Angaben in der Ant-
wort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 20 auf Bundestags-
drucksache 19/23238 zusammengestellt wurden, umfassen daher nur 14 
Länder. Angaben für Sachsen und Saarland sind nicht enthalten. Nach 
Monaten ergeben sich die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten 
Werte.

Betrag der Steuerschuld, für den im jeweiligen Monat von der Vollstreckung abgesehen wurde,
für Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und von den Ländern verwalteter Umsatzsteuer
(ohne Einfuhrumsatzsteuer)
– Daten für 14 Länder (ohne Sachsen und Saarland) mit Datenstand 30. September 2020 –

in Mio. Euro März April Mai Juni Juli August Summe*
Einkommensteuer 48 145 96 52 45 30 416
Körperschaftsteuer 5 12 5 3 3 1 30
Umsatzsteuer 42 127 79 24 33 23 328

Abweichungen in der Summe durch Runden der Zahlen
* Aufgrund von Nachmeldungen bzw. Korrekturmeldungen unterscheidet sich die Summe der monatlichen Meldungen mit Datenstand 
zum 30. September 2020 leicht von den Beträgen, die in der Antwort vom 8. Oktober 2020 auf die Schriftliche Frage 20 auf Bundestags-
drucksache 19/23238 mitgeteilt wurden.
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Über die Anzahl und Höhe der Steuerstundungen, die Steuerpflichtigen 
im Verlauf des Jahres 2019 gewährt wurden, liegen der Bundesregierung 
keine Informationen vor.
Das BMF-Schreiben vom 19. März 2020 umfasst neben dem Absehen 
von Vollstreckungsmaßnahmen die Möglichkeit der Stundung von fälli-
gen oder fällig werdenden Steuern sowie die Anpassung der Vorauszah-
lungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer. Soweit aus den vor-
liegenden Ländermeldungen nachvollziehbar, beziehen sich die Anga-
ben in der Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen 
vom 5. August 2020 auf das Volumen aller drei vorgenannten Maßnah-
men im Zeitraum März bis Juli 2020. Die Pressemitteilung des Ministe-
riums für Finanzen Baden-Württemberg vom 6. August 2020 beinhaltet 
neben den drei vorgenannten Maßnahmen zusätzlich das Volumen der 
Herabsetzung der Umsatzsteuersondervorauszahlungen bei Dauerfrist-
verlängerung. Die Zahl bezieht sich ebenfalls auf den Zeitraum März bis 
Juli 2020. Bei der Herabsetzung der Umsatzsteuersondervorauszahlun-
gen handelt es sich um eine Maßnahme zur Schaffung von Liquidität bei 
den vom Corona-Virus betroffenen Unternehmen, die zusätzlich zu den 
Maßnahmen des BMF-Schreibens vom 19. März 2020 in allen Ländern 
den Unternehmern ermöglicht wurde.

19. Abgeordneter
Gerald Ullrich
(FDP)

Erwägt es die Bundesregierung, die befristete 
Senkung der Umsatzsteuer (umgangssprachlich 
Mehrwertsteuer) über den 31. Dezember 2020
hinaus zu verlängern, oder kann sie eine solche 
Verlängerung oder generelle Absenkung definitiv 
ausschließen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sarah Ryglewski
vom 3. November 2020

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweist die Bundesregierung
auf ihre Antworten auf die wortgleichen Schriftlichen Fragen 23 auf 
Bundestagsdrucksache 19/21639 und 12 auf Bundestagsdrucksache 
19/22831.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern,
für Bau und Heimat

20. Abgeordneter
Andreas Bleck
(AfD)

An welchen konkreten Förderauflagen bzw.
Förderbedingungen und Auswahlkriterien schei-
terten jeweils die Bewerbungen der Städte Linz 
am Rhein und Unkel als Modellprojekte „Smart 
Cities“?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Volkmar Vogel
vom 6. November 2020

Ziel des Auswahlverfahrens war es, aufbauend auf der ersten Staffel der 
Modellprojekte Smart Cities ein weiteres Bündel von Modellprojekten 
auszuwählen, das vielfältige Lernbeispiele ermöglicht und Erkenntnisse 
für die gesamte Bandbreite der kommunalen Landschaft generiert. We-
sentlich dafür sind Beiträge zur Lösung repräsentativer stadtentwick-
lungspolitischer Herausforderungen. Die vielfältigen Ausgangssituatio-
nen der Kommunen mit ihren raumspezifischen Bedingungen und ihre 
jeweiligen Potenziale, Herausforderungen und Ziele benötigen unter-
schiedliche Ansätze, zu denen die Modellprojekte beitragen sollen. Erst 
aus diesem Gesamtbild und dem Mehrwert für die Gestaltung der deut-
schen Städte, Kreise und Gemeinden ergibt sich die Förderentscheidung 
für die Modellprojekte Smart Cities.
Entsprechend dieser Zielstellung beruhte die Förderentscheidung auf 
einem mehrstufigen Verfahren. Nach formaler Prüfung aller Bewerbun-
gen auf Vollständigkeit und Bewertbarkeit wurde jede der 86 eingereich-
ten Bewerbungen von je zwei externen Fachgutachtern anhand der ver-
öffentlichten zwölf Kriterien bewertet (www.smart-cities-made-in.de/be
werbungsverfahren/bewertungs-und-auswahlverfahren/). Die zwölf 
Kriterien waren in den drei Gruppen „Zukunftsfähigkeit und integrierte 
Stadtentwicklung“, „Netzwerkstadt: Einbezug der Akteure und lokalen 
Ressourcen“, „Stadtnetzwerk: Modellhaftigkeit“ gegliedert. Daraus wur-
de die grundlegende Förderwürdigkeit abgeleitet und für jede Bewer-
bung eine Förderempfehlung an die elfköpfige Jury formuliert. Neben 
der Fachgutachterbewertung und Förderempfehlung lagen der Jury 
sämtliche Unterlagen und Kurzdarstellungen einer jeden Bewerbung 
vor. Auf dieser Basis wählte die Jury ein vielfältiges Bündel von Mo-
dellprojekten als Lernbeispiele für die Breite der kommunalen Land-
schaft aus.
Die fachgutachterliche Bewertung der Bewerbung der Stadt Linz ver-
blieb in allen drei o. g. Kriterien-Gruppen im Mittelfeld. Die fachgutach-
terliche Bewertung der Bewerbung der Stadt Unkel verblieb in den drei 
Kriterien-Gruppen im unteren Bereich. Die Jury schloss sich dem im Er-
gebnis an und wählte die beiden Bewerbungen nicht zur Förderung aus.
Nach Auffassung der Jury bieten die 32 ausgewählten Projekte in der 
Gesamtschau das größte Potential, dass möglichst viele Kommunen in 
Deutschland von den Erfahrungen und Erkenntnissen der Modellprojek-
te Smart Cities profitieren werden.

21. Abgeordneter
Stephan Brandner
(AfD)

Wie viele Zuwanderer wurden seit dem Jahr 2015 
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) jähr-
lich als Tatverdächtige in dem Deliktsbereich 
„Gewaltkriminalität“ aufgeführt, und wie viele 
von diesen Personen wurden abgeschoben (bitte 
nach Jahresscheiben in absoluten Zahlen sowie 
dem prozentualen Anteil der abgeschobenen Per-
sonen an der Gesamtzahl der tatverdächtigen Zu-
wanderer aufschlüsseln)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 5. November 2020

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Mündliche Fra-
ge 1 (Plenarprotokoll 19/185) verwiesen.

22. Abgeordnete
Joana Cotar
(AfD)

Wie hoch sind die Ausgaben für Software-Lizen-
zen der Bundesministerien und ihnen nachgeord-
neter Behörden pro Jahr (seit 2017), und wurden 
schon alle PC-Systeme des Bundes auf Win-
dows 10 umgestellt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 3. November 2020

Die Kosten für Software-Lizenzen und -Wartung betrugen für das Haus-
haltsjahr:

2017: 184.579.753 Euro (Quelle: Bericht zur IST-Aufnahme 2018)
2018: 169.068.606 Euro (Quelle: Bericht zur IST-Aufnahme 2019)

Die angegebenen Zahlen umfassen Ausgaben für Lizenzen und Soft-
warewartung (Patches, Updates, Fehlerbehebung etc.). Der Bericht zur 
IST-Aufnahme 2020 mit den Zahlen für 2019 wird voraussichtlich Ende 
2020 veröffentlicht werden.
Jede Bundesbehörde ist selbst für die Beschaffung von Software und den 
Betrieb ihrer Informationstechnik zuständig. Gesonderte Informationen 
über Lizenzen über die o. g. Angaben hinaus können daher aufgrund der 
Komplexität der zu erfassenden Daten in der für die Beantwortung der 
schriftlichen Frage zur Verfügung stehenden Antwortfrist nicht zur Ver-
fügung gestellt werden.
Es wurden noch nicht alle PC-Systeme des Bundes auf Windows 10 um-
gestellt.
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat unterstützt bis 
Ende 2020 Bundesbehörden aus allen Ressorts mit dem Programm 
„Standardisierte Windows-10-Migration – Behördenclient“. Das Pro-
gramm liefert grundschutzkonforme Standards, Lösungen und Doku-
mentenvorlagen für die Umstellungsprojekte und unterstützt Behörden 
auf Wunsch aktiv bei der Migration.
Insgesamt haben 31 Bundesbehörden am Programm teilgenommen. Die 
meisten Projekte sind erfolgreich beendet, die verbleibenden fünf Behör-
den schließen ihre Projekte bis Jahresende ab. Weitere Bundesbehörden 
haben anhand der Programmvorgaben ihre eigenen Migrationsprojekte 
durchgeführt. Die Ergebnisse des Programms wurden auch Ländern, 
Kreisen und Kommunen zur Verfügung gestellt.
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23. Abgeordneter
Martin Hess
(AfD)

Liegt zur Arbeitsgruppe „Mosaik“, die vom Bun-
deskriminalamt (BKA) im Jahr 2019 in Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen Polizei-, Justiz- 
und Verfassungsschutzbehörden von Bund und 
Ländern gegründet worden ist, ein erster Zwi-
schenbericht oder Zwischenstand vor, und wenn 
ja, auf wie viele militante Personen des zu unter-
suchenden engen Führungskreises der linken Sze-
ne und welche bundesweit begangenen schwers-
ten Straftaten haben sich die Erkenntnisse dieser 
Arbeitsgruppe inzwischen verdichtet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 3. November 2020

Zu internen Abläufen sowie zu inhaltlichen Einzelheiten kann das Bun-
deskriminalamt vor dem Hintergrund laufender Ermittlungsverfahren 
und mit Verweis auf die Zuständigkeiten der jeweiligen Justizbehörden 
keine Auskunft tätigen.

24. Abgeordneter
Martin Hess
(AfD)

Welche der im Online-Bericht genannten 2.060 
Personen (www.bz-berlin.de/deutschland/28-000-
islamisten-in-deutschland-verfassungsschutz-war
nt-vor-terrorpotenzial), die ein islamistisch-terro-
ristisches Potenzial in Deutschland aufweisen, ge-
hören einer bestimmten islamistischen Gruppie-
rung oder Strömung an (bitte nach Gruppierung/
Strömung und jeweiliger Personenzahl aufschlüs-
seln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 4. November 2020

Bei dem ausgewiesenen Personenpotenzial von 2.060 handelt es sich 
ausschließlich um gewaltbereite bzw. gewaltbefürwortende Islamisten, 
von denen ein Großteil Sympathien für den „Islamischen Staat“ (IS) 
oder hiermit affiliierten bzw. konkurrierenden Gruppierungen (z. B. „al-
Qaida“, „Haiʼat Tahir al-Sham“) hegt.

25. Abgeordneter
Johannes Huber
(AfD)

Ist nach Kenntnis der Bundesregierung mit einem 
Verbot der „Grauen Wölfe“ zu rechnen, um radi-
kalen und extremistischen Umtrieben (www.derw
esten.de/politik/tuerkei-erdogan-deutschland-gehe
imdienst-cem-oezdemir-sevim-Dağdelen-burak-c
opur-id230677446.html) Einhalt zu gebieten und 
den zunehmenden Einfluss der Organisation in 
die deutsche Politik (www.tagesschau.de/investig
ativ/report-mainz/graue-woelfe-103.html) zu un-
terbinden, und wenn ja, wann?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 5. November 2020

Die als „Graue Wölfe“ bezeichneten Anhänger der „Ülkücü“-Ideologie 
sind in Deutschland in der Regel nach außen hin um ein friedliches und 
gesetzeskonformes Verhalten bemüht. Sie sehen sich als Teil der Gesell-
schaft in Deutschland und versuchen auf vielfältigem Wege, Einfluss auf 
die öffentliche und politische Meinungsbildung zu nehmen. Vor allem 
der verbandlich organisierte Teil des türkischen Rechtsextremismus ver-
sucht über den Aufbau und Erhalt von Kontakten in die deutsche Politik 
Einfluss zu nehmen.
Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder beobachten 
diese als Entrismus bekannte Strategie bereits seit geraumer Zeit in di-
versen Phänomenbereichen und informieren Politik und Gesellschaft 
frühzeitig über die daraus resultierenden möglichen Gefahren für die 
freiheitlich demokratische Grundordnung. So wurde im Verfassungs-
schutzbericht des Bundes für das Jahr 2019 erstmalig auch die „Avrupa 
Türk-islam Birliği“ (ATiB, „Union der Türkisch-Islamischen Kulturver-
eine in Europa e. V.“) als Teil der „Ülkücü“-Bewegung genannt. Dane-
ben prüfen die deutschen Sicherheitsbehörden fortlaufend sämtliche 
Möglichkeiten, die der Rechtsstaat bereithält, um erkannten extremisti-
schen Bestrebungen entgegenzuwirken.
Im Übrigen äußert sich die Bundesregierung generell nicht zu Verbots-
überlegungen. Dies gilt unabhängig davon, ob zu solchen Überlegungen 
im Einzelfall Anlass besteht.

26. Abgeordnete
Ulla Jelpke
(DIE LINKE.)

Welche weiteren Fälle sind der Bundesregierung 
gegebenenfalls bekannt, bei denen Begleitbeamte 
der Bundespolizei positiv auf das Corona-Virus 
getestet wurden, die zuvor als Abschiebebegleiter 
eingesetzt wurden, vor dem Hintergrund, dass ein 
Bundespolizist aus Baden-Württemberg im Au-
gust 2020 positiv auf das Corona-Virus getestet 
wurde, nachdem er einen Abschiebeflug in die 
Republik Moldau und nach Serbien begleitet hatte 
(vgl. Antwort zu Frage 4 der Schriftlichen Anfra-
ge auf Drucksache 18/24960 des Abgeordneten-
haus Berlin), und welche Infektionsschutz- oder 
Kontaktnachverfolgungsmaßnahmen ergreift die 
Bundespolizei in solchen Fällen, insbesondere 
auch um die abgeschobenen Personen zu infor-
mieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer
vom 4. November 2020

Über den in Bezug genommenen Einzelfall hinaus liegen der Bundesre-
gierung keine Erkenntnisse über die Infektion weiterer Bundespolizistin-
nen und Bundespolizisten vor, die für die Begleitung von Rückführun-
gen eingesetzt wurden.
Die von der Bundespolizei im Zusammenhang mit Rückführungen er-
griffenen Maßnahmen reichen von der Ausstattung der Begleitkräfte mit 
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Hygiene-Schutzausstattungen über Regelungen in den Dienststellen der 
Bundespolizei und an Bord von Flugzeugen zur Abstandswahrung (un-
ter Berücksichtigung der Gefährdungslage bzw. der Anwendung von 
Zwangsmaßnahmen) bis hin zur Desinfektion von Wartebereichen und 
sanitären Einrichtungen.
Für Maßnahmen zur Kontaktnachverfolgung sind grundsätzlich die Ge-
sundheitsämter zuständig. Dies betrifft auch Kontakte von Angehörigen 
der Bundespolizei im Rahmen ihrer Dienstausübung. Die zuständigen 
Behörden werden bei der Kontaktnachverfolgung durch die Bundespoli-
zei im Einzelfall unterstützt. Sofern ein begründeter Infektionsverdacht 
im Zusammenhang mit einer Rückführung besteht, wird die Bundespoli-
zei die Grenz- bzw. Migrationsbehörden in den Herkunftsstaaten und 
den Ländern informieren.

27. Abgeordnete
Ulla Jelpke
(DIE LINKE.)

Welche Schlussfolgerungen, etwa in Bezug auf 
einen Rückzug deutscher Beamter aus Frontex-
Einsätzen in Griechenland, zieht die Bundesre-
gierung aus aktuellen Medienberichten, wonach 
Frontex seit April 2020 in mindestens sechs 
rechtswidrige Pushbacks durch die griechische 
Küstenwache in der Ägäis verwickelt sein soll 
und sich durch die unterlassene Rettung der 
Schutzsuchenden in Seenot mehrfach eines Ver-
stoßes gegen das Seerecht schuldig gemacht ha-
ben soll (www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtli
nge-frontex-in-griechenland-in-illegale-pushback
s-verwickelt-a-00000000-0002-0001-0000-00017
3654787), und auf welche Weise wird die Bun-
desregierung sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, 
dass die dokumentierten Vorfälle umfänglich auf-
geklärt und strafrechtlich geahndet werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung nimmt die genannten Berichte ernst. Die Bundes-
regierung begrüßt, dass die Europäische Kommission gemeinsam mit 
Frontex eine Prüfung veranlasst hat und unterstützt eine Erörterung im 
Frontex-Verwaltungsrat. Zudem geht die Bundesregierung davon aus, 
dass die zuständigen griechischen Behörden die Sachverhalte in geeig-
neter Weise untersuchen werden.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schrift-
liche Frage 47 der Abgeordneten Margarete Bause auf Bundestagsdruck-
sache 19/23238 verwiesen.

28. Abgeordneter
Dr. Marcel Klinge
(FDP)

Was sind neben dem abgestimmten Schutz- und 
Hygienekonzept die inhaltlichen Grundlagen be-
ziehungsweise Voraussetzungen für das Zustande-
kommen für eine bilaterale Vereinbarung nach § 2 
Absatz 3 Nummer 6 Buchstabe a der Muster-Ver-
ordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 
Rückreisende zur Bekämpfung des Corona-Virus?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 5. November 2020

Urlaubsrückkehrer, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 
sind nach § 2 Absatz 3 Nummer 6 Muster-Verordnung zu Quarantäne-
maßnahmen von der Absonderungspflicht befreit, sofern sie unmittelbar 
vor Rückreise einen Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Corona-
Virus SARS-CoV-2 durchführen und bei Einreise ein entsprechendes ne-
gatives Testergebnis mit sich führen, für die Region keine Reisewarnung 
durch das Auswärtige Amt ausgesprochen wurde, das Infektionsgesche-
hen vor Ort nicht entgegensteht und soweit in dieser Region auf Grund-
lage einer bilateralen Vereinbarung ein besonderes Schutz- und Hygie-
nekonzept gilt. Die bilaterale Vereinbarung soll vorsehen, dass besonde-
re epidemiologische Vorkehrungen im Rahmen eines entsprechenden 
Konzepts eingehalten werden.

29. Abgeordneter
Konstantin Kuhle
(FDP)

Welche Teststrategie verfolgt die Bundespolizei 
bei der Testung der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und -beamten auf SARS-CoV-2, insbesondere 
nachdem diese bei Einsatzlagen möglichen Infek-
tionen ausgesetzt waren, und erhalten die Beam-
tinnen und Beamten im Rahmen dieser Strategie 
privilegiert Zugang zu Tests?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 3. November 2020

Die Bundespolizei orientiert sich bei den Testungen an den aktuellen 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Die Testungen erfolgen bei 
symptomatischen Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) im 
Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktperson zweiten Grades und 
bei positiver WarnApp.
Darüber hinaus erfolgen anlassbezogene Testungen bei dienstlicher Er-
forderlichkeit mit ärztlicher Indikation. Die Testergebnisse liegen in der 
Regel (noch) nach 23 (bis 48) Stunden vor. Eine zusätzliche Privilegie-
rung von PVB zu Tests gibt es nicht.

30. Abgeordneter
Konstantin Kuhle
(FDP)

Wie viele Abschiebungen auf der Grundlage von 
§ 58a Absatz 1 und 2 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) wurden in Deutschland insgesamt seit 
Januar 2019 durchgeführt (bitte nach Jahren und 
Bundesländern aufschlüsseln)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Helmut Teichmann
vom 3. November 2020

Maßnahmen auf Grundlage des § 58a Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) obliegen gemäß § 58a Absatz 1 Satz 1 AufenthG den zu-
ständigen obersten Landesbehörden. Die Bundesregierung führt diesbe-
züglich keine Statistik. Maßnahmen gemäß § 58a Absatz 2 AufenthG 
sind bisher nicht zur Anwendung gekommen.
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31. Abgeordneter
Jens Maier
(AfD)

Wie viele Gefährder und relevante Personen in 
den Phänomenbereichen „Politisch motivierte 
Kriminalität – ausländische Ideologie“ und „Poli-
tisch motivierte Kriminalität – religiöse Ideolo-
gie“ leben nach Kenntnis der Bundesregierung 
aktuell in Dresden (bitte nach Phänomenberei-
chen aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 3. November 2020

Die Einstufung von Personen als Gefährder oder als relevant erfolgt 
durch die jeweils zuständigen Behörden der Bundesländer.
Zur Verteilung der Gefährder und relevanten Personen auf die einzelnen 
Bundesländer kann die Bundesregierung auf Grund der Kompetenzver-
teilung keine Auskünfte erteilen. Eine Weitergabe der Daten obliegt dem 
jeweiligen Bundesland.

32. Abgeordneter
Dr. Konstantin von 
Notz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ist es tatsächlich zutreffend, dass sich die Vorlage 
eines Entwurfs für ein seit vielen Jahren angekün-
digtes „IT-Sicherheitsgesetz 2.0“, dessen Vorlage 
im Parlament der Bundesminister des Innern, für 
Bau und Heimat, Horst Seehofer, während einer 
Sitzung des Innenausschusses des Deutschen 
Bundestages am 10. Januar 2019 für das erste 
Halbjahr 2019 angekündigt hat, trotz vielfacher 
parlamentarischer Nachfragen und weiterer öf-
fentlicher Ankündigungen durch die Bundesregie-
rung immer noch in der Ressortabstimmung be-
findet und dieses Jahr absehbar nicht mehr in den 
Deutschen Bundestag eingebracht wird (vgl. „Wer 
hat das letzte Wort bei Huawei“, in Tagesspiegel 
Background vom 27. Oktober 2020, https://backg
round.tagesspiegel.de/digitalisierung/5g-wer-hat-
das-letzte-wort-bei-huawei?), und hält es die Bun-
desregierung mit Blick auf aktuelle weltweite wie 
inländische Sicherheitslagen, aber beispielsweise 
auch, nach meiner Auffassung, dringend benötig-
ter Planungssicherheit bei künftigen (Infrastruk-
tur-)Investitionen nicht für notwendig, ein refor-
miertes IT-Sicherheitsgesetz zügig auf den Weg 
zu bringen und damit klare gesetzliche Regeln 
und Sicherheitsanforderungen zu definieren?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 5. November 2020

Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SiG 2.0) befindet sich aktuell noch in 
der Ressortabstimmung, die zeitnah abgeschlossen werden soll. Die Ka-
binettbefassung ist für den Spätherbst des Jahres 2020 geplant.
Während der Erstellung des IT-SiG 2.0 haben sich neue Entwicklungen 
ergeben, die im Gesetzentwurf berücksichtigt werden mussten. Die da-
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mit verbundenen Abstimmungen in der Bundesregierung haben Zeit in 
Anspruch genommen, so dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehal-
ten werden konnte.
Die Abstimmungen sind zwischenzeitlich weit fortgeschritten, so dass 
zeitnah mit einer Befassung im Kabinett und anschließend im Parlament 
zu rechnen ist.

33. Abgeordneter
Frank Pasemann
(AfD)

Besteht oder bestand eine Kooperation oder ein 
Austausch zwischen der Bundesregierung und 
dem Onlinezahlungsdienstleister „PayPal“ (oder 
dessen europäischen Tochterunternehmen) hin-
sichtlich einer etwaigen behördlichen Informa-
tionslegung über politische Zusammenschlüsse 
oder Einzelpersonen, die von der Bundesregie-
rung als politische Extremisten erfasst sind?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 5. November 2020

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse über eine Kooperation 
im Sinne der Fragestellung vor, insbesondere nicht hinsichtlich eines 
pauschalen Austauschs personenbezogener Daten von Personen, welche 
als politische Extremisten erfasst sind. Eine sicherheitsbehördliche Zu-
sammenarbeit mit PayPal findet anlassbezogen im Rahmen laufender 
Verfahren und im Rahmen gesetzlicher Befugnisse statt.

34. Abgeordneter
Victor Perli
(DIE LINKE.)

Werden die Funktionssocken (Winter) und Einle-
gesohlen, die laut Antwort der Bundesregierung 
auf meine Schriftliche Frage 23 auf Bundestags-
drucksache 19/23605 für die Bundespolizei be-
schafft werden sollen, bis zum Winteranfang 
(1. Dezember 2020) für die Einsatzkräfte zur Ver-
fügung stehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer
vom 4. November 2020

Auf die Antwort der Bundesregierung zu Ihrer Schriftlichen Frage 23 
auf Bundestagsdrucksache 19/23605 wird verwiesen.
Die Lieferung von Funktionssocken und Einlegesohlen wurde für An-
fang Dezember 2020 von den Lieferanten angekündigt.

35. Abgeordnete
Martina Renner
(DIE LINKE.)

Wie viele Fälle sind der Bundesregierung be-
kannt, bei denen Institutionen oder Mitarbeiter 
der Gesundheits- und Infektionsschutzbehörden 
im Zusammenhang mit den derzeit geltenden 
COVID-19-Maßnahmen attackiert wurden (www.
berlin.de/polizei/polizeimeldungen/pressemitteilu
ng.1008611.php), und inwiefern werden diese als 
politisch motivierte Kriminalität bewertet?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 3. November 2020

Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Fallzahlen im Sinne der 
Frage vor. Politisch motivierte Straftaten im thematischen Zusammen-
hang mit „Corona“ bzw. „COVID-19“ werden im Rahmen des Krimi-
nalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminali-
tät (KPMD-PMK) erfasst. Sie sind in den Fallzahlen „PMK insgesamt“ 
enthalten. Eine unmittelbar automatisierte Auswertung dieser Fälle in 
der Fallzahlendatei LAPOS des Bundeskriminalamtes (BKA) ist nicht 
möglich. Hintergrund ist, dass es für Straftaten in diesem Zusammen-
hang bzw. mit dieser konkreten Motivlage/diesem Themenbezug keine 
bundesweite Begrifflichkeit gibt, die mittels eines recherchefähigen Ka-
talogwertes (z. B. als Themenfeld) bundeseinheitlich gemeldet und in 
der BKA-Fallzahlendatei LAPOS dargestellt werden könnte.
Im Hinblick auf politisch motivierte Straftaten gilt grundsätzlich: Straf-
taten werden als politisch motiviert eingestuft, wenn es sich entweder 
um klassische Staatsschutzdelikte handelt oder es Anhaltspunkte dafür 
gibt, dass die Tat aus einer politischen Motivation heraus begangen wur-
de, also beispielsweise aufgrund einer rassistischen Einstellung oder um 
den demokratischen Willensbildungsprozess zu beeinflussen. Dies trifft 
auch zu, wenn Institutionen oder Mitarbeiter von Behörden im Zusam-
menhang mit den Maßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie ange-
griffen werden – einen Automatismus gibt es nicht. Die Bewertung, ob 
eine Straftat als politisch-motiviert eingestuft wird, übernimmt die zu-
ständige Landespolizei.
Eine umfassende Aufstellung über die Merkmale von politisch-motivier-
ter Kriminalität ist darüber hinaus unter folgendem Link abrufbar: www.
bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/PMK/pmk_node.html.

36. Abgeordnete
Martina Renner
(DIE LINKE.)

Wie viele Quellenmeldungen mit Bezug zur
„Europäischen Aktion“ liegen im Bundesamt für 
Verfassungsschutz vor (bitte nach Jahren auf-
schlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 5. November 2020

Eine Beantwortung der Frage kann wegen des unzumutbaren Aufwan-
des, der mit der Beantwortung verbunden wäre, nicht erfolgen. Die Klä-
rung der Frage würde die Sichtung eines immensen Aktenbestandes des 
Bundesamts für Verfassungsschutz erforderlich machen. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung bestätigt, dass das par-
lamentarische Informationsrecht unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit 
steht (vgl. BVerfGE 147, 50, 147 f.). Es sind alle Informationen mitzu-
teilen, über die die Bundesregierung verfügt oder die sie mit zumutba-
rem Aufwand in Erfahrung bringen kann.
Zur Europäischen Aktion wurden mehrere 1.000 Stücke unterschied-
lichster Art in den elektronisch geführten Aktenbestand gebucht. Eine 
inhaltliche Auswertung der Dokumente wäre insofern händisch vorzu-
nehmen, als die in elektronisch geführten Akten enthaltenen Dokumente 
zunächst einzeln gesichtet werden müssten, da eine Abfrage mittels ein-
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zelner Suchbegriffe keine vollständige und abschließende Übersicht er-
möglichen würde.

37. Abgeordneter
Uwe Schulz
(AfD)

Bei welchen konkreten Rechtsvorschriften, die 
zwar von der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts formal nicht unmittelbar erfasst 
wurden, jedoch von der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 27. Mai 2020 mate-
riell ebenfalls betroffen sein könnten, besteht nach 
Kenntnis der Bundesregierung gesetzlicher Hand-
lungsbedarf, und wann ist mit einer konkreten 
Umsetzung der Entscheidung vom 27. Mai 2020
– 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13 – zu rech-
nen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 4. November 2020

Die Bundesregierung arbeitet mit Nachdruck daran, zeitnah einen Ge-
setzentwurf vorzulegen, mit dem die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts aus seiner Entscheidung vom 27. Mai 2020 – 1 BvR 1873/13 
und 1 BvR 2618/13 – umgesetzt werden.
Bei welchen Rechtsvorschriften konkret gesetzlicher Handlungsbedarf 
besteht, wird derzeit noch innerhalb der Bundesregierung geprüft. Dabei 
prüft die Bundesregierung nicht nur, inwiefern die in der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts für verfassungswidrig erklärten Rechts-
vorschriften anzupassen sind, sondern auch, ob und welche Anpassungs-
bedarfe sich in Bezug auf solche Rechtsvorschriften ergeben, die zwar 
von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts formal nicht un-
mittelbar erfasst werden, jedoch von der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 27. Mai 2020 materiell ebenfalls betroffen sein 
könnten, sowie mögliche Folgen der Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichts für andere legislative Vorhaben der Bundesregierung. Diese 
Prüfung wird bald abgeschlossen sein.

38. Abgeordneter
Martin Sichert
(AfD)

Welche sieben Vornamen wurden am häufigsten 
bei Tatverdächtigen in den Deliktsbereichen 
„Straftaten gegen das Leben“, „Rohheitsdelikte 
und Straftaten gegen die persönliche Freiheit“ so-
wie „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung” in Jahren 2017, 2018 und 2019 erfasst 
(bitte sowohl nach der jeweiligen absoluten Ge-
samtsumme als auch des prozentualen Anteils der 
Vornamen aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 6. November 2020

Der Bundesregierung liegen keine Informationen im Sinne der Frage-
stellung vor.
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Für die Erfassung in der Polizeilichen Kriminalstatistik werden nur drei 
Stellen des Vornamens verwendet und nicht der gesamte Vorname. Diese 
Information wird gemeinsam mit anderen Merkmalen nicht rückverfolg-
bar mittels einer Verschlüsselungssoftware des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) bundeseinheitlich anonymisiert 
(BSI-Schlüssel). Die Zählung des Tatverdächtigen erfolgt unter Verwen-
dung des BSI-Schlüssels ergänzt um das Geschlecht.

39. Abgeordneter
Andreas Wagner
(DIE LINKE.)

Wie viele Lastkraftwagen mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen befinden 
sich im Besitz oder Nutzung des Bundes (bitte 
nach Bundesministerien inklusive der nachgeord-
neten Behörden aufschlüsseln)?

40. Abgeordneter
Andreas Wagner
(DIE LINKE.)

Wie viele Lastkraftwagen mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen im Besitz 
oder Nutzung der Bundesministerien verfügen 
über Abbiegeassistenzsysteme?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings
vom 4. November 2020

Vorbemerkungen:
• Abgefragt werden nur die Bundesministerien mit ihrem unmittelba-

ren Geschäftsbereich (ohne BKAmt, BKM und BPA).
• Je Ressort wird eine Gesamtzahl (Bundesministerium und Geschäfts-

bereich) zum Stichtag 28. Oktober 2020 angegeben.
• Besitz oder Nutzung umfassen auch gemietete oder geleaste Fahrzeu-

ge.
Die Fragen 39 und 40 werden gemeinsam in der nachfolgenden Tabelle 
beantwortet:

Ressort inkl. unmittel-
barer Geschäftsbereich 
(GB)

Gesamtzahl
Lkw >3,5 t

davon verfügen über
Abbiegeassistenz-
systeme

BMF     55  14
BMI  7.324  94
AA      1   1
BMWi      8   2
BMJV      0 –
BMAS      1   1
BMVg 15.447   0
BMEL      5   2
BMFSFJ      0   –
BMG      0   –
BMVI    198 136
BMU      1   0
BMBF      0   –
BMZ      0   –
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Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestags-
drucksache 19/21927 vom 28. August 2020 verwiesen.

Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts

41. Abgeordnete
Margarete Bause
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Befindet sich die Bundesregierung mit der grie-
chischen Regierung im Gespräch, um den Erhalt 
des auf der Insel Lesbos befindlichen Camps PIK-
PA sowie des vom Hohen Flüchtlingskommissar 
der Vereinten Nationen (UNHCR) betriebenen 
Camps auch langfristig sicherzustellen und somit 
besonders schutzbedürftigen Menschen eine ange-
messene Versorgung zukommen zu lassen, und 
mit welchen weiteren Mitteln versucht die Bun-
desregierung einen qualitativ gleichwertigen 
Schutz der Menschen aus diesen Lagern sicherzu-
stellen (vgl. www.zeit.de/gesellschaft/2020-10/pi
kpa-camp-schliessung-fluechtlingscamp-lesbos-gr
iechenland)?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung steht in Kontakt mit der EU-Kommission und den 
zuständigen griechischen Stellen und setzt sich für eine einvernehmliche 
und humanitär tragfähige Lösung für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Unterkünfte ein, die deren besondere Bedürfnisse berücksichtigt.
Ziel der Bundesregierung ist es, die weiterhin prekäre humanitäre Lage 
auf den griechischen Inseln gemeinsam und in Abstimmung mit den
europäischen Partnern zu verbessern. Die Bundesregierung hat dazu be-
reits in der Vergangenheit umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen an-
geboten und schnell dringend benötigte Hilfsgüter bereitgestellt. Sie 
steht auch weiterhin in Kontakt mit der griechischen Regierung und der 
EU-Kommission zur Lage auf den griechischen Inseln und möglichen 
weiteren Unterstützungsmaßnahmen.

42. Abgeordnete
Margarete Bause
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Kenntnis hat die Bundesregierung vor 
dem Hintergrund jüngster Erklärungen des Bun-
desministers des Auswärtigen Heiko Maas, wo-
nach die Bundesregierung „das Treiben des thai-
ländischen Königs in Deutschland im Blick habe“ 
von einem mutmaßlichen rechtswidrigen Verhal-
ten des thailändischen Königs (Süddeutsche Zei-
tung vom 27. Oktober 2020), und was unternimmt 
sie, um eine Ausübung von Staatsgeschäften des 
thailändischen Königs von Deutschland aus zu 
unterbinden?
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Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 4. November 2020

Nach Auskunft der thailändischen Regierung handelt es sich bei den 
Aufenthalten des thailändischen Königs in Deutschland um Privatauf-
enthalte.
Der Bundesminister des Auswärtigen, Heiko Maas, hat die Erwartung 
der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht, dass der thailändische 
König auf deutschem Staatsgebiet keine Entscheidungen trifft, die der 
deutschen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den international ver-
brieften Menschenrechten widersprechen.
Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Hinweise vor, dass der 
thailändische König während seines Aufenthaltes in Deutschland solche 
Entscheidungen getroffen hat.

43. Abgeordneter
Jürgen Braun
(AfD)

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, dass 
es sich bei der Verfolgung und Ermordung tausen-
der Christen, die sich derzeit in Äthiopien abspie-
len, zwar um einen Konflikt innerhalb der ethni-
schen Gruppe der Oromo handelt, dass es aber Ju-
gendorganisationen der „Islamischen Front für die 
Befreiung von Oromia“ sind, die ganz gezielt mit 
Gewehren, Macheten, Schwertern und Speeren 
massenhaft Jagd auf Christen machen, dass hier 
also muslimische Angreifer allein den Glauben an 
Allah zum Maßstab ihres Handelns machen und 
dafür andere Menschen zu Tausenden umbringen 
(www.die-tagespost.de/politik/aktuell/pogrome-g
egen-christen-in-aethiopien;art315,212120)?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 4. November 2020

Der Bundesregierung ist bekannt, dass es eine hohe Zahl lokaler Kon-
flikte mit vielfältigen Ursachen in Äthiopien gibt, die teilweise gewalttä-
tig ausgetragen werden und zu Tod und Vertreibung führen können. Die-
se Konflikte werden auch entlang ethnischer und religiöser Linien aus-
getragen; Opfer gibt es dabei auf allen beteiligten Seiten. Detaillierte 
Kenntnisse im Sinne der Fragestellung liegen der Bundesregierung nicht 
vor.

44. Abgeordneter
Jürgen Braun
(AfD)

Stimmt die Bundesregierung meiner Ansicht zu, 
dass der Friedensnobelpreisträger 2019, der äthio-
pische Ministerpräsident Abiy Ahmed, jede nur 
denkbare Unterstützung der Bundesregierung bei 
der Befriedung der ethnischen und religiösen 
Konflikte verdient, die durch Angehörige der 
Oromo innerhalb Äthiopiens ausgelöst wurden, 
und wenn ja, was tut sie, um diesen Zweck zu er-
reichen?
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Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 4. November 2020

Die Bundesregierung verurteilt Gewalt und Menschenrechtsverletzun-
gen unterschiedslos und unterstützt die äthiopische Regierung bei der 
Durchführung wirtschaftlicher und politischer Reformen, die dazu bei-
tragen, Spannungen mittelfristig abzubauen und die wirtschaftlichen 
Perspektiven der Bevölkerung zu verbessern. Hierzu wurde 2019 eine 
Reformpartnerschaft mit Äthiopien geschlossen (siehe Antwort der Bun-
deregierung zu Frage 5 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf 
Bundestagsdrucksache 19/18486 vom 6. April 2020). Zudem stellt die 
Bundesregierung internationale Expertise bereit, um Konflikte im Land 
kurzfristig zu entschärfen, und unterstützt auf lokaler Ebene Beteili-
gungs- und Planungsprozesse, die zum Interessensausgleich unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen beitragen.
Die jüngsten Ereignisse in der äthiopischen Region Tigray geben An-
lass zu tiefer Besorgnis. Angesichts der gemeldeten militärischen Aus-
einandersetzungen zwischen der „Tigray People’s Liberation Front“ und 
äthiopischen Streitkräften müssen alle Parteien sofort handeln, um die 
Gewalt zu beenden und Spannungen friedlich abzubauen.

45. Abgeordneter
Jürgen Braun
(AfD)

Stimmt die Bundesregierung meiner Ansicht zu, 
dass eine seit Jahrhunderten gewachsene, in ihrer 
Tradition dezidiert religiös gebundene Bevölke-
rungsgruppe in einem Staat den Schutz der Bun-
desregierung verdient, und wenn ja, was gedenkt 
sie zum Schutz der Christen in Bergkarabach, 
einem Gebiet, das nur aufgrund alter sowjetischer 
Grenzziehungen zwischen nichtselbständigen 
Sowjetrepubliken nach dem Zusammenbruch des 
kommunistischen Regimes in Moskau bei Aser-
baidschan landete, zu tun?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 5. November 2020

Nach Auffassung der Bundesregierung handelt es sich beim Konflikt 
zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach 
um einen zwischenstaatlichen, nicht aber um einen religiös motivierten 
Konflikt. Historische und völkerrechtliche Fragen vermengen sich dabei 
auf komplexe Weise.
Die Bundesregierung setzt sich für eine friedliche Lösung des Konflikts 
ein und unterstützt mit Nachdruck die Vermittlungsbemühungen der 
Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) und deren Ko-Vorsitzende Frankreich, Russland und 
USA, die sich seit Ausbruch der Kämpfe in engem Austausch mit bei-
den Seiten befinden. Dies gilt ebenso für den Persönlichen Beauftragten 
des amtierenden OSZE-Vorsitzes, Botschafter Andrzej Kasprzyk. Jen-
seits der derzeitigen militärischen Auseinandersetzungen setzt sich die 
Bundesregierung für Maßnahmen ein, die das Risiko militärischer Eska-
lation reduzieren und den Dialog zwischen armenischer und aserbaid-
schanischer Bevölkerung befördern.
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Die Bundesregierung ist zudem in engem Kontakt mit dem Internationa-
len Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), das vor Ort den Opfern des 
Konflikts auf beiden Seiten im Rahmen seines Mandats hilft. Das IKRK 
wird von Deutschland in seiner Arbeit mit regelmäßigen freiwilligen 
Beiträgen unterstützt.

46. Abgeordneter
Jürgen Braun
(AfD)

Wird die Bundesregierung ihren NATO-Verbün-
deten Türkei wegen des dringenden Verdachts der 
Unterstützung eines Angriffskrieges der Aseris 
auf Bergkarabach zur Ordnung rufen oder zumin-
dest das Gespräch mit ihm suchen?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 5. November 2020

Die Bundesregierung verfolgt den Konflikt um die Region Bergkarabach 
mit großer Sorge und ruft beide Konfliktparteien zur sofortigen Einhal-
tung des humanitären Waffenstillstands und zur Wiederaufnahme sub-
stantieller Verhandlungen zur Lösung des Konflikts auf. Hierzu steht die 
Bundesregierung in intensivem Austausch mit den anderen Mitgliedern 
der Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa (OSZE), die zur Lösung des Konflikts etabliert wurde 
und zu der auch die Türkei zählt. Der Bundesminister des Auswärtigen 
Heiko Maas hat seit Ausbruch des Konflikts mehrfach mit seinem türki-
schen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu gesprochen und die Türkei auf-
gefordert, sich für eine Verhandlungslösung einzusetzen.

47. Abgeordneter
Johannes Huber
(AfD)

Auf welchem rechtlichen Grundsatz fußt laut 
Kenntnis der Bundesregierung die Ankündigung 
des Bundesministers des Auswärtigen Heiko 
Maas, die möglichen Staatsgeschäfte des Königs 
von Thailand (www.br.de/nachrichten/deutschlan
d-welt/heiko-maas-droht-thai-koenig-wegen-baye
rn-aufenthalten-mit-konsequenzen,SEWY4WU) 
auf deutschem Boden unterbinden zu wollen?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 4. November 2020

Grundsätzlich gilt, dass sich alle Personen, die sich auf deutschem 
Staatsgebiet aufhalten, an dort geltendes Recht halten müssen. Der Bun-
desminister des Auswärtigen, Heiko Maas, hat die Erwartung der Bun-
desregierung zum Ausdruck gebracht, dass der thailändische König auf 
deutschem Staatsgebiet keine Entscheidungen trifft, welche der deut-
schen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den international verbrief-
ten Menschenrechten widersprechen.
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48. Abgeordnete
Ulla Jelpke
(DIE LINKE.)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesre-
gierung aus dem Eingeständnis der türkischen Re-
gierung, dass die tatsächliche Zahl von Corona-
Infizierten in der Türkei weit höher als bislang an-
gegeben ist, da seit Ende Juli 2020 zum Schutze 
„nationaler Interessen“ lediglich die Patienten
und nicht mehr Infizierte mit asymptomatischen 
Krankheitsverläufen gezählt werden (www.spiege
l.de/politik/ausland/corona-lage-in-der-tuerkei-ma
nipulierte-zahlen-und-verzweifelte-mediziner-a-0
00d2088-df34-4736-a252-3ac0f7b43468), und in-
wieweit gedenkt die Bundesregierung die Corona-
Reisewarnung des Auswärtigen Amts für die Tür-
kei, die derzeit noch vier südtürkische Urlaubsre-
gionen ausdrücklich ausnimmt, an die Corona-La-
geentwicklung anzupassen?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 5. November 2020

Die Bundesregierung hat entschieden, die Vereinbarung mit der türki-
schen Regierung über die Ausnahme von der Reisewarnung für vier tür-
kische Provinzen mit Wirkung zum 9. November 2020 zu suspendieren.
Ab dem 9. November 2020 wird die Reisewarnung des Auswärtigen 
Amts vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Türkei somit 
auch für die Provinzen Antalya, Aydin, Izmir und Muğla gelten.

49. Abgeordneter
Stefan Keuter
(AfD)

Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung, die 
über die eigenen Kenntnisse über den Einsatz von 
Drohnen in der Region Bergkarabach und den an-
grenzenden Provinzen um Bergkarabach durch 
Medienberichte hinausgehen und gegebenenfalls 
auf Geheimdienstinformationen etwa von aus-
ländischen Nachrichtendiensten beruhen, über 
den Einsatz von unbemannten Drohnen gegen die 
Zivilbevölkerung in Arzach (Bergkarabach), wel-
che nach einer Bilddokumentation auf Twitter, 
Teile von deutschen Firmen verbaut haben (vgl. 
https://twitter.com/hashtag/varta)?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 2. November 2020

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung auf Ihre Schriftliche Fra-
ge 73 auf Bundestagsdrucksache 19/23454 vom 16. Oktober 2020 ver-
wiesen. Darüber hinaus liegen der Bundesregierung keine weiteren Er-
kenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.
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50. Abgeordneter
Dr. Marcel Klinge
(FDP)

Wie hoch war die Quote der nach § 2 Absatz 3 
Nummer 6 Buchstabe a der Muster-Verordnung 
zu Quarantänemaßnahmen in der Türkei geteste-
ten Urlauber bzw. Reiserückkehrer, und welche 
Gründe waren ausschlaggebend dafür, dass die 
Bundesregierung die entsprechende Vereinbarung 
mit der Türkei aufgekündigt hat (www.fvw.de/des
tination/news/vier-kuestenprovinzen-auswaertige
s-amt-warnt-wieder-vor-kuestenregionen-der-tuer
kei-212838)?

Antwort des Staatssekretärs Miguel Berger
vom 4. November 2020

Bezüglich der Quote im Sinne der Fragestellung wird auf die Antwort 
der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 161 des Abgeordneten 
Stephan Brandner (Bundestagsdrucksache 19/23454) verwiesen.
Die Suspendierung der Vereinbarung mit der türkischen Regierung er-
folgte aufgrund der unvollständigen, nicht den Richtlinien der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) entsprechenden Erfassung von SARS-
CoV-2-Infektionsfällen in der Republik Türkei. Trotz der an die türki-
sche Regierung erfolgten Aufforderung seitens der Bundesregierung, 
eine vollständige Datengrundlage zur Verfügung zu stellen, die auch 
asymptomatische Fälle von Infizierten erfasst, ist dies bislang nicht er-
folgt. Eine verlässliche Bewertung des Infektionsgeschehens in der Tür-
kei als wesentliche Grundvoraussetzung der getroffenen Vereinbarung 
ist somit nicht möglich.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie

51. Abgeordneter
Carl-Julius 
Cronenberg
(FDP)

Plant die Bundesregierung infolge des Urteils des 
Bundesverwaltungsgerichts (Az 8 C 23.19 vom 
14. Oktober 2020) zum Thema der mutmaßlichen 
Kompetenzüberschreitung des Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertages e. V. (DIHK) Maß-
nahmen, um sicherzustellen, dass die Dachorgani-
sation der Industrie- und Handelskammern auch 
weiter in der Öffentlichkeit zu politischen The-
men mit Wirtschaftsbezug Stellung beziehen 
kann, und wenn ja, welche?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung prüft derzeit die Auswirkungen des Urteils auf den 
rechtlichen Rahmen für die Industrie- und Handelskammern (IHKS) und 
den Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK). Sie wird 
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dabei auch prüfen, ob gesetzliche Anpassungen erforderlich sind. Der-
zeit liegt die Urteilsbegründung zur Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 14. Oktober 2020 aber noch nicht vor; diese muss 
aber ebenfalls in die Prüfungen der Bundesregierung einbezogen wer-
den.
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. Oktober 
2020 verbietet dem DIHK allerdings nicht, sich – wie auch bisher – zu 
Themen in seinem Kompetenzbereich zu äußern. Er hat dabei – wie 
auch seine Mitgliedskammern – die durch § 1 des Gesetzes zur vorläufi-
gen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKG) 
festgelegten Grenzen zu beachten. Danach darf sich die Interessens-
wahrnehmung einer IHK nur auf Sachverhalte beziehen, die nachvoll-
ziehbare Auswirkungen auf die Wirtschaft im jeweiligen Bezirk der IHK 
haben. Auch bei der gemeinschaftlichen Wahrnehmung der Gesamtinte-
ressenvertretung durch den DIHK erfolgt dabei keine Erweiterung der in 
§ 1 IHKG gewährten Kompetenzen.
Im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht war dagegen die Frage 
Gegenstand, welche rechtlichen Konsequenzen eine Kompetenzüber-
schreitung hat.

52. Abgeordnete
Sevim Dağdelen
(DIE LINKE.)

Für welche Rüstungsgüter wurden seit dem Jahr 
2010 Reexportgenehmigungen für Rüstungsgüter 
(Reexport, Sammelausfuhren) für das Endemp-
fängerland Aserbaidschan erteilt (bitte entspre-
chend der Jahre mit Angabe der Güterbeschrei-
bung und Wert auflisten; für 2020 bitte die vor-
läufigen Zahlen zum aktuellsten Stichtag ange-
ben), vor dem Hintergrund, dass die Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit (KSZE), nun-
mehr Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE), aufgrund des Konflikts 
in der Kaukasus-Region Nagorny-Karabach mit 
Beschluss vom 28. Februar 1992 alle Teilnehmer-
staaten der damaligen KSZE ersucht hat, ein Em-
bargo über alle Waffen- und Munitionslieferungen 
gegen die beiden Konfliktparteien Armenien und 
Aserbaidschan zu verhängen, und inwieweit geht 
die Bundesregierung Vorwürfen nach, ob die von 
Deutschland exportierten und inzwischen für mi-
litärische Zwecke ausgerüsteten Mercedes-Lkw 
vom Modell Atego (https://taz.de/Ruestungsguete
r-in-Konfliktregion/!5676676/) mit militärischer 
Spezifikation ausgeliefert worden sind, mögli-
cherweise ohne dass es dafür eine behördliche 
Genehmigung gab (www.greenpeace.de/themen/u
mwelt-gesellschaft-frieden/waffenexporte/export
e-trotz-embargo)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 5. November 2020

In dem angefragten Zeitraum wurden zwei Reexportgenehmigungen für 
das Empfängerland Aserbaidschan erteilt.
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Im Jahr 2014 wurde dem Reexport von diversen Teilen für Hubschrau-
ber aus dem Vereinigten Königreich nach Aserbaidschan zugestimmt. 
Im Jahr 2015 wurde dem Reexport eines Geländewagens mit Sonder-
schutz für den Personenschutz einer Botschaft aus Iran nach Aserbaid-
schan zugestimmt.
Im Zeitraum 2010 bis heute wurden keine Sammelausfuhrgenehmigun-
gen erteilt, die als Empfängerland Aserbaidschan beinhalten.
Im fraglichen Zeitraum hat die Bundesregierung keine Genehmigungen 
für die Ausfuhr militärischer LKW nach Aserbaidschan erteilt. Der Bun-
desregierung liegen keine Erkenntnisse dazu vor, dass LKW mit militä-
rischen Konstruktionsmerkmalen im Sinne der Ausfuhrliste (Anlage zur 
Außenwirtschaftsverordnung), die einer Ausfuhrgenehmigungspflicht 
als Rüstungsgut unterliegen, ohne eine entsprechende Ausfuhrgenehmi-
gung aus Deutschland nach Aserbaidschan ausgeführt bzw. unter Nicht-
beachtung von Zustimmungserfordernissen dorthin re-exportiert wur-
den.

53. Abgeordneter
Daniel Föst
(FDP)

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung 
auf eine Dynamisierung der statischen Honorar-
tafel der Honorarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI) im Zuge der aktuell umzusetz-
enden Änderungen der HOAI und im Entwurf der 
Änderung des Gesetzes zur Regelung von Inge-
nieur- und Architektenleistungen verzichtet?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 2. November 2020

In seinem Urteil vom 4. Juli 2019 hat der Europäische Gerichtshof ent-
schieden, dass die verbindlichen Mindest- und Höchsthonorarsätze der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) mit den Vorga-
ben der EU-Dienstleistungsrichtlinie unvereinbar sind. Das Urteil be-
gründet für Deutschland die Pflicht, die nationale Rechtsordnung ent-
sprechend der Vorgaben des Urteils anzupassen. Daher ist sowohl eine 
Änderung der HOAI selbst erforderlich als auch eine Änderung der ge-
setzlichen Ermächtigungsgrundlage für die HOAI, dem Gesetz zur Re-
gelung von Ingenieur- und Architektenleistungen, das ausdrücklich die 
Festlegung von Mindest- und Höchsthonoraren in der HOAI vorgibt, 
was nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr zulässig 
ist. Für die Umsetzung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs steht 
nur ein begrenzter Zeitraum von ungefähr einem Jahr zur Verfügung. 
Kommt ein Mitgliedstaat seiner Pflicht zur Anpassung seiner Rechtsord-
nung nicht rechtzeitig nach, droht ein Zweitverfahren vor dem Europä-
ischen Gerichtshof, das im Ergebnis dazu führen kann, dass der Mit-
gliedstaat zu finanziellen Sanktionen verurteilt wird. Zusätzlich besteht 
seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Deutschland eine er-
hebliche Rechtsunsicherheit hinsichtlich einer etwaigen Weitergeltung 
der HOAI, insbesondere bei Verträgen zwischen Privatpersonen, die 
möglichst schnell beendet werden soll.
Aus diesen Gründen wurden in diesem Verfahren die Änderungen an der 
HOAI auf diejenigen Anpassungen beschränkt, die zur Umsetzung des 
Urteils erforderlich sind. Hätten darüber hinausgehende Änderungen an 
den fachlichen Inhalten der HOAI, wie die teilweise geforderte Dynami-
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sierung der statischen Honorartafeln, in diesem Verfahren ebenfalls vor-
genommen werden sollen, hätte das Verfahren deutlich mehr Zeit in An-
spruch genommen. Die Frage, ob und inwieweit fachliche Änderungen 
in der HOAI vorgenommen werden sollen, bedarf intensiver Prüfung auf 
der Grundlage gutachterlicher Vorarbeiten. Die Beauftragung, Erstel-
lung, Auswertung und fachliche Diskussion entsprechender Gutachten 
zu diesen und anderen fachlichen Änderungsvorschlägen wäre innerhalb 
des für die Urteilsumsetzung zur Verfügung stehenden Zeitrahmens 
nicht möglich gewesen.

54. Abgeordneter
Markus Herbrand
(FDP)

Wie verhält sich die Anzahl der seit Anfang des 
Jahres bis zum heutigen Stichtag aufgrund fehler-
hafter Zertifizierungsprozesse/CE-Konformität 
bzw. nicht ausreichender oder nicht vorliegender 
Qualitätsprüfungen vom Zoll konfiszierten Mund-
Nasen-Bedeckungen, medizinischen Gesichts-
masken und partikelfiltrierenden Halbmasken 
(bitte in die Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3 
unterteilen) zur Gesamtzahl der aus nichteuropäi-
schen Drittländern importierten Masken im Ver-
gleich zum vergangenen Jahr, und plant die Bun-
desregierung verstärkte Maßnahmen zum Schutz 
der heimischen Bevölkerung vor nicht funktionie-
renden Masken und der heimischen Maskenpro-
duktion vor Dumping-Wettbewerbern aus dem 
nichteuropäischen Ausland wie z. B. stärkere Vor-
ab-Kontrollen/Vorab-Zertifizierungen der Masken 
bzw. des zur Herstellung benötigten Meltblown-
Vlies (z. B. durch die gezielte Beauftragung von 
Prüfinstituten wie z. B. TÜV oder Dekra), die 
Einführung von Importaufschlägen (Zöllen) für 
die eingeführten Masken oder andere Initiativen?

Antwort der Staatssekretärin Claudia Dörr-Voß
vom 4. November 2020

Die Überwachung der Einhaltung produktsicherheitsrechtlicher Vor-
schriften und die Beurteilung, ob Waren, wie z. B. die angesprochenen 
Mund-Nasen-Bedeckungen, die einschlägigen Produktsicherheitsvor-
schriften erfüllen, obliegt in der Bundesrepublik Deutschland den 
Marktüberwachungsbehörden der jeweiligen Bundesländer. Damit Pro-
dukte, die eine Gesundheitsgefahr darstellen oder sonst gegen produktsi-
cherheitsrechtliche Vorschriften verstoßen, möglichst gar nicht erst auf 
den Markt gelangen, wirkt die Zollverwaltung neben ihrer originären 
Zuständigkeit für die Zollabfertigung nach Artikel 15 Absatz 5 in Ver-
bindung mit Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 an 
der Überwachung der Einhaltung produktsicherheitsrechtlicher Vor-
schriften im grenzüberschreitenden Warenverkehr aus Drittländern mit. 
Die Zollstellen setzen bei der Abfertigung die Freigabe eines Produkts 
aus, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Produkt den Vorga-
ben nicht entspricht und informieren unverzüglich die zuständige Markt-
überwachungsbehörde. Diese prüft, ob die betroffenen Produkte die ge-
setzlichen Anforderungen erfüllen. Stellt sie fest, dass ein Produkt ge-
fährlich ist oder nicht mit den Vorschriften der EU übereinstimmt (nicht-
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konforme Produkte), trifft sie Maßnahmen, um das Inverkehrbringen 
dieses Produkts in der EU zu unterbinden. Die Entscheidung über die 
Einfuhrfähigkeit eines Produkts obliegt dabei ausschließlich der zustän-
digen Marktüberwachungsbehörde und muss durch die Zollbehörde bei 
der weiteren zollrechtlichen Behandlung der Ware berücksichtigt wer-
den.
Bezüglich der Frage nach aktuellen Zahlen zu von der Zollverwaltung 
aufgefundenen nichtkonformen Schutzmasken können keine belastbaren 
Informationen geliefert werden, da seitens der Zollverwaltung in Berei-
chen der Mitwirkung grundsätzlich keine statistischen Aufzeichnungen 
geführt werden. Aufgrund der Pandemiesituation wurden durch die Zoll-
verwaltung kursorische Aufzeichnungen bei der Abfertigung von Atem-
schutzmasken geführt. Diese zeigen von März 2020 (ab Kalenderwo-
che 9) bis Oktober 2020 (bis Kalenderwoche 43) folgende Ergebnisse:
Aussetzung der Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr von rund 
1.700 Sendungen mit ca. 175 Millionen Atemschutzmasken, davon
– Freigabe nach Entscheidung der zuständigen Behörden von rund 

1.040 Sendungen, von denen jedoch bei ca. 370 Sendungen Nachbes-
serungen erforderlich waren, damit diese zum zollrechtlich freien 
Verkehr überlassen werden konnten, und

– keine Freigabe nach Entscheidung der zuständigen Behörden von 
rund 660 Sendungen; die Überlassung zum zollrechtlich freien Ver-
kehr wurde nicht gestattet.

Zahlen aus dem Vorjahr liegen weder zu freigegebenen noch zu nicht 
freigegebenen Sendungen bzw. zur Gesamtzahl der aus nichteuropäi-
schen Drittländern importierten Masken vor.
Es sind keine Zölle von importierten Masken beabsichtigt. Nach derzei-
tigem Stand sind darüber hinaus keine verstärkten Maßnahmen seitens 
der Bundesregierung zum Schutz vor Dumping-Wettbewerbern aus dem 
nichteuropäischen Ausland geplant. Zudem wird auf die umfangreichen 
Qualitätssicherungsmaßnahmen verwiesen, die in der Antwort der Bun-
desregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN „Mangelhafte Schutzmasken“ auf Bundestagsdrucksache 
19/21798 dargestellt wurden. Anti-Dumping-Zölle kann die EU-Kom-
mission einführen, wenn Dumping und Schädigung der EU-Industrie 
festgestellt werden und die Einführung von Zöllen im EU-Interesse 
liegt. Ein entsprechender Antrag kann im Namen von Unternehmen, die 
50 Prozent der EU-Gesamtproduktion darstellen, bei der EU-Kommis-
sion gestellt werden. Unabhängig von der möglichen Nutzung handels-
politischer Schutzinstrumente hat die EU im Rahmen des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens GATT und der Welthandelsorganisation 
WTO alle Zölle vertraglich (d. h. mit Obergrenze) gebunden. Eine Zoll-
erhöhung wäre also nur im Rahmen internationaler Verhandlungen mög-
lich. Dies entspricht jedoch nicht den Zielen der EU. Sie setzt sich wie 
auch die Bundesregierung im Rahmen der WTO für eine effektive Ver-
besserung des Marktzugangs von deutschen und anderen EU-Exporten 
ein; entsprechendes gilt für bilaterale Freihandelsabkommen. Langfristi-
ges Ziel ist es, das Zollniveau international zu reduzieren und durch die 
Verringerung von Handelsbarrieren zu guten Rahmenbedingungen zu 
einer weiteren positiven Entwicklung des internationalen Handels beizu-
tragen. Insgesamt ist zu den hier angesprochenen Zöllen zu sagen, dass 
die EU-Kommission die Zollabfertigung z. B. für medizinische Ausrüs-
tung/Produkte sogar noch erleichtert hat, um Probleme bei den Liefer-
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ketten im grenzüberschreitenden Warenverkehr zu minimieren. Eine 
Zollerhöhung würde diese Ziele konterkarieren.

55. Abgeordneter
Dr. Heiko 
Heßenkemper
(AfD)

Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die genehmigten Rüstungsexporte in die 
Türkei im Jahre 2020?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 5. November 2020

Bei den Angaben für Genehmigungswerte aus dem Jahr 2020 handelt es 
sich um vorläufige Zahlen, die sich durch Berichtigungen und Fehler-
korrekturen noch verändern können.
Unter Verweis auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 37 der Abgeordneten Sevim Dağdelen auf Bundestagsdrucksache 
19/21374 sowie die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 57 der Abgeordneten Sevim Dağdelen auf Bundestagsdrucksache 
19/22308 ergeben sich die Genehmigungswerte (in Euro) für Einzelge-
nehmigungen für den verbleibenden Zeitraum im Sinne der Fragestel-
lung aus nachstehender Tabelle:

01.09. bis 03.11.2020
Türkei Gesamt 22.581
– davon Kriegswaffen –
– davon Sonstige Rüstungsgüter 22.581

56. Abgeordnete
Katja Keul
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

In welcher Höhe sind für welche Empfängerlän-
der Kriegswaffen nach dem Gesetz über die Kon-
trolle von Kriegswaffen abschließend genehmigt 
worden, die noch nicht aus der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeführt worden sind, bzw. falls 
die Zahlen nur jährlich erhoben werden, bis zum 
31. Dezember 2019 ausgeführt worden sind (soll-
te die Anzahl der Empfängerländer die zulässige 
Zahl der Einzelabfragen übersteigen, bitte auf die 
25 Länder mit den höchsten Genehmigungswer-
ten beschränken)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 5. November 2020

Der Wert von tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen wird Bundes-
amt erhoben. Die Daten sind Grundlage der jährlichen Berichterstattung 
im Rüstungsexportbericht.
Dazu verwendet das Statistische Bundesamt Meldungen von Unterneh-
men, die Kriegswaffen exportieren. Für die Höhe der Werte der im Jahr 
2019 gemeldeten tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen wird auf 
den Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventio-
nelle Rüstungsgüter im Jahre 2019 verwiesen.
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Belastbare Daten über die Werte der Ausfuhren von Kriegswaffen, die 
noch nicht stattgefunden haben, liegen der Bundesregierung nicht vor.

57. Abgeordneter
Sven-Christian 
Kindler
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch war die finanzielle Förderung pro Jahr 
seit der Gründung für die LNG.Agentur Nieder-
sachsen (https://lng-agentur.de), die in den ver-
gangenen Jahren jeweils vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) und dem 
Land Niedersachsen übernommen wurde, und wie 
hoch soll die finanzielle Förderung der LNG 
Agentur in 2021 ausfallen (bitte nach Bund und 
Land differenzieren)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 5. November 2020

Mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ (GRW) fördert Niedersachen das Vorhaben „LNG-
Entwicklung an der Niedersächsischen Nordsee“ der Maritime Kompe-
tenzzentrum Leer gemeinnützige GmbH (MARIKO), im Rahmen dessen 
die „LNG-Agentur Niedersachsen“ eingerichtet wurde.
Von der bewilligten Fördersumme von insgesamt 751.077 Euro entfallen 
jeweils 350.000 Euro auf die Jahre 2020 und 2021 sowie 51.077 Euro 
auf das Jahr 2022. Gemäß Artikel 91a Absatz 3 des Grundgesetzes trägt 
der Bund die Hälfte der Ausgaben der Länder für die GRW.

58. Abgeordneter
Oliver Krischer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Vorbereitungen wurden bisher getroffen, 
um den vom Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie Peter Altmaier angekündigten Klimakon-
sens auf den Weg zu bringen (www.zeit.de/politi
k/deutschland/2020-09/wirtschaftsminister-peter-
altmaier-parteluebergreifend-klimaschutz?utm_re
ferrer=httpsProzent3AProzent2FProzent2Fwww.g
oogle.comProzent2F), und in welchem Zeitplan 
sollen die Gespräche realisiert werden (bitte auch 
unter Nennung der Beteiligten)?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung verfolgt eine ambitionierte Klimapolitik mit dem 
Ziel, die im Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziele zu erreichen. 
Das Bundes-Klimaschutzgesetz, das Klimaschutzprogramm 2030, der 
Klimaschutzplan 2050, das Kohleausstiegsgesetz und das Brennstoff-
emissionshandelsgesetz bilden hierfür eine verlässliche Grundlage. Ini-
tiativen, die für mehr Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen sorgen 
und dabei zugleich die wirtschaftlichen Chancen dieses Transforma-
tionsprozesses in den Mittelpunkt stellen, können eine wichtige Ergän-
zung der Klimaschutzpolitik der Bundesregierung darstellen.
Zur Umsetzung des Vorschlags vom Bundesminister Peter Altmaier für 
eine Allianz von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität 
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und Wohlstand erarbeitet das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie konkretisierende Überlegungen zu den 20 Vorschlägen und dis-
kutiert einzelne dieser Vorschläge mit verschiedenen Vertreterinnen und 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Prozess, aus 
dem ein Zeitplan für einzelne Schritte, Maßnahmen und Gespräche fol-
gen wird, wird in den kommenden Wochen festgesetzt.

59. Abgeordneter
Oliver Krischer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Megawatt wurden 2019 nach Kenntnis 
der Bundesregierung im Photovoltaik-Marktseg-
ment 500 bis 750 kWp installiert, und welche 
Ausschreibungsmengen sind laut aktuellem EEG-
Gesetzentwurf (EEG: Erneuerbare-Energien-Ge-
setz) für dieses Segment jeweils in den nächsten 
Jahren vorgesehen?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Feicht
vom 3. November 2020

Nach Kenntnis der Bundesregierung wurde 2019 im Photovoltaik-
Marktsegment 500 bis 750 kWp eine Leistung von rund 750 MW als 
Dachanlagen installiert. Diese Zahl ist vorläufig, da die gemeldeten Da-
ten nicht abschließend überprüft und von den Netzbetreibern bestätigt 
sind. Insbesondere im ersten Quartal 2019 sind dabei Vorzieheffekte aus 
der über drei Monate stufenweisen Absenkung der Vergütungswerte für 
Photovoltaik-Anlagen durch das Energiesammelgesetz zu berücksichti-
gen.
Im langjährigen Mittel von 2010 bis 2019 wurden im Durchschnitt rund 
330 MW Dachanlagen mit mehr als 500 kW pro Jahr installiert. In die-
ser Zeit gab es sowohl zubaustarke als auch zubauschwache Jahre.
Einschließlich Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Photovoltaik auf 
sonstigen baulichen Anlagen bis 750 kWp wurden im Jahr 2019 
1.170 MW installiert.
Im Gesetzentwurf der Bundesregierung für die Novelle des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG 2021) sind als Ausschreibungsmengen für 
Photovoltaik-Dachanlagen (Ausschreibungen für Solaranlagen des zwei-
ten Segments) ab 500 kWp in den Jahren 2019 und 2022 jeweils 
250 MW, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 300 MW und ab dem 
Jahr 2025 jeweils 350 MW pro Jahr vorgesehen.

60. Abgeordneter
Sven Lehmann
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche gesetzlichen Regelungen oder andere ge-
eignete Maßnahmen plant die Bundesregierung, 
um in der Zeit des „Lockdown light“ ab dem 
2. November 2020 sicherzustellen, dass für alle 
Haushalte fortwährend die Stromversorgung si-
chergestellt ist und Stromsperren nach § 19 der 
Stromgrundversorgungsverordnung mindestens 
für die Zeit der ausgeweiteten Kontaktbeschrän-
kungen ausgeschlossen werden?
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Antwort des Staatssekretärs Andreas Feicht
vom 5. November 2020

Bereits nach geltendem Recht sind Versorgungsunterbrechungen auf-
grund von Zahlungsrückständen nur unter engen Voraussetzungen zuläs-
sig.
Wegen Zahlungsverzuges darf ein Grundversorger nach § 19 Absatz 2 
der Stromgrundversorgungsverordnung eine Unterbrechung nur durch-
führen lassen, wenn die Versorgungsunterbrechung vier Wochen im Vo-
raus angekündigt wurde und der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlun-
gen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug 
ist. Bei der Berechnung der Höhe des Betrages bleiben diejenigen nicht 
titulierten Forderungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristge-
recht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejeni-
gen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen 
Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen 
und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundver-
sorgers resultieren. § 19 Absatz 2 Satz 2 der Stromgrundversorgungsver-
ordnung regelt außerdem, dass eine Unterbrechung der Stromversorgung 
nicht erfolgen darf, „wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nach-
kommt.“ Diese Regelung gibt den Grundversorgern im Interesse der 
Haushaltskundinnen und Haushaltskunden die Pflicht zur Prüfung der 
Zumutbarkeit einer Unterbrechung unabhängig von einer Darlegung der 
Gründe durch die jeweilige Kundin bzw. den jeweiligen Kunden auf.

61. Abgeordneter
Michael Theurer
(FDP)

Wird die staatliche Beteiligung der Bundesrepu-
blik Deutschland an der CureVac AG zu einem 
Verbot der Dividendenausschüttung bei diesem 
Unternehmen führen, wie dies auch bei den Coro-
na-Hilfskrediten der KfW Voraussetzung ist, und 
wenn nein, wie begründet die Bundesregierung 
die unterschiedlichen Bedingungen bei Direktbe-
teiligung und Hilfskrediten?

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum
vom 2. November 2020

Die Beteiligung am Aktienkapital der CureVac AG erfolgte auf Basis 
eines wichtigen Bundesinteresses, welches im Rahmen eines Verfahrens 
nach § 65 der Bundeshaushaltsordnung genehmigt wurde.
Die gesetzlichen Regelungen sehen hier kein Verbot von Dividenden-
ausschüttungen vor. Da die Beteiligung keine Corona-Hilfsmaßnahme 
darstellt, die auch einen Beitrag der Aktionäre im Rahmen der Lastentei-
lung voraussetzt, besteht auch kein Anlass für ein solches Verbot. Ganz 
im Gegenteil erwarten die zusätzlichen Eigenkapitalgeber in der Regel 
einen Rückfluss für ihr Engagement in Form von Dividendenausschüt-
tungen.
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62. Abgeordnete
Dr. Julia Verlinden
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie unterstützt das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie die Fertigstellung und den Be-
trieb der Forschungswasserkraftanlage Bannetze-
Hornbostel und im Besonderen den von den bis-
herigen Projektpartnern Technische Universität 
(TU) Braunschweig und der Salzgitter AG ange-
strebten Ersatz des Projektpartners Salzgitter AG 
durch die Stadtwerke Mainz, um so das nach mir 
vorliegenden Informationen drohende vorzeitige 
Ende dieses Vorzeigeprojektes zu verhindern und 
bereits bewilligten Förderungen wie geplant si-
cherzustellen?

Antwort des Staatssekretärs Andreas Feicht
vom 5. November 2020

Das Vorhaben wurde im Oktober 2016 unter der Projektleitung der Salz-
gitter AG als Verbundvorhaben bewilligt, wobei die TU Braunschweig 
die theoretischen Grundlagen der Wasserradtechnologie untersuchen 
sollte und die Umsetzung und Verwertung der Ergebnisse den drei Ver-
bundpartnern der Salzgittergruppe oblag. Nachdem sich alle Verbund-
partner Ende 2019 einvernehmlich auf die Einstellung des Vorhabens 
geeinigt haben, wurde das Verbundvorhaben zum 31. Dezember 2019 
beendet. Die Salzgitter AG hat als Verbundkoordinator nach dem Teilwi-
derruf durch den Projektträger Jülich den Schlussbericht inklusive Ver-
wendungsnachweis am 30. Juni 2020 an den Projektträger Jülich über-
mittelt. Eine Fortführung des Vorhabens ist nach § 7 der Bundeshaus-
haltsordnung nicht möglich.
Eine Förderung eines neuen Vorhabens kann im Rahmen des üblichen 
Antragsverfahrens im Energieforschungsprogramm bei dem vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie zur Abwicklung der Projekt-
förderung beauftragten Projektträger Jülich beantragt werden. Dabei 
können die bislang vorliegenden Ergebnisse genutzt und weiterverwen-
det werden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird die Bedingun-
gen für ein anwendungsnahes Demonstrationsprojekt bewerten und die 
Fördermöglichkeiten mit interessierten Konsortien erörtern.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz

63. Abgeordneter
Dr. Jens 
Brandenburg 
(Rhein-Neckar)
(FDP)

Wie viele Anträge auf Rehabilitierung der Opfer 
des ehemaligen § 175 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) sind seit dem 17. Juli 2017 nach dem Ge-
setz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach 
dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher ho-
mosexueller Handlungen verurteilten Personen 
(StrRehaHomG) beim Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz eingegangen 
(bitte nach Jahren sowie nach Anträgen auf Reha-
bilitierung aufgrund von Verurteilung, Anträgen 
aufgrund von eingeleiteten Ermittlungsverfahren, 
Anträgen aufgrund von Untersuchungshaft oder 
sonstiger vorläufiger Freiheitsentziehung und An-
trägen aufgrund von anderen außergewöhnlich ne-
gativen Beeinträchtigungen außerhalb einer Straf-
verfolgung aufschlüsseln), und wie hoch ist die 
bisher ausgezahlte Summe an Entschädigungszah-
lungen seit dem 17. Juli 2017 (bitte nach Jahren 
aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 3. November 2020

Eine Entschädigung aufgrund einer Verurteilung wegen einvernehmli-
cher homosexueller Handlungen nach den vormals geltenden strafrecht-
lichen Verboten – nicht nur nach § 175 StGB a. F., sondern auch nach 
§ 151 StGB-DDR – erfolgt nach dem Gesetz zur strafrechtlichen Reha-
bilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homose-
xueller Handlungen verurteilten Personen (StrRehaHomG). Insofern 
wird auch eine Entschädigung wegen erlittener Freiheitsentziehung ge-
leistet, die (obgleich nicht erkennbar erfragt) der Vollständigkeit halber 
unten (Nummer 1) berücksichtigt wird.
Darüber hinaus werden nach der ergänzenden Richtlinie zur Zahlung 
von Entschädigungen für Betroffene des strafrechtlichen Verbots einver-
nehmlicher homosexueller Handlungen aus dem Bundeshaushalt (Kapi-
tel 0718 Titel 681 03) vom 13. März 2019 auch Personen entschädigt, 
gegen die – ohne dass eine strafgerichtliche Verurteilung erfolgte – auf-
grund der genannten Verbotsvorschriften ein Ermittlungsverfahren ein-
geleitet wurde, die aufgrund dessen eine Freiheitsentziehung erlitten ha-
ben oder die im Zusammenhang mit den vormals geltenden Verboten 
einvernehmlicher homosexueller Handlungen unter sonstigen außerge-
wöhnlich negativen Beeinträchtigungen, etwa beruflicher, wirtschaftli-
cher oder gesundheitlicher Art, zu leiden hatten.
Die Entschädigungsverfahren werden von dem Bundesamt für Justiz 
(BfJ) bearbeitet, wo auch der Eingang der Anträge erfolgt. Statistisch 
wird dort, getrennt nach Anträgen nach dem StrRehaHomG und der 
Richtlinie, nur die Anzahl der eingereichten Anträge erfasst, ohne dass 
insofern eine Zuordnung zu einzelnen Entschädigungstatbeständen er-
folgt. Die Anträge selbst können (kumulativ) mehrere geltend gemachte 
Entschädigungstatbestände enthalten (etwa mehrere Verurteilungen oder 
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mehrere außergewöhnlich negative Beeinträchtigungen). Im Falle der 
Bewilligung wird sodann jeder Entschädigungstatbestand statistisch ein-
zeln erfasst. Für die Antragstellung nach der Richtlinie sind für die ein-
zelnen erfragten Entschädigungstatbestände daher diese Werte genannt.
Mit Stand vom 1. Oktober 2020 sind bei dem BfJ folgende Verfahren er-
fasst:
1. Anträge nach dem StrRehaHomG (aufgrund Verurteilung)

Insgesamt wurden 174 Anträge nach dem StrRehaHomG aufgrund 
einer (oder mehrerer) Verurteilungen gestellt (in 2017: 74, in 2018: 
54, in 2019: 36, bislang in 2020: 10).
In 111 Fällen erfolgte eine Entschädigung aufgrund erlittener Frei-
heitsentziehung (aus 2017: 46, aus 2018: 33, aus 2019: 30, bislang 
aus 2020: 2).

2. Anträge nach der Richtlinie (für alle Entschädigungstatbestände)
Insgesamt wurden 114 Anträge nach der Richtlinie gestellt (in 2019: 
87, bislang in 2020: 27).
a) Bewilligungen aufgrund eingeleiteter Ermittlungsverfahren

In 28 Fällen davon erfolgte eine Entschädigung aufgrund eines 
eingeleiteten Ermittlungsverfahrens (aus 2019: 22, bislang aus 
2020: 6).

b) Bewilligungen aufgrund erlittener Freiheitsentziehung
In 13 Fällen erfolgte eine Entschädigung aufgrund von Untersu-
chungshaft oder sonstiger vorläufiger Freiheitsentziehung (aus 
2019: 11, bislang aus 2020: 2).

c) Bewilligungen aufgrund sonstiger außergewöhnlich negativer Be-
einträchtigungen
In 91 Fällen erfolgte eine Entschädigung aufgrund einer sonstigen 
außergewöhnlich negativen Beeinträchtigung (aus 2019: 70, bis-
lang aus 2020: 21).

3. Entschädigungszahlungen
Die geleisteten Entschädigungszahlungen werden statistisch nicht 
nach dem Zeitpunkt der Auszahlung, sondern nach dem Jahr er-
fasst, in dem die Antragstellung erfolgte. Bisher wurden insge-
samt 798.500 Euro ausgezahlt (für 2017: 279.000 Euro, für 2018: 
196.500 Euro, für 2019: 276.500 Euro, bislang für 2020: 46.500 Eu-
ro).

64. Abgeordneter
Thomas Hacker
(FDP)

Wer genau sind die im Referentenentwurf in der 
Begründung zum Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz genannten „13 Diensteanbieter“ (S. 64 ff. 
RefE), welche in den Anwendungsbereich fallen, 
und warum sind konkret diese 13 Diensteanbieter 
der Beispielsberechnung zugrunde gelegt wor-
den?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 3. November 2020

Im Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts 
an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes geht die Bestimmung 
des Erfüllungsaufwands mangels verfügbarer Daten zunächst davon aus, 
dass mittelfristig insgesamt 13 Diensteanbietende in den Anwendungs-
bereich des Entwurfs für ein Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz
(UrhDaG-E) fallen werden. Die Annahme differenziert darüber hinaus 
weiter dahingehend, dass sieben davon dem vollständigen Pflichtenpro-
gramm des UrhDaG-E unterliegen werden, während zwei Start-up-Un-
ternehmen und vier kleine Anbietende nur einem Teil dieses Pflichten-
programms unterliegen.
Das Erfordernis, mangels hinreichender konkreter Anhaltspunkte zu 
schätzen, beruht auf dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des 
Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung. Diese 
Schätzung kann nach Maßgabe der Stellungnahmen, die im Rahmen der 
Anhörung der Verbände und Länder zu erwarten sind, korrigiert werden.

65. Abgeordneter
Dr. Achim Kessler
(DIE LINKE.)

Welche konkreten Maßnahmen hat die Bundesre-
gierung ergriffen bzw. hat sie vor zu ergreifen, um 
den mit Unterstützung der Weltgesundheitsorgani-
sation eingebrachten Antrag der Regierungen von 
Indien und Südafrika an den Rat des Übereinkom-
mens über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS-Abkommen) der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu unterstützen, 
dass die WTO-Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
erhalten sollen, geistige Eigentumsrechte auf Me-
dikamente, Impfstoffe und Diagnostika gegen 
COVID-19 sowie auf dringend benötigte Techno-
logien und Hilfsmittel wie Schutzausrüstungen 
solange aussetzen zu können, bis der Großteil der 
Weltbevölkerung gegen COVID-19 immun ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 3. November 2020

Der Bundesregierung ist die Unterstützung insbesondere der am wenigs-
ten entwickelten Länder bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie 
ein wichtiges Anliegen.
Vor einer Diskussion über mögliche Änderungen des TRIPS-Abkom-
mens sollte jedoch vorrangig die bestehende umfangreiche Flexibilität 
dieses Abkommens ausgeschöpft werden. Wegen der weiteren Einzel-
heiten zu der bestehenden Flexibilität des TRIPS-Abkommens sowie der 
umfangreichen Aktivitäten der Bundesregierung zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer sowie der am wenigsten entwickelten Länder bei 
einem gerechten Zugang zu künftigen COVID-19-Impfstoffen, wird auf 
die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 41 des Ab-
geordneten Fabio De Masi auf Bundestagsdrucksache 19/23605 verwie-
sen.
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66. Abgeordneter
Tobias Matthias 
Peterka
(AfD)

Erwägt die Bundesregierung zu veranlassen, dass 
analog zur jüngst bekannt gewordenen BKA-Son-
derauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik, 
eine Kategorie „Asylzuwanderer“ in die Strafver-
folgungsstatistik aufgenommen wird, um mehr 
Transparenz im Bereich Ausländerkriminalität zu 
schaffen, und wenn nein, warum nicht (vgl. Welt 
Online vom 10. Oktober 2020 – <https://welt.de/p
olitik/deutschland/plus218063104/BKA-Statistik-
Bei-Mord-und-Totschlag-sind-Asylzuwanderer-b
esonders-oft-tatverdaechtig.html>, zuletzt abgeru-
fen am 27. Oktober 2020)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 4. November 2020

Bei der Strafverfolgungsstatistik handelt es sich um eine sogenannte ko-
ordinierte Länderstatistik, d. h. der Bund führt keine eigenen Erhebun-
gen durch. Das Statistische Bundesamt stellt auf der Grundlage von § 3 
Absatz 3 des Bundesstatistikgesetzes die von den Ländern erhaltenen 
Daten zur Strafverfolgungsstatistik zu einem Bundesergebnis zusam-
men. Es bestehen keine Pläne, das Merkmal „Asylzuwanderer“ oder ein 
vergleichbares Merkmal im Sinne der Fragestellung in die Strafverfol-
gungsstatistik aufzunehmen.

67. Abgeordnete
Beatrix von Storch
(AfD)

Was qualifiziert nach Ansicht der Bundesregie-
rung den Verband für Bürgerrechte und Objekti-
vismus dazu, im Gesetzgebungsverfahren zur Be-
kämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder als 
Gutachter aufzutreten (www.bmjv.de/SharedDoc
s/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/
Downloads/091520_Stellungnahme_VBO_RefE_
Sex_Gewalt.pdf?__blob=publicationFile&v=2), 
und welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über Verbindungen dieses Verbandes zu Lobby-
gruppen von Pädophilen, insbesondere zu „K13“ 
(https://krumme13.org/links.php?id=460&s=
info)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange
vom 3. November 2020

Auf der Grundlage von § 47 Absatz 1 und 3 der Gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien werden Entwürfe von Gesetzes-
vorlagen den kommunalen Spitzenverbänden, Zentral- und Gesamtver-
bänden und auf Bundesebene bestehenden Fachkreisen zugeleitet.
Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) 
hatte den in der Fragestellung genannten Verband nicht beteiligt; seine 
Stellungnahme erfolgte eigeninitiativ.
Aus Gründen der Transparenz werden alle im Rahmen einer Beteiligung 
nach § 47 GGO eingehenden Stellungnahmen kommunaler Spitzenver-
bände, beteiligter Fachkreise und Verbände sowie anderer amtlich nicht 
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beteiligter Stellen oder sonstiger Personen zu Referentenentwürfen auf 
der Internetseite des BMJV veröffentlicht.
Über Verbindungen des genannten Verbandes zu bestimmten Gruppen 
liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales

68. Abgeordneter
Lars Herrmann
(fraktionslos)

In welcher Höhe hat der mutmaßliche islamisti-
sche Terrorist aus Dresden (Messerangriff vom 
4. Oktober 2020) nach Kenntnis der Bundesregie-
rung staatliche Transferleistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz und dem Sozialgesetz-
buch seit seiner Einreise erhalten (www.mdr.de/sa
chsen/dresden/dresden-radebeul/ermittler-details-
nach-messerangriff-tatverdaechtiger-syrer-10
0.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 2. November 2020

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

69. Abgeordneter
Norbert Müller 
(Potsdam)
(DIE LINKE.)

Wie viele Kinder unter 18 Jahren lebten in den 
Jahren 2019 und 2020 jeweils in den Monaten
Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli,
August, September in Bedarfsgemeinschaften mit 
Bezug von Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II; wenn möglich, bitte in 
absoluten Zahlen und im prozentualen Anteil an 
allen Kindern unter 18 Jahren ausweisen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 4. November 2020

Nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab es im Juli 
2020 rund 1,92 Millionen minderjährige, unverheiratete Kinder unter 
18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften (BG). Der Anteil der minderjähri-
gen, unverheirateten Kinder in BG an der Bevölkerung im selben Alter 
betrug 14 Prozent.
Weitere Ergebnisse können der nachfolgenden Tabelle entnommen wer-
den. Aktuelle Daten liegen bis zum Berichtsmonat Juli 2020 vor. Bei der 
Auswertung wurden alle Kinder im Umfeld von leistungsberechtigten 
Personen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch berücksichtigt. Die 
Ergebnisse umfassen somit sowohl Kinder mit Leistungsanspruch als 
auch Kinder ohne Leistungsanspruch und vom Leistungsanspruch aus-
geschlossene Kinder.
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70. Abgeordnete
Beate Müller-
Gemmeke
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hat die Bundesregierung konkrete Zahlen oder 
eine Einschätzung, wie häufig im Jahr 2019 und 
im ersten Halbjahr 2020 die neu eingeführte Brü-
ckenteilzeit (§ 9a des Teilzeit- und Befristungsge-
setzes – TzBfG) beantragt wurde, und wie viele 
dieser Anträge wurden bewilligt bzw. abgelehnt?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 2. November 2020

Eine Evaluation der gesetzlichen Änderungen im Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz ist fünf Jahre nach Inkrafttreten vorgesehen. Daher liegen 
der Bundesregierung noch keine umfassenden Erkenntnisse vor.
Erste Hinweise geben die Ergebnisse einer Personalleiterbefragung des 
ifo-Instituts, die im November 2019 veröffentlicht wurden (Randstad-
ifo-Personalleiter Befragung, drittes Quartal 2019). Danach ist die Brü-
ckenteilzeit in den ersten sechs Monaten ihres Bestehens in einem guten 
Drittel der Unternehmen nachgefragt worden.

71. Abgeordneter
Sören Pellmann
(DIE LINKE.)

Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung 
zur Sicherung der Finanzierung der Entgelte für 
die Beschäftigten in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung im Jahr 2021, und wie viele 
Haushaltsmittel wären aus Sicht der Bundesregie-
rung hierfür notwendig?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 3. November 2020

Die Finanzierung der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 
liegt grundsätzlich in der Zuständigkeit der Länder. Aufgrund der 
COVID-19-Pandemie und der drastischen Auswirkungen auch auf die 
Arbeits- und Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen hat sich 
die Bundesregierung ausnahmsweise bereit erklärt, einmalig einen Teil 
der Kosten für eine Milderung der damit einhergehenden Einnahmeaus-
fälle der Werkstätten zu übernehmen und somit die Arbeitsentgelte der 
Werkstattbeschäftigten zu sichern.
Die Bundesregierung verzichtet dazu in diesem Jahr auf rund 58,3 Mio. 
Euro, die dem von ihr verwalteten Ausgleichsfonds aus dem Aufkom-
men der Ausgleichsabgabe zustehen würde. Dieser Betrag wurde den 
Ländern zur Kompensation sinkender Arbeitsentgelte für Werkstattbe-
schäftigte mit Behinderungen zur Verfügung gestellt.
Üblicherweise leiten die Länder zum 30. Juni eines jeden Jahres ge-
mäß § 36 Satz 1 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 
(SchwbAV) 20 Prozent des im Zeitraum 1. Juni des vorangegangenen 
Jahres bis zum 31. Mai des Jahres eingegangenen Aufkommens an Aus-
gleichsabgabe an den vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
verwalteten Ausgleichsfonds weiter. In diesem Jahr hat der Bund auf 
10 Prozent seines Anteils verzichtet, sodass die Länder zum 30. Juni 
2020 statt 20 Prozent nur 10 Prozent des eingegangenen Aufkommens 
an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds weitergeleitet haben. Er-
gänzend wurde geregelt, dass die Integrationsämter der Länder die Mit-
tel der Ausgleichsabgabe auch zielgerichtet für die Kompensation der 
aufgrund der COVID-19-Pandemie sinkenden Arbeitsentgelte für Werk-
stattbeschäftigte mit Behinderungen verwenden können (§ 36 Satz 4 
i. V. m. § 14 Absatz 1 Nummer 7 SchwbAV). Es liegen keine Erkennt-
nisse dazu vor, dass diese zusätzlichen Mittel bereits zum jetzigen Zeit-
punkt überwiegend verausgabt sind.
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Da die Entwicklung der COVID-19-Pandemie und insbesondere deren 
konkrete Auswirkungen auf das Arbeitsergebnis der Werkstätten für be-
hinderte Menschen nicht vorherzusehen ist, lässt sich die Höhe von 
eventuell benötigten Haushaltsmitteln zur Sicherung der Arbeitsentgelte 
der Werkstattbeschäftigten im Jahr 2021 derzeit nicht beziffern. Die 
Bundesregierung wird die Situation beobachten und geeignete Maßnah-
men ergreifen, wenn dies erforderlich ist.

72. Abgeordneter
Sören Pellmann
(DIE LINKE.)

Wie viele Mittel wurden nach Kenntnis der Bun-
desregierung aus dem Hilfsprogramm des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales zur 
Kompensation der Entgelte für die Beschäftigten 
in Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/202
0/hilfen-fuer-werkstaetten-fuer-menschen-mit-beh
inderung.html) durch die jeweiligen Länder bisher 
abgerufen (Auflistung nach Ländern), und welche 
Gründe sieht die Bundesregierung dafür, dass ein-
zelne Länder nach meiner Kenntnis erheblich we-
niger Mittel abrufen als zur Verfügung stehen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 3. November 2020

Als Beitrag zu einer Abmilderung der aufgrund der COVID-19-Pande-
mie sinkenden Arbeitsentgelte für Beschäftigte in Werkstätten für behin-
derte Menschen erhalten die Länder in diesem Jahr einmalig rund 
58,3 Mio. Euro zusätzlich aus dem Aufkommen der Ausgleichsabgabe. 
Insoweit wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 71 verwiesen. Diese Mittel werden von den Integrationsämtern 
der Länder verwaltet (§ 160 Absatz 7 Satz 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch – SGB IX).
Es handelt sich somit nicht um ein Hilfsprogramm des Bundes, aus dem 
die Länder Mittel abrufen. Da kein Abrufverfahren stattfindet, kann kei-
ne Auflistung über den Mittelabruf erstellt werden. Dass einzelne Län-
der erheblich weniger Mittel abrufen als zur Verfügung stehen, ist vor 
diesem Hintergrund nicht möglich.
Im Übrigen liegen der Bunderegierung keine Erkenntnisse über den der-
zeitigen Mittelabfluss der Integrationsämter vor.

73. Abgeordneter
René Springer
(AfD)

Welches Bruttojahresentgelt war nach Kenntnis 
der Bundesregierung im Jahr 2019 erforderlich, 
um 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 Entgeltpunkte in der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu erhalten, und 
wie viele Beschäftigte haben im Jahr 2019 ein 
Entgelt erzielt, welches nicht ausreicht, um 0,3, 
0,4, 0,5, 0,6, 0,7 Entgeltpunkte zu erhalten (bitte 
getrennt ausweisen nach: Insgesamt, Ostdeutsch-
land, Westdeutschland, Frauen)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 3. November 2020

Die für die Berechnungen notwendigen Daten aus der Versichertenstatis-
tik der Rentenversicherung für das Jahr 2019 liegen noch nicht vor. Sie 
werden voraussichtlich erst im kommenden Jahr veröffentlicht.

74. Abgeordneter
Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Selbstständige zahlen nach Kenntnis 
der Bundesregierung seit Februar 2020 in die frei-
willige Arbeitslosenversicherung ein, und wie 
hoch sind die Beiträge, die insgesamt durch sie in 
die freiwillige Arbeitslosenversicherung fließen 
(bitte auch Solo-Selbstständige ausweisen, monat-
lich aufschlüsseln und den Vorjahresvergleich be-
ziffern)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 2. November 2020

Die Beantwortung ist nur durch direkte Auswertungen aus den operati-
ven Fachverfahren der Bundesagentur für Arbeit (BA) möglich. Die ge-
forderten Informationen liegen in den amtlichen Statistikdaten der BA 
nicht vor. Übliche Qualitätssicherungsprozesse im Hinblick auf die Auf-
bereitung, Plausibilisierung, Dokumentation und Archivierung der Da-
ten sind bei Auswertungen, aus operativen Systemen nicht gewährleis-
tet.
Die Zahl der Selbständigen, die im Rahmen eines Versicherungspflicht-
verhältnisses auf Antrag (§ 23a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – 
SGB III) seit Februar 2020 – im Vergleich zum Bestand im Vorjahres-
monat – versichert sind, ergibt sich aus Tabelle 1; eine Differenzierung 
nach Solo-Selbständigkeit und anderen Formen selbständiger Tätigkeit 
ist nicht möglich.

Tabelle 1: Versichertenbestand Selbständige nach § 28a SGB III

Jahr 2020 Jahr 2019
Februar 73.106 79.580
März 71.329 79.411
April 69.067 79.025
Mai 68.771 79.065
Juni 69.059 78.922
Juli 69.429 78.878
August 69.733 78.806
September 70.169 78.888

Die Beitragseinnahmen aus Versicherungspflichtverhältnissen auf An-
trag aufgrund selbständiger Tätigkeit seit Februar 2020 – im Vergleich 
zum Vorjahresmonat – ergeben sich aus Tabelle 2; auch hier ist eine Dif-
ferenzierung nach Solo-Selbständigkeit und anderen Formen selbständi-
ger Tätigkeit nicht möglich.
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Tabelle 2: Beitragseinnahmen Selbständige nach § 28a SGB III

Jahr 2020
– in Euro –

Jahr 2019
– in Euro –

Februar 4.405.161,54 4.746.898,13
März 4.135.373,46 4.815.080,58
April 4.121.422,93 4.905.140,62
Mai 3.958.890,02 4.786.577,28
Juni 4.135.373,46 4.532.275,28
Juli 4.090.753,44 4.915.981,70

August 4.110.416,39 4.659.931,98
September 4.130.291,32 4.339.805,67

75. Abgeordneter
Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hat die Bundesregierung ein grundsätzliches Inte-
resse daran, die Anzahl der Selbstständigen, die 
sich freiwillig arbeitslosversichern lassen, zu stei-
gern, wenn ja, wie möchte sie das erreichen, und 
wenn nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 2. November 2020

Die Regelungen zum Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag eröffnen 
unter anderem Personen, die eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit 
aufnehmen, die Möglichkeit, einen zuvor bestehenden Versicherungs-
schutz in der Arbeitslosenversicherung durch Zahlung eigener Beiträge 
aufrecht zu erhalten. Vorrangige Zielgruppe sind Personen, die aus einer 
Beschäftigung oder aus Arbeitslosigkeit heraus eine selbständige Tätig-
keit aufnehmen, insbesondere also Existenzgründer und Existenzgrün-
derinnen. Sie können sich damit in der schwierigen Startphase für den 
Fall der Aufgabe ihrer Tätigkeit und einer daraus resultierenden Arbeits-
losigkeit absichern. Insoweit würde die Bundesregierung es begrüßen, 
wenn die Regelung von den Betroffenen mehr als bisher genutzt würde.

76. Abgeordneter
Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele Selbstständige erhielten nach Kenntnis 
der Bundesregierung seit März 2020 Leistungen 
über die Arbeitslosenversicherung, und welche 
(bitte auch Solo-Selbstständige ausweisen, monat-
lich aufschlüsseln und den Vorjahresvergleich be-
ziffern)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 2. November 2020

Für das Jahr 2020 liegen der BA derzeit keine Daten vor. Für das Jahr 
2019 liegen Auswertungen aus den Fachverfahren der BA vor; übliche 
Qualitätssicherungsprozesse im Hinblick auf die Aufbereitung, Plausibi-
lisierung, Dokumentation und Archivierung der Daten sind bei Auswer-
tungen aus operativen Systemen nicht gewährleistet. Demnach wurde in 
5.761 Fällen ein Anspruch auf Arbeitslosengeld festgestellt, bei dem in 
der Rahmenfrist mindestens für einen Tag ein Versicherungspflichtver-
hältnis auf Antrag nachgewiesen werden konnte.
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77. Abgeordneter
Dr. Wolfgang 
Strengmann-Kuhn
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie vielen Selbstständigen wurden nach Kenntnis 
der Bundesregierung seit Mitte März diesen Jah-
res Leistungen der freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung verwehrt, weil sie die maximale Anzahl 
an Arbeitslosmeldungen überschritten (vgl. § 28a 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch – SGB III; 
bitte auch Solo-Selbstständige ausweisen, monat-
lich aufschlüsseln und den Vorjahresvergleich be-
ziffern)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 2. November 2020

Die Regelung des § 28a SGB III sieht keine Begrenzung des Leistungs-
anspruchs vor. Ein einmal erworbener Anspruch auf Arbeitslosengeld 
kann deshalb auch bei mehrmaliger Unterbrechung ausgeschöpft wer-
den. Eine Begrenzung besteht hinsichtlich der Begründung eines Versi-
cherungspflichtverhältnisses auf Antrag. Dies ist ausgeschlossen, wenn 
die antragstellende Person bereits versicherungspflichtig war, die zu die-
ser Versicherungspflicht führende Tätigkeit zweimal unterbrochen hat 
und in den Unterbrechungszeiten einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
geltend gemacht hat (§ 28a Absatz 2 Satz 2 SGB III). Daten zur Zahl 
dieser Fallgestaltungen liegen der BA nicht vor.
Zu der Begrenzung der erneuten Versicherungsberechtigung besteht in-
folge der durch die COVID-19-Pandemie eingetretenen schwierigen Si-
tuation für viele Selbständige, die von einem Versicherungspflichtver-
hältnis auf Antrag Gebrauch gemacht haben, eine zwischen dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und der BA abgestimmte erwei-
terte Auslegung. Danach werden befristet bis zum 30. Juni 2021 Unter-
brechungen der selbständigen Tätigkeit infolge der COVID-19-Situation 
nicht einschränkend für eine erneute Versicherung berücksichtigt. Zu-
dem wird bei aktuellen Beitragsrückständen das Mahnverfahren ausge-
setzt, so dass ein durch die Pandemie bedingter Zahlungsverzug nicht 
zur Beendigung der Antragspflichtversicherung führt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der
Verteidigung

78. Abgeordnete
Agnieszka Brugger
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch ist die aktuelle Anzahl der Verdachtsfäl-
le im Phänomenbereich Rechtsextremismus in der 
Bundeswehr, und wie viele bestätigte Fälle gibt 
es?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 2. November 2020

Aktuell führt der Militärische Abschirmdienst (MAD) in der Bundes-
wehr 744 Verdachtsfälle (gemäß „Farbenlehre“ GELB und ORANGE) 
im Phänomenbereich Rechtsextremismus.
Aktuell bewertet der MAD acht Personen als „erkannte Extremisten“ 
(gemäß „Farbenlehre“ ROT) im Phänomenbereich Rechtsextremismus 
(ohne Reichsbürger/Selbstverwalter).

79. Abgeordnete
Agnieszka Brugger
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch ist die aktuelle Anzahl der Verdachtsfäl-
le im Phänomenbereich Rechtsextremismus im 
Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, und 
wie viele bestätigte Fälle gibt es?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 2. November 2020

Im Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr führt der MAD 
derzeit rund zwei Dutzend Verdachtsfälle (gemäß Farbenlehre GELB/
ORANGE) im Phänomenbereich Rechtsextremismus (ohne Reichsbür-
ger/Selbstverwalter).
Aktuell bewertet der MAD einen Angehörigen des KSK als „erkannten 
Extremisten“ (gemäß „Farbenlehre“ ROT) im Phänomenbereich Rechts-
extremismus (ohne Reichsbürger/Selbstverwalter).

80. Abgeordneter
Andrej Hunko
(DIE LINKE.)

Inwiefern können die Vertragspartner und die be-
teiligten Länder Deutschland, Frankreich, Italien 
und Spanien den Zeitplan für das Projekt „Euro-
drohne“ einhalten, wonach im Sommer 2020 ein 
endverhandelter Vertrag als Grundlage für den
nationalen Billigungsprozess vorliegen sollte, die 
Befassung in allen infrage kommenden Parlamen-
ten noch im zweiten Halbjahr 2020 vorgesehen ist 
und ein Vertragsschluss im vierten Quartal 2020 
angestrebt wird (vgl. 11. Bericht des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung zu Rüstungsangele-
genheiten vom Juni 2020), und falls nein, wel-
chen neuen Zeitplan kann die Bundesregierung 
hierzu mitteilen (darin bitte auch den Zeitpunkt 
der Zuleitung an den Deutschen Bundestag dar-
stellen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 5. November 2020

Die viernationalen Verhandlungen dauern noch an. Sobald der endver-
handelte Vertrag vorliegt, soll die parlamentarische Behandlung einge-
leitet werden.
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Derzeit wird eine Zuleitung an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages für den Anfang des Jahres 2021 angestrebt.

81. Abgeordnete
Zaklin Nastic
(DIE LINKE.)

Wie viele Fälle von Bundeswehrsoldaten „insbe-
sondere aus den Garnisonen in Süddeutschland“, 
die „als Freiwillige im jugoslawischen Bürger-
krieg“ dienten, indem sie „auf ein verlängertes 
Wochenende oder im Urlaub an die Front“ fuhren 
„um Kampferfahrung zu sammeln“ sind der Bun-
desregierung bekannt (www.zeitung.faz.net/fas/fe
uilleton/2020-10-25/c1d9e3082d46b0aaa9544193
4d970d8c/?GEPC=s3), und wie viele disziplinar-
rechtliche Verfahren hatten diese illegalen Aktivi-
täten von Bundeswehrangehörigen zur Folge?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 5. November 2020

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

82. Abgeordneter
Tobias Pflüger
(DIE LINKE.)

Welche konkreten Maßnahmen und Kooperatio-
nen wurden zwischen der Akademie der Bundes-
wehr und dem honduranischen Verteidigungsmi-
nisterium zur Ausbildung von honduranischen 
Militäringenieuren in der vom honduranischen 
Verteidigungsministerium am 4. März 2020 be-
kanntgemachten Zusammenarbeit vereinbart 
(https://sedena.gob.hn/2020/03/04/ingenieros-mili
tares-hondurenos-se-forman-en-alemania/), und 
welche inhaltlichen Ausbildungen sollen dabei für 
das honduranische Militär ermöglicht werden?

83. Abgeordneter
Tobias Pflüger
(DIE LINKE.)

Welche inhaltlichen und personellen Kriterien, 
wie z. B. Menschenrechtsfragen, werden für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugrunde ge-
legt, und warum wurde eine solche militärische 
Vereinbarung möglich, obwohl sich die Bundesre-
publik Deutschland laut „Reformkonzept BMZ 
2030“ aus der staatlichen Entwicklungszusam-
menarbeit mit Honduras zurückziehen will?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 4. November 2020

Die Fragen 82 und 83 werden zusammen beantwortet.
Honduras erhält im Rahmen Militärischer Ausbildungshilfe Unterstüt-
zung durch die Bundeswehr.
Die Militärische Ausbildungshilfe dient der Festigung vertrauensvoller 
Beziehungen zu sicherheitspolitischen Kooperationspartnern und unter-
stützt besonders die Entwicklung demokratisch orientierter Streitkräfte 
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in Staaten, regionalen Organisationen und Regionen, deren Stabilisie-
rung im Interesse der Bundesrepublik Deutschland liegt. Militärische 
Ausbildungshilfe dient neben der fachlichen Qualifikation auch dazu, 
den Teilnehmenden demokratische Wertvorstellungen zu vermitteln, 
Einblicke in die Rolle von Streitkräften in der Demokratie zu ermögli-
chen sowie das Konzept der Inneren Führung kennenzulernen.
Die akademische Ausbildung in einem ingenieurwissenschaftlichen Stu-
diengang an einer Universität der Bundeswehr soll es den Angehörigen 
der honduranischen Streitkräfte perspektivisch u. a. ermöglichen, Kom-
petenzen im Bereich der Katastrophenvorsorge und des Zivilschutzes zu 
verbessern, die auch eine Kooperation im Rahmen der Vereinten Natio-
nen auf diesem Gebiet fördern kann.

84. Abgeordneter
Christian Sauter
(FDP)

Weshalb wurde noch nicht wie angekündigt (vgl. 
Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 
18/18a auf Bundestagsdrucksache 19/22788 bis 
Ende des dritten Quartals 2020 eine Entscheidung 
über eine Ersatzbeschaffung des Seefernaufklä-
rers P-3C Orion getroffen, und bis wann soll sie 
getroffen werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 30. Oktober 2020

Zusätzlich zu den im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung be-
trachteten Optionen haben sich Möglichkeiten zur Realisierung einer In-
terimslösung mit internationalen Partnern ergeben. Diese werden derzeit 
näher untersucht und sollen in die zu treffende Entscheidung mit einbe-
zogen werden. Ein konkreter Entscheidungszeitpunkt kann daher aktuell 
nicht abgeschätzt werden.

85. Abgeordneter
Stefan Schmidt
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wann tagt bzw. hat die Arbeitsgruppe zur Redu-
zierung der Lärmemissionen am Truppenübungs-
platz Grafenwöhr getagt (bitte nach Datum auf-
schlüsseln), und soll die angekündigte permanen-
te lärmtechnische Überwachung des Truppen-
übungsplatzes auch über das Jahr 2021 hinaus 
stattfinden (vgl.: Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 42 der Kleinen Anfrage auf Bundestags-
drucksache 19/23608)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn
vom 6. November 2020

Die in Rede stehende Arbeitsgruppe hat bisher fünf Mal an folgenden 
Terminen getagt: 5. Oktober 2018, 26. Februar 2019, 8. Mai 2019, 
19. September 2019 und 19. August 2020.
Das nächste Treffen ist für den 8. Dezember 2020 geplant. Die Durch-
führung steht aber unter dem Vorbehalt von Pandemie-Beschränkungen.
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Die permanente Überwachung soll in den Folgejahren fortgeführt wer-
den.

86. Abgeordneter
Stephan Thomae
(FDP)

Wie viele Flugstunden war die Flotte der Flugbe-
reitschaft der Bundesregierung seit dem Jahr 2013 
für das Training der Piloten im Einsatz, und wel-
che Kosten sind dabei entstanden (bitte nach Jah-
ren aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 3. November 2020

Die Aufbewahrungsfrist für Flugunterlagen beträgt zwei Jahre, daher ist 
eine Beantwortung für die Jahre vor 2018 nicht möglich.
Im Jahr 2018 wurden 2.713 Flugstunden, im Jahr 2019 2.225 Flugstun-
den und im Jahr 2020 bislang 2.321 Flugstunden für die geforderte Aus- 
und Weiterbildung verbucht.
Alle Flugstunden, auch Flugstunden für die notwendige Aus- und Wei-
terbildung der Besatzungen, sind über die jeweiligen Jahresflugstunden-
programme der Luftfahrzeuge im Einzelplan 14 enthalten. Zusätzliche 
Kosten entstehen daher durch Flüge im Rahmen der Aus- und Weiterbil-
dung nicht.

87. Abgeordnete
Katrin Werner
(DIE LINKE.)

Wie viele Fälle sind der Bundesregierung be-
kannt, in denen aus dem Zuständigkeitsbereich 
der Bundeswehr Waffen, Munition oder Spreng-
stoffe während der letzten zehn Jahre verschwun-
den sind (verloren, verlegt, vergessen, entwendet, 
von Angehörigen der jeweiligen Organisation als 
Andenken mitgenommen oder auf andere Weise 
unauffindbar), und wie viele davon sind bislang 
aufgeklärt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber
vom 3. November 2020

Auf die Einstufung der Antwort als Verschlusssache (VS) des Ge-
heimhaltungsgrades „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“
(VS-NfD) weise ich hin.*

Soweit parlamentarische Anfragen Umstände betreffen, die aus Gründen 
des Staatswohls geheimhaltungsbedürftig sind, hat die Bundesregierung 
zu prüfen, ob und auf welche Weise die Geheimhaltungsbedürftigkeit 
mit dem parlamentarischen Informationsanspruch in Einklang gebracht 
werden kann [BVerfGE 124, 161 (189)]. Die Bundesregierung ist nach 
sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Angaben zu 
Fallzahlen bei der Bundeswehr abhanden gekommener Waffen, Muni-
tion und Spreng-/Explosivstoffe aus Geheimhaltungsgründen nicht in 
dem für die Öffentlichkeit einsehbaren Teil bereitgestellt werden. Zwar 

* Die Bundesregierung hat die Antwort als „VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft.
Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf die Be-
antwortung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Die Einstu-
fung der Informationen zu bei der Bundeswehr abhanden gekommenen 
Waffen, Munition und Spreng-/Explosivstoffen als VS mit dem Geheim-
haltungsgrad VS – NfD ist aber im vorliegenden Fall im Hinblick auf 
das Staatswohl erforderlich.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Ernährung und Landwirtschaft

88. Abgeordnete
Nicole Bauer
(FDP)

Wie viele Schlachttiere werden nach Kenntnis-
stand der Bundesregierung jährlich aus dem euro-
päischen Ausland und aus Drittstaaten in die Bun-
desrepublik Deutschland importiert (bitte je Tier-
art und Jahr auf einen Zeitraum von fünf Jahren 
aufschlüsseln), und wie hoch ist der Selbstversor-
gergrad nach Kenntnisstand der Bundesregierung 
in Deutschland ohne Importe von Schlachtvieh?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler
vom 5. November 2020

Die nachfolgende Übersicht enthält die deutschen Einfuhren von leben-
den Schlachttieren nach Tierarten der Jahre 2015 bis 2019.

Tierart/Region 2015 2016 2017 2018 2019
Stück

Schlachtrinder (0102 29 21, 0102 29 41, 0102 29 51, 0102 29 61, 0102 29 91)
Insgesamt 30.786 35.509 49.305 40.743 27.321
davon
 EU-28 30.786 35.509 49.305 40.743 27.321
 Drittländer – – – – –
Schlachtschweine (0103 92 11, 0103 92 19)
Insgesamt 4.206.689 4.571.323 3.913.436 3.408.244 3.193.061
davon
 EU-28 4.206.689 4.571.312 3.913.422 3.408.150 3.193.038
 Drittländer – 11 14 94 23
Schlachtpferde (0101 29 10)
Insgesamt – – – – –
davon
 EU-28 – – – – –
 Drittländer – – – – –
Schlachtschafe und -ziegen (0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90)
Insgesamt 80.765 130.772 126.759 173.365 134.256
davon
 EU-28 80.690 130.772 126.753 173.309 134.242
 Drittländer 75 – 6 56 14
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Tierart/Region 2015 2016 2017 2018 2019
Stück

Schlachtgeflügel (0105 94 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30, 0105 99 50)
Insgesamt 39.437.680 48.418.418 59.123.376 57.383.534 56.290.527
davon
 EU-28 38.721.791 47.611.312 57.993.409 56.116.418 55.338.380
 Drittländer 715.889 807.106 1.129.967 1.267.116 952.147

Anm.: Die den in Klammem angegebenen Warennummern zugeordneten Tierkategorien sind dem vom Statistischen Bundesamt herausge-
gebenen Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik, Ausgabe 2020, zu entnehmen.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Der Selbstversorgungsgrad mit Fleisch wird berechnet, indem die Brut-
toeigenerzeugung der jeweiligen Fleischart ins Verhältnis zu dessen Ver-
brauch gesetzt wird. Die Bruttoeigenerzeugung umfasst sämtliche im In-
land erzeugten Tiere, unabhängig von der Schlachtung im In- oder Aus-
land. Die Bruttoeigenerzeugung wird berechnet aus den Inlandsschlach-
tungen abzüglich der eingeführten und zuzüglich der ausgeführten 
Schlacht-, Nutz- und Zuchttiere. Daraus folgt, dass die Einfuhr lebender 
Schlachttiere in der Größe „Bruttoeigenerzeugung“ und damit auch in 
der auf die dargestellte Weise berechneten Größe „Selbstversorgungs-
grad“ nicht enthalten ist.
Die nachfolgende Übersicht gibt die Entwicklung des Selbstversor-
gungsgrades verschiedener Fleischarten in Deutschland der Jahre 2015 
bis 2019 wieder.

Fleischart 2015 2016 2017 2018 2019 (v)
%

Fleisch insgesamt 120,2 119,3 118,0 114,5 114,4
Rind- und Kalbfleisch 104,4 102,2 97,9 97,0 97,1
Schweinefleisch 118,8 119,4 120,4 120,0 120,1
Pferdefleisch 96,8 94,1 86,4 82,6 84,4
Schaf- und Ziegenfleisch 43,7 41,2 39,2 37,9 38,0
Geflügelfleisch 110,4 106,1 104,6 94,8 94,9

Quelle: Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft

89. Abgeordnete
Kerstin Kassner
(DIE LINKE.)

Wurden seit der Überweisung der Petition 3-18-
41-8281-036608 des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages an die Bundesregierung 
betreffend die Versicherungspflicht in der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau irgendwelche Schritte im Sinne des Pe-
tenten unternommen oder weitere Evaluierungen 
vorgenommen, und falls ja, wie sahen diese im 
Detail aus?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler
vom 4. November 2020

Die Bundesregierung hat die Überweisung des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages vom 17. Februar 2020 aufgegriffen und die So-
zialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
gebeten, die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der bestehenden Re-
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gelungen zum Unfallversicherungsschutz für die Betroffenen zu verbes-
sern.
Die SVLFG ist dem nachgekommen. Sie informiert ihre versicherten 
Unternehmer, die versicherten Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit ver-
stärkt darüber, welche Tätigkeiten im Rahmen der landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung versichert sind und welche nicht. Hierzu verweise 
ich auf das neu gestaltete Informationsangebot der SVLFG unter www.s
vlfg.de/unternehmen-landwirtschaftliche-berufsgenossenschaft.
Dort hat die SVLFG ihr Informationsangebot zum Unfallversicherungs-
schutz bei der Holzaufbereitung ausgeweitet und verbessert. Zur trans-
parenten Klärung von Details veröffentlichte die SVLFG zusätzlich eine 
umfassende Übersicht zum Versicherungsschutz bei der Holzaufberei-
tung (https://cdn.svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduction/
7ec121b48900f981/a879961b37e7/uebersicht-versschutz-holzaufbereitu
ng.pdf).
Darüber hinaus hat die SVLFG das Thema 2019 in ihrer Mitgliederzeit-
schrift „LSV kompakt“ (Ausgabe 3/2019, S. 9) aufgegriffen (https://cdn.
svlfg.de/fiona8-blobs/public/svlfgonpremiseproduction/bf14bfcc06d81d
13/7257af501814/lsv-kompakt-3_2019.pdf).

90. Abgeordnete
Renate Künast
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
zum aktuellsten verfügbaren Zeitpunkt die Zahl 
der Schweine, deren Schwanz kupiert wurde so-
wie die eingesetzte Zahl an unkupierten Kontroll-
gruppen, und welche Auswirkungen hatte nach 
Kenntnis der Bundesregierung der im Sommer 
2019 in Kraft getretene ,,Aktionsplan zur Einhal-
tung der Rechtsvorschriften in Bezug auf das 
Schwänzekupieren beim Schwein“ auf die Zahl 
der kupierten Schweine?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler
vom 4. November 2020

Die Länder hatten auf der Agrarministerkonferenz am 28. September 
2018 beschlossen, den „Aktionsplan zur Einhaltung der Rechtsvorschrif-
ten in Bezug auf das Schwänzekupieren beim Schwein“ in ihrer eigenen 
Zuständigkeit ab dem 1. Juli 2019 umzusetzen. Mit dem selben Be-
schluss baten die Länder das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL), zwei Jahre nach Beginn der Umsetzung des 
Aktionsplans eine Evaluierung durchzuführen. Da diese Evaluierung 
noch nicht erfolgt ist, liegen dem BMEL bisher auch noch keine Kennt-
nisse über die Anzahl kupierter und unkupierter Schweine oder über die 
Auswirkungen des Aktionsplans auf die Anzahl dieser Tiere vor.
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91. Abgeordnete
Steffi Lemke
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Notfallmaßnahmen plant die Bundesre-
gierung für den Schutz der vom Aussterben be-
drohten Schweinswal-Population in der zentralen 
Ostsee umzusetzen, nachdem der Internationale 
Rat für Meeresforschung (ICES) und die EU-
Kommission diese empfohlen haben (bitte um das 
Kenntlichmachen der möglichen Abweichung von 
den ICES-Empfehlungen), und wie unterscheiden 
sich die Maßnahmen in den Meeresschutzgebie-
ten von denen außerhalb der Meeresschutzgebiete 
(www.ices.dk/sites/pub/PublicationProzent20Rep
orts/Advice/2020/Special_Requests/eu.2020.0
4.pdf)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Uwe Feiler
vom 5. November 2020

Der Bundesregierung ist das genannte Gutachten des Internationalen Ra-
tes für Meeresforschung (ICES) bekannt. Sie ist sich der kritischen Si-
tuation des vom Aussterben bedrohten Schweinswals der zentralen Ost-
see bewusst.
Die Bundesregierung prüft derzeit, welche Maßnahmen am besten ge-
eignet sind, einen nachhaltigen Schutz des Schweinswals in der zentra-
len Ostsee zu gewährleisten.
In diese Prüfung wird u. a. auch einfließen, dass das ICES-Gutachten 
differenzierte Maßnahmen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Na-
tura 2000-Gebieten empfiehlt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

92. Abgeordneter
Dr. Axel Gehrke
(AfD)

Nach welchen konkreten Kriterien wurden die 
derzeitigen 40 Mitglieder des vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) einberufenen „Nationalen Rates gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern Jugendlich“ berufen?

93. Abgeordneter
Dr. Axel Gehrke
(AfD)

Ist die Mitgliedschaft im „Nationalen Rat gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ 
ehrenamtlich oder wird diese vergütet, und wenn 
ja, wie hoch fällt diese aus?

94. Abgeordneter
Dr. Axel Gehrke
(AfD)

Wird der „Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen“ politisch besetzt, 
und wenn ja, nach welchem Partei-Proporz?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks
vom 2. November 2020

Die Fragen 92, 93 und 94 werden wegen des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.
Der Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
wurde im Dezember 2019 gemeinsam vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und dem Unabhängigen 
Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
berufen. Der Nationale Rat ist zehn Jahre nach Einrichtung des Runden 
Tisches „Sexueller Kindesmissbrauch“ das Gremium für den interdiszi-
plinären Dialog zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Verantwor-
tungsträgern auf allen föderalen Ebenen zur dauerhaften Bekämpfung 
von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und deren Folgen.
Durch die Benennung der 40 Mitglieder der Auftaktsitzung wurden aus 
Sicht des BMFSFJ und des UBSKM alle relevanten Akteure, Diszipli-
nen und Perspektiven auf sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche eingebunden. Die Mitglieder umfassen neben den Einladen-
den:
– politische Akteure auf den Ebenen von Bund, Ländern und Kommu-

nen (Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder des 
Deutschen Bundestages; Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundes-
ministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Bildung und For-
schung; Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Men-
schen mit Behinderungen; Kultusministerkonferenz; Justizminister-
konferenz; Jugend- und Familienministerkonferenz; Kommunale 
Spitzenverbände vertreten durch den Deutschen Städtetag),

– Vertreterinnen und Vertreter von Betroffenen und der Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen (Betroffenenrat 
beim UBSKM; Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuel-
len Kindesmissbrauchs),

– Vertreterinnen und Vertreter aus bundesweiten kirchlichen und sport-
lichen Vereinigungen (Deutsche Bischofskonferenz; Rat der evangeli-
schen Kirche in Deutschland; Deutsche Ordensobernkonferenz; Deut-
scher Olympischer Sportbund),

– Vertreterinnen und Vertreter aus der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
freien Wohlfahrtspflege,

– Vertreterinnen und Vertreter aus bundesweiten medizinischen, juristi-
schen, kriminologischen Behörden und Vereinigungen (Bundeszen-
trale für gesundheitliche Aufklärung; Bundesverband der Kinder- und 
Jugendmediziner; Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Psychosomatik, und Psychotherapie; Deutscher Richterbund; 
Deutscher Familiengerichtstag; Deutscher Anwaltsverein; Bundeskri-
minalamt),

– Vertreterinnen und Vertreter bundesweiter Vereinigungen mit Bezug 
zum Kinder- und Jugendschutz bzw. sexualisierter Gewalt und deren 
Prävention (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhan-
del e. V.; ECPAT Deutschland; Deutscher Kinderschutzbund; Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren e. V.; Arbeitsge-
meinschaft für Kinder- und Jugendhilfe; Deutsche Gesellschaft für 
Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, -vernachlässi-
gung und sexualisierter Gewalt e. V.; Hilfetelefon Missbrauch) und
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– wissenschaftliche Expertinnen und Experten mit einschlägigen Erfah-
rungen und relevanten Forschungsaktivitäten im Themenfeld.

Im Nationalen Rat wurden auch Mitglieder aus dem ehemaligen Beirat 
des UBSKM und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung einbezo-
gen. Die Mitglieder sind als Vertreterinnen und Vertreter von Organisa-
tionen, Institutionen und Gremien eingeladen und erhalten keine Vergü-
tung. Über die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder 
des Deutschen Bundestages sind alle im Deutschen Bundestag vertrete-
nen Fraktionen im Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern 
und Jugendlichen vertreten.
Neben den Mitgliedern der Auftaktsitzung besteht der Nationale Rat aus 
vier weiteren Arbeitsgruppen (AG „Schutz und Hilfen“, AG „Kindge-
rechte Justiz“, AG „Schutz vor Ausbeutung und internationale Koopera-
tion“, AG „Forschung und Wissenschaft“), für die jeweils zusätzlich 
weitere Expertinnen und Experten gewonnen werden konnten.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Gesundheit

95. Abgeordnete
Anke Domscheit-
Berg
(DIE LINKE.)

Wie viele Labore übermitteln mit Stand heute 
COVID-19-Testergebnisse an das Robert Koch-
Institut, und wie viele davon sind an das Corona-
Warn-App-System angeschlossen (bitte jeweils 
nach niedergelassenen Laboren, Krankenhausla-
boren und ggf. weitere Arten aufschlüsseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 3. November 2020

Mit Stand 42. Kalenderwoche melden insgesamt 183 Labore ihre Test-
kapazitäten an das Robert Koch-Institut. An die Corona-Warn-App 
(CWA) sind derzeit 152 niedergelassene Labore und 16 klinische Labore 
angeschlossen.

96. Abgeordnete
Anke Domscheit-
Berg
(DIE LINKE.)

Welche Probleme sieht die Bundesregierung
darin, dass Krankenhauslabore seltener an das 
System der Corona-Warn-App angebunden sind 
(www.tagesschau.de/inland/corona-warn-app-lab
ore-101.html), und wie plant sie konkret, den An-
schluss von Krankenhauslaboren an das System 
der Corona-Warn-App zeitnah zu unterstützen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 4. November 2020

Bislang sind bereits 16 klinische Labore an das System der Corona-
Warn-App (CWA) angeschlossen. Die Anbindung weiterer klinischer 
Labore ist in Planung.
Nach Einschätzung der Bundesregierung besteht im klinischen Prozess 
üblicherweise eine größere Nähe von Labor und getesteter Person, wes-
halb das Testergebnis auch ohne eine Laboranbindung an die CWA 
schnell übermittelt und über die Hotline umgehend in die CWA aufge-
nommen werden kann.

97. Abgeordneter
Dr. Johannes 
Fechner
(SPD)

Wo befinden sich derzeit die Schutzmasken, die 
im Rahmen des Open-House-Verfahrens gekauft 
und seitens des Bundesministeriums für Gesund-
heit als mangelhaft eingeschätzt wurden und des-
halb nicht bezahlt werden (www.tagesspiegel.de/p
olitik/klagewelle-gegen-ministerium-spahn-gerae
t-wegen-chaos-um-maskenbestellungen-unter-dru
ck/26079214.html)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 4. November 2020

Die Schutzmasken aus dem Open-House-Verfahren, die von den beauf-
tragten Prüfinstituten in mehrstufigen Testverfahren geprüft und als 
mangelhaft bewertet wurden, werden bis zur weiteren Klärung in den 
Logistikzentren gelagert. Die Schutzmasken werden von den beauftrag-
ten Logistikunternehmen entsprechend gekennzeichnet, separiert und für 
die Auslieferung gesperrt. In manchen Fällen wurden die gesperrten 
Masken bereits seitens der Lieferanten zurückgenommen.

98. Abgeordnete
Maria Klein-
Schmeink
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

In welcher Quantität sind die in der Liste der
Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 des Bundesinstituts 
für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM; 
https://antigentest.bfarm.de/ords/antigen/r/antigen
tests-auf-sars-cov-2/liste-der-antigentests) aufge-
führten Produkte nach Kenntnis der Bundesregie-
rung zum jetzigen Zeitpunkt verfügbar, und wie 
ist sichergestellt, dass bei eventuellen Liefereng-
pässen ein priorisierter Zugriff für die besonders 
systemrelevanten Bereiche gewährleistet wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 2. November 2020

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor, in welcher Quanti-
tät die in der Liste der Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 des BfArM aufgeführten Produkte zum jet-
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zigen Zeitpunkt verfügbar sind. Um eine Lieferung eines angemessenen 
Kontingents an Antigen-Tests nach Deutschland sicherzustellen, hat das 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit Anbietern jeweils ein 
Memorandum of Understanding abgeschlossen. Aufgrund der insbeson-
dere anfangs begrenzten Verfügbarkeit hat das BMG mit den Anbietern 
vereinbart, prioritär Einrichtungen des Gesundheitswesens einschließ-
lich Alten- und Pflegeeinrichtungen zu beliefern. In der augenblickli-
chen Lage sollten die Tests für Personengruppen mit hoher Priorität im 
Bereich des Gesundheitswesens eingesetzt werden, nach der in der ak-
tuellen Nationalen Teststrategie vorgesehenen Priorisierung.

99. Abgeordnete
Maria Klein-
Schmeink
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Gibt es aktuell ein Zustellungsverfahren auf dem 
Markt, das nach Auffassung der Bundesregierung 
die Vorgaben der gematik GmbH für eine sichere 
Zustellung elektronischer Gesundheitskarten an 
die Versicherten erfüllt (wenn ja, bitte angeben 
welches), und wenn nein, wie wird sichergestellt, 
dass sich Versicherte zum 1. Januar 2021 mit 
einer den gesetzlichen Anforderungen entspre-
chend sicher zugestellten elektronischen Gesund-
heitskarte in ihrer elektronischen Patientenakte 
authentifizieren können?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 3. November 2020

Grundsätzlich muss eine sichere Identifizierung des Versicherten durch-
geführt werden, bevor ein erstmaliger Zugriff des Versicherten mittels 
elektronischer Gesundheitskarte (eGK) und der dazugehörigen persönli-
chen Identifikationsnummer (PIN) auf Daten in Anwendungen nach 
§ 334 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB V) erfolgen kann. Dafür bietet der gesetzliche Rahmen die folgen-
den drei Möglichkeiten:
Vor dem Zugriff auf die elektronische Patientenakte muss die eGK des 
Versicherten oder deren PIN mit einem sicheren Verfahren persönlich an 
den Versicherten zugestellt werden, oder es muss eine Übergabe der 
eGK oder deren PIN in einer Geschäftsstelle der Krankenkasse erfolgen, 
oder es muss eine nachträgliche, sichere Identifikation des Versicherten 
und seiner bereits ausgegebenen eGK erfolgen.
Basis der Identifikation ist jeweils ein gültiger amtlicher Lichtbildaus-
weis des Versicherten.
Nach Kenntnis der Bundesregierung basieren die von den Krankenkas-
sen genutzten sicheren Zustellungsverfahren aus einer Kombination 
eines herkömmlichen Zustellungsverfahrens und einer nachträglichen si-
cheren Identifikation.
Der Bundesregierung ist des Weiteren bekannt, dass mindestens ein 
Postdienstleister derzeit ein Zustellungsverfahren konzipiert, bei dem 
die sichere Identifikation direkt an die Zustellung gekoppelt ist.
Zusammenfassend stehen den Krankenkassen ausreichend Optionen zur 
Verfügung, damit sich Versicherte zum 1. Januar 2021 mit einer den ge-
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setzlichen Anforderungen entsprechenden sicheren eGK und zugehöri-
ger PIN in ihrer elektronischen Patientenakte authentifizieren können.

100. Abgeordneter
Jan Korte
(DIE LINKE.)

Wie viele Krankenhauslabore sind nach Kenntnis-
sen der Bundesregierung derzeit nicht an die Co-
rona-Warn-App angeschlossen, und welche Maß-
nahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um 
Lücken in der Laboranbindung (laut der Tele-
kom AG 165 nicht angeschlossene Labore, vgl. 
„Klinik-Labore mit Anschlussproblemen“ tagessc
hau .de am 27. Oktober 2020) unverzüglich zu 
schließen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 5. November 2020

Die Bundesregierung hat keine abschließenden Zahlen dazu vorliegen, 
wie viele klinische Labore aktuell PCR-Tests auf SARS-CoV-2 anbieten. 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die klinischen Labore im 
Hinblick auf die Testkapazitäten jedoch nur einen geringen Anteil aus-
machen.
Bislang sind bereits 16 klinische Labore an das System der Corona-
Warn-App (CWA) angeschlossen. Die Anbindung weiterer klinischer 
Labore ist in Planung.
Nach Einschätzung der Bundesregierung besteht im klinischen Prozess 
üblicherweise eine größere Nähe von Labor und getesteter Person, wes-
halb das Testergebnis auch ohne eine Laboranbindung an die CWA 
schnell übermittelt und über die Hotline umgehend in die CWA aufge-
nommen werden kann.

101. Abgeordnete
Ulrike Schielke-
Ziesing
(AfD)

Warum ist bei einer Einreise aus einem ausländi-
schen Risikogebiet in ein inländisches Risikoge-
biet eine 14-tägige häusliche Quarantäne einzu-
halten, so wie es derzeit für Polen laut der Einstu-
fung des Robert Koch-Institutes (RKI) der Fall 
ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 5. November 2020

Gemäß der Muster-Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 
Rückreisende zur Bekämpfung des Corona-Virus müssen sich Ein- und 
Rückreisende aus Risikogebieten (je nach Umsetzung in einer landes-
rechtlichen Regelung) grundsätzlich für einen bestimmten Zeitraum ab-
sondern (in Quarantäne begeben).
Die Muster-Quarantäneverordnung stellt eine gemeinsame Arbeitshilfe 
für alle Länder dar, auf Grundlage deren die Länder im Rahmen ihrer 
eigenen Zuständigkeit entsprechende eigene Regelungen erlassen. Diese 
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Regelungen der Länder können länderspezifisch Unterschiede aufwei-
sen. Einreisende müssen daher auf jeden Fall die Bestimmungen des für 
sie jeweils zuständigen Bundeslandes beachten.
Die Festlegung von Risikogebieten erfolgt gemeinsam durch das Bun-
desministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat und begründet sich aus der 
Analyse epidemiologischer Erkenntnisse.
In Polen ist das Infektionsgeschehen im Vergleich zu Deutschland der-
zeit erhöht. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner in sieben Tagen beträgt in Polen 275,9 (Stand: 30. Okto-
ber 2020, Quelle: WHO European Region) und liegt in Deutschland mit 
104,4 (Stand: 30. Oktober 2020, Quelle: RKI) deutlich niedriger. Somit 
besteht eine gegenüber dem Inland deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Person, die aus Polen in das Bundesgebiet einreist, Krankheits-
erreger aufgenommen hat. Das Risiko einer Eintragung von Infektionen 
aus einem Risikogebiet im Ausland soll darüber hinaus auch unabhängig 
vom derzeitigen Infektionsgeschehen am Zielort beziehungsweise Auf-
enthaltsort im Inland durch die vorgesehenen Quarantänemaßnahmen 
möglichst minimiert werden.

102. Abgeordnete
Ulrike Schielke-
Ziesing
(AfD)

Warum wurde ganz Polen als Risikogebiet einge-
stuft und keine Differenzierung nach den in unter-
schiedlichem Maße betroffenen Regionen vorge-
nommen, so wie dies auch bei anderen EU-Län-
dern erfolgt ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 5. November 2020

Eine Differenzierung wurde vorgenommen. Am 15. Oktober 2020 wur-
den, mit Wirkung ab Samstag, 17. Oktober 2020 0:00 Uhr, die polni-
schen Regionen Kujawsko-Pomorskie, Malopolskie, Podlaski, Pomors-
kie und Świętokrzyskie aufgrund der epidemiologischen Lage mit er-
höhtem Infektionsgeschehen als Risikogebiete ausgewiesen. Aufgrund 
des sich weiter dynamisch entwickelnden aktiven Infektionsgeschehens 
und deutlich steigenden Infektionszahlen in allen Regionen, wurde am 
22. Oktober 2020 (mit Wirkung ab 24. Oktober 2020 0:00 Uhr) das ge-
samte Land als Risikogebiet ausgewiesen. Die 7-Tages-Inzidenz pro 
100.00 Einwohner und Einwohnerinnen lag am 24. Oktober 2020 in Po-
len bei 186,21 (Quelle: Europäische Zentrum für die Prävention und die 
Kontrolle von Krankheiten) und zum Vergleich in Deutschland bei 68,4 
(Quelle: RKI).
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103. Abgeordneter
Gerhard 
Zickenheiner
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Sind Medienberichte zutreffend, denen zufolge 
die Bundesregierung die Einrichtung von bundes-
weit 60 Impfzentren zur Immunisierung der Be-
völkerung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 
vorbereitet (www.merkur.de/welt/corona-impfstof
f-jens-spahn-deutschland-zulassung-termin-zr-90
078045.html), und wie viele Impfungen pro Tag 
sollen die einzelnen Impfzentren in diesem Fall 
leisten, um innerhalb rund eines halben Jahres, so 
der Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn, 
eine Immunisierung der Bevölkerung herbeizu-
führen (www.sueddeutsche.de/politik/coronaviru
s-deutschland-impfstoff-1.5081306)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs
Dr. Thomas Gebhart
vom 2. November 2020

Aufgrund der voraussichtlich zunächst begrenzten Verfügbarkeit und der 
ggf. besonderen Bedingungen an Lagerung und Transport möglicher 
COVID-19-Impfstoffe wird gegenwärtig geprüft, wie eine effiziente 
Verteilung und Verimpfung erfolgen kann. Das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) steht dazu in engem Austausch mit den Beteiligten, 
insbesondere den Herstellern, der niedergelassenen Ärzteschaft und den 
Ländern.
In diesem Zusammenhang hat das BMG die Länder darüber informiert, 
dass vom Bund beschaffte Impfstoffdosen an 60 Anlieferungsstandorte 
in den Ländern verteilt werden könnten.
Ob und wie die Impfstoffe von diesen Anlieferungsstandorten weiter 
verteilt werden, obliegt den Ländern.

104. Abgeordnete
Pia Zimmermann
(DIE LINKE.)

Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die Einnahmen der sozialen Pflegeversiche-
rung jeweils für die Monate Juni 2017 bis Dezem-
ber 2017 und im September 2020 (ggf. erfolgte 
Steuerzuschüsse bzw. Nachzahlungen gestundeter 
Beiträge bitte gesondert ausweisen), und wie hoch 
waren die Mittelbestände jeweils am Monatsende 
von Juni 2017 bis Mai 2018 und im September 
2020?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss
vom 4. November 2020

Die Einnahmen der sozialen Pflegeversicherung für den Zeitraum von 
Juni 2017 bis einschließlich Dezember 2017 können der folgenden ta-
bellarischen Darstellung entnommen werden:
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Monat Einnahmen [in Mrd. Euro]
Jun 17 3,05
Jul 17 3,00
Aug 17 2,96
Sep 17 2,98
Okt 17 2,95
Nov 17 3,56
Dez 17 3,11

(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)

Die Einnahmen der sozialen Pflegeversicherung im September 2020 be-
trugen 3,96 Mrd. Euro. Ein separater Ausweis von gestundeten Beiträ-
gen ist nicht möglich. Die Beitragsrückstandsquote betrug im September 
2020 8,8 Prozent und lag damit im üblichen Bereich.
Die monatliche Entwicklung des Mittelbestands der sozialen Pflegever-
sicherung für den Zeitraum von Juni 2017 bis einschließlich Mai 2018 
kann der folgenden tabellarischen Darstellung entnommen werden:

Monat Mittelbestand [in Mrd. Euro]
Jun 17 8,43
Jul 17 8,10

Aug 17 7,72
Sep 17 7,43
Okt 17 7,06
Nov 17 7,25
Dez 17 6,93
Jan 18 6,49
Feb 18 6,23
Mrz 18 5,75
Apr 18 5,46
Mai 18 5,19

(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)

Der Mittelbestand der sozialen Pflegeversicherung im September 2020 
betrug 8,04 Mrd. Euro. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass im Juli ein Bundeszuschuss in Höhe von 1,8 Mrd. Euro gezahlt 
worden ist.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur

105. Abgeordneter
Dr. Dietmar 
Bartsch
(DIE LINKE.)

Wie hoch sind die Pensionen, die die Deutsche 
Bahn AG 2019 an ehemalige Vorstandsmitglieder 
gezahlt hat (bitte die 14 höchsten monatlich ge-
zahlten Pensionsbeträge angeben), und wie viele 
Jahre Mitgliedschaft im Vorstand der Deutschen 
Bahn AG führen zu den gezahlten Pensionen (bit-
te zu den 14 höchsten monatlich gezahlten Pen-
sionsbeträge die Dauer der jeweiligen Vorstands-
mitgliedschaften in Jahren angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 4. November 2020

Es wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Ihrer Schriftlichen Fra-
ge 191 vom 14. Oktober 2020 auf Bundestagsdrucksache 19/23454 ver-
wiesen.

106. Abgeordneter
Jens Beeck
(FDP)

Beabsichtigt die Bundesregierung, im Rahmen 
der nationalen Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/882 über die Barrierefreiheitsanforderungen 
für Produkte und Dienstleistungen (European
Accessibility Acts – EAA), den laut Erwägungs-
grund 34 bei Personenverkehrsdiensten über Fahr-
gastrechte zu formulierenden Geltungsbereich als 
subjektives und somit einklagbares Recht auszu-
gestalten (bitte begründen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 5. November 2020

Die Umsetzungsfrist der Richtlinie (EU) 2019/882 in nationales Recht 
endet am 28. Juni 2022. Derzeit strebt die Bundesregierung eine Eins-
zu-eins-Umsetzung an. Die Abstimmung zwischen den beteiligten Res-
sorts dauert gegenwärtig noch an.

107. Abgeordnete
Heidrun Bluhm-
Förster
(DIE LINKE.)

Wann wird mit dem Bau der Ortsumgehung Mi-
row in Mecklenburg-Vorpommern (laufendes und 
fest disponiertes Projekt im Bundesverkehrswege-
plan – BVWP – 2030) begonnen, und wie sieht 
der Zeitplan der Planung, Durchführung und vo-
raussichtliche Abschluss des Straßenbauprojektes 
nach aktuellem Stand aus?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 2. November 2020

Für den Südabschnitt der Ortsumgehung (OU) Mirow (B 198 von Neu-
strelitz kommend bis zur Landesstraße 25) wurde der Planfeststellungs-
beschluss vom April 2015 beklagt und am 30. April 2018 ein ergänzen-
des Verfahren eingeleitet.
Zwischenzeitlich wurde das Planfeststellungsverfahren aus verfahrens-
rechtlichen Gründen für den Westabschnitt (Landesstraße 25 bis zu 
B 198 in Richtung Autobahn 19) eingestellt.
Das zuständige Land Mecklenburg-Vorpommern leitete am 8. Juli 2020 
das Planfeststellungsverfahren neu ein. Aussagen zu einem Baubeginn 
der OU Mirow und deren Fertigstellungszeitpunkt sind derzeit nicht 
möglich.

108. Abgeordnete
Britta Katharina 
Dassler
(FDP)

Stuft die Bundesregierung die Informationstech-
nik der Deutschen Bahn AG als kritische Infra-
struktur ein, und warum ist es nach Kenntnis der 
Bundesregierung nicht möglich gewesen, ange-
sichts des Datenschutzgefälles zwischen den USA 
und Europa, die komplette Verlagerung der In-
formationstechnik der Deutschen Bahn AG in 
Cloud-Lösungen eines deutschen/europäischen 
Anbieters zu realisieren, anstatt den US-Konzer-
nen Microsoft und Amazon die Bahninfrastruktur 
und Buchungs-/Bewegungsdaten von Bürgerinnen 
und Bürgern in die Hände zu geben (www. d
w.com/de/deutsche-bahn-schaltet-eigene-rechenz
entren-ab-cloud-server-amazon-microsoft/a-5541
7521)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 4. November 2020

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) betreibt mehrere Anlagen, die gemäß 
Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-
Gesetz (BSI-KritisV) als Kritische Infrastrukturen bestimmt worden 
sind.
Nach Auskunft der DB AG wurde, entsprechend der gültigen Sektoren-
verordnung, eine EU-weite Ausschreibung in Bezug auf die Vergabe der 
Cloud-Leistungen durchgeführt.
Die DB AG hat technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, 
um die Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Nach Auskunft der 
DB AG werden Daten datenschutzkonform verschlüsselt und aus-
schließlich auf europäischen Servern in Deutschland und den Niederlan-
den gespeichert.
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109. Abgeordnete
Ekin Deligöz
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch sind nach jetzigem Stand die Gesamt-
kosten für die Planung und den Ausbau der Bun-
desstraße 303 bei Schirnding, und wie viel beträgt 
die Kostensteigung im Vergleich zu den ursprüng-
lich geplanten Kosten?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 3. November 2020

Die Planung wird durch die Bayerische Straßenbauverwaltung als Auf-
tragsverwaltung durchgeführt. Nach Auskunft der Bayerischen Straßen-
bauverwaltung betragen die Baukosten für den im Bau befindlichen 
Bauabschnitt (BA) 1 ca. 21 Mio. Euro. Von der Realisierung des BA 2 
mit im Rahmen der Voruntersuchung (31. Januar 2018) geschätzten 
17 Mio. Euro Baukosten wurde Abstand genommen. Gegenüber der Be-
darfsplananmeldung mit 29 Mio. Euro im Jahr 2014 ergibt sich somit 
eine Kostensteigerung von ca. 9 Mio. Euro.

110. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wann wurde/wird die angekündigte Verlegung der 
sechs Signalpunkte auf der Strecke zwischen 
München und Berlin zur Erhöhung der Grenz-
hakenzuglast umgesetzt (in der Antwort der Bun-
desregierung auf meine Schriftliche Frage 44 auf 
Bundestagsdrucksache 19/15930 war von ,,im 
Laufe des Jahres 2020“ die Rede), um Güterver-
kehre auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zu er-
möglichen, und liegen der DB Netz AG Trassen-
anmeldungen für den Güterzugverkehr vor bzw. 
werden derartige Anmeldungen erwartet?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 3. November 2020

Die Versetzung der sechs Signalpunkte wird planmäßig im November 
2020 vor dem Fahrplanwechsel erfolgen. Nach Auskunft der DB Netz 
AG liegen zurzeit keine Trassenbestellungen für Güterverkehr auf der 
Neubaustrecke vor.

111. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welches sind nach Kenntnis der Bundesregierung 
die 28 einwohnerstärksten Städte und Gemeinden 
in Baden-Württemberg, die über keine regelmäßi-
gen Schienenpersonenverkehrsangebote verfü-
gen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 3. November 2020

Aufgrund der Fragestellung war es der Deutschen Bahn AG, dem Eisen-
bahn-Bundesamt und dem Land nicht möglich, eine Liste zu erstellen. 
Der Bundesregierung liegen hierzu keine eigenen Erkenntnisse vor.
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112. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie hoch waren die jährlichen Gesamtbudgets 
des Eisenbahn-Bundesamtes, des Luftfahrt-Bun-
desamts, der Bundesautobahnverwaltung und der 
Bundeswasserstraßenverwaltung im Jahr 2019, 
und aus welchen Quellen wurden diese jeweils fi-
nanziert (bitte prozentual auch unter Angabe des 
Anteils von Nutzergebühren und Strafzahlungen 
angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 4. November 2020

Die Gesamtbudgets 2019 des Eisenbahn-Bundesamtes, des Luftfahrt-
Bundesamtes und der Bundeswasserstraßenverwaltung sind den Kapi-
teln 1217, 1221 und 1218 des Bundeshaushaltsplans 2019 – Einzel-
plan 12 zu entnehmen. Verwaltungseinheiten des Bundes werden aus 
Steuermitteln finanziert. Dabei gilt der Haushaltsgrundsatz, dass alle 
Einnahmen alle Ausgaben decken. Die Einnahmen 2019 sind ebenfalls 
bei den genannten Kapiteln aufgeführt.
Die Ausgaben der Bundesautobahnverwaltung können Kapitel 1201, Ti-
telgruppe 01, Titel 682 12 – sowie dem Kapitel 1228 – Fernstraßen-Bun-
desamt entnommen werden. Die Einnahmebereiche im Bundesfernstra-
ßenbau (Kapitel 1201) können dem Einzelplan 12 des Bundeshaushalts 
entnommen werden; hinzukommen Steuermittel. Eine titelweise Zuord-
nung von Einnahmen bzw. Steuermitteln erfolgt nicht.

113. Abgeordneter
Stefan Gelbhaar
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Plant die Bundesregierung weiterhin die Novelle 
des Personenbeförderungsgesetzes noch in dieser 
Legislaturperiode abzuschließen, und aus welchen 
konkreten Gründen sind die offenen Fragen hin-
sichtlich sozialer und ökologischer Standards für 
eigenwirtschaftliche Verkehre nicht Bestandteil 
der Novelle des Personenbeförderungsgesetzes 
(vgl. www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/D
E/termine/sitzungen/20-10-14-15-vmk/20-10-14-
15-bericht-bmvi-4-8.pdf?__blob=publicationFile
&v=2)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 5. November 2020

Ziel ist, die Novelle des Personenbeförderungsgesetzes in dieser Legis-
laturperiode abzuschließen.
Im Übrigen wird auf den Bericht des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- 
und Straßenbauabteilungsleiter der Länder am 16./17. September 2020 
in Berlin und zur Verkehrsministerkonferenz am 14./15. Oktober 2020 
verwiesen (abrufbar unter: www.verkehrsministerkonferenz.de/VMK/D
E/termine/sitzungen/20-10-14-15-vmk/20-10-14-15-bericht-bmvi-4-8.pd
f?__blob=publicationFilde&v=2).
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114. Abgeordneter
Manuel Höferlin
(FDP)

Wie wird nach Kenntnis der Bundesregierung si-
chergestellt, dass für die Inhaber einer Privatpi-
lotenlizenz (PPL-A-Lizenz) die Möglichkeit zur 
Anrechnung von auf Ultraleicht-Luftfahrzeugen 
(UL-Luftfahrzeuge) erworbenen Flugstunden auf 
die fortlaufende Flugerfahrung besteht, und wel-
che Lösung hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe, 
die für Ende September 2020 geplant war, zu
diesem Zweck erarbeitet, um eine einheitliche 
Anwendung der Entscheidung der Europäischen 
Agentur für Flugsicherheit (EASA) ED Decision 
2020/005/R unter den für die Erteilung der PFL-
Lizenzen zuständigen Luftfahrtbehörden zu ge-
währleisten (siehe hierzu Antwort der Bundesre-
gierung auf meine Schriftliche Frage 176 auf 
Bundestagsdrucksache 19/20953)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 4. November 2020

Während der Bund-Länder-Arbeitsgruppen-Sitzung im September 2020 
wurden die Änderungen durch die ED Decision 2020/005/R thematisiert 
und die Länder auf die verbindliche Anwendung hingewiesen. Durch die 
Aufnahme der ED Decision zur Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 im 
August 2020 in die „Acceptable Means of Compliance“ und im „Gui-
dance Material“ ist die Anwendung der Bestimmungen für alle Luft-
fahrtbehörden verbindlich. Für die Inhaber einer PPL(A)-Lizenz erfolgt 
danach die Anrechnung von auf UL(Ultraleicht)-Luftfahrzeugen absol-
vierten Flugstunden auf die fortlaufende Flugerfahrung gemäß AMC1 
FCL.740.A(b)(l)(ii). Die Anrechnung beschränkt sich auf die Verlänge-
rung der Klassenberechtigung „single-engine piston (SEP)“ und „tou-
ring-motor-glider (TMG)“.

115. Abgeordneter
Oliver Luksic
(FDP)

Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus 
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 
28. Oktober 2020 in der Rechtssache C-321/19, 
und welche Kenntnisse hat die Bundesregierung 
in Bezug auf die Höhe des verursachten Schadens 
(etwa durch Rückzahlungen an Spediteure und 
Mindereinnahmen auf Grund zukünftiger Nicht-
berücksichtigung der Kosten für die Verkehrspoli-
zei; www.faz.net/aktuell/wirtschaft/auto-verkehr/
eugh-urteil-deutschland-hat-zu-viel-lkw-maut-kas
siert-17023742.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 4. November 2020

Beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen ist eine Kla-
ge einer polnischen Spedition gegen die im Zeitraum vom 1. Januar 
2010 bis 18. Juli 2011 geltenden Mautsätze für Lkw anhängig. Grundla-
ge für die in diesem Zeitraum geltenden Mautsätze ist ein Wegekosten-
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gutachten vom 31. Dezember 2007. Das OVG Münster hat dem Europä-
ischen Gerichtshof (EuGH) mehrere Fragen zur Entscheidung vorgelegt.
Im Vorabentscheidungsverfahren C-321/19 hat der EuGH mit Urteil 
vom 28. Oktober 2020 u. a. entschieden, dass nach der Richtlinie 
1999/62/EG (Eurovignetten-/Wegekostenrichtlinie) in der vom 17. Mai 
2006 bis 14. Oktober 2011 geltenden Fassung die Richtlinie 1999/62/EG 
(Eurovignetten-/Wegekostenrichtlinie), die Kosten der Verkehrspolizei 
nicht unter den Begriff der „Kosten für [den] Betrieb“ fallen.
Das OVG Münster wird auf Grundlage des Urteils des Europäischen 
Gerichtshofs das Verfahren fortsetzen.
Erst nach dessen Abschluss kann die Höhe etwaiger Erstattungsansprü-
che der noch offenen Verfahren beim Bundesamt für Güterverkehr, die 
in den Zeitraum der Wegekostenrichtlinie 2006 (17. Mai 2006 bis 
14. Oktober 2011) fallen, beziffert werden.

116. Abgeordnete
Filiz Polat
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hält die Bundesregierung einen Neubau der Frie-
senbrücke in Weener als Drehbrücke anstelle 
einer Reparatur der bisherigen Klappbrücke hin-
sichtlich der haushalterischen Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit für durchführ-
bar, und mit welchen Kosten rechnet die Bundes-
regierung in beiden Fällen (Drehbrücke und 
Klappbrücke) bis zur Fertigstellung unter Berück-
sichtigung der üblichen allgemeinen Kostenstei-
gerungen bei Infrastrukturmaßnahmen (www.nd
r.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfries
land/Wiederaufbau-der-Friesenbruecke-Teurer-un
d-langwieriger,friesenbruecke334.html)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 6. November 2020

Die Friesenbrücke über die Ems bei Weener wurde im Jahr 2015 durch 
ein Seeschiff im Bereich der Klappbrücke gerammt und irreparabel zer-
stört. Der ursprünglich vorgesehene 1:1-Ersatz hätte rd. 28 Mio. Euro 
(Preisstand 2015) gekostet.
Im Rahmen des im Dezember 2019 eingeleiteten Planfeststellungsver-
fahrens werden u. a. die Drehbrücke und die Finanzierung durch das
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) evaluiert. Die in der Anlage 8a.2 Teil 2 
Nr. 8 der Dritten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vereinbarte 
Gesprächsklausel trägt den haushalterischen Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung.
Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftli-
che Frage 103 auf Bundestagsdrucksache 19/8082 verwiesen.

117. Abgeordneter
Bernd Reuther
(FDP)

Wie viele Zwischenfälle mit Drohnen gab es nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den letzten fünf 
Jahren an deutschen Flughäfen, und bei wie vie-
len davon musste der Flugbetrieb unterbrochen 
werden (bitte nach Jahren aufschlüsseln)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 4. November 2020

Seit diesem Jahr erfolgt die Erfassung und Meldung von Sichtungen von 
Drohnen nach dem Gefährdungsstufenmodell für Drohnensichtungen.

Anzahl 2016 2017 2018 2019 1. Halb-
jahr 2020

Ereignisse im Umkreis der 16 internationa-
len Verkehrsflughäfen

52 52 119 102 24

Davon Ereignisse mit betrieblicher Ein-
schränkung (Flugbetrieb wurde ganz oder 
teilweise eingestellt)

3 4 4 15 15

118. Abgeordneter
Dr. Wieland 
Schinnenburg
(FDP)

Welche Anzahl an Zugausfällen und Verspä-
tungen gab es monatlich im Jahr 2020 bei der
S-Bahn Hamburg?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 4. November 2020

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG veröffentlicht die S-Bahn Ham-
burg die Pünktlichkeitswerte monatlich und die Werte zum Zugausfall 
jährlich.
Der Anteil von Zugausfällen lag bei der S-Bahn Hamburg im Zeitraum 
Januar bis September 2020 bei 1,65 Prozent. Die Pünktlichkeitswerte 
pro Monat im gleichen Zeitraum sind wie folgt:

Januar 91,9 %
Februar 89,9 %
März 96,3 %
April 97,8 %
Mai 97,0 %
Juni 94,3 %
Juli 95,1 %
August 92,8 %
September 93,1 %

119. Abgeordnete
Margit Stumpp
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Bis wann ist mit einer Entscheidung des Bundes 
über den weiteren Ausbau der B 29 in Böbingen 
zu rechnen, nachdem die ursprünglich für „Spät-
sommer“ 2020 angekündigte Entscheidung nun 
auf das Ende des dritten Quartals 2020 verscho-
ben wurde, und auf welche Zahlen bezog sich der 
Parlamentarische Staatssekretär Steffen Bilger bei 
der Aussage, bei den Planungen habe es eine Ver-
dreifachung der Kosten gegeben (www.schwaebis
che-post.de/p/1932596/)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 3. November 2020

Die Straßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg hat die Vor-
planung für den vierstreifigen Ausbau der B 29 zwischen Schwäbisch 
Gmünd und Mögglingen mit der Bitte um Zustimmung zur Vorzugsva-
riante A 1 + B 1b (Kosten: rd. 200 Mio. Euro) vorgelegt. Aufgrund der 
gegenüber der Bundesverkehrswegeplanung in diesem Abschnitt hohen 
Kostensteigerungen ist die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens maßgeblich 
gesunken. Diese könnte eventuell im Zuge der weiteren Planung nicht 
mehr sichergestellt werden.
Die in der gegenwärtigen Planungsstufe vorliegenden Datengrundlagen 
sind außerdem mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden. Vor diesem 
Hintergrund ist das Land gebeten worden, vor weiteren Schritten die Va-
lidität der vorliegenden Daten im Rahmen der folgenden Planungsstufe 
des Grobentwurfs zu verbessern, die Planung hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit zu optimieren und die relevanten Abwägungskriterien für 
die Variantenwahl zu spezifizieren.

120. Abgeordneter
Dr. Florian Toncar
(FDP)

Wann wird die volkswirtschaftliche Bewertung 
für das im Rahmen des Deutschlandtaktes weiter-
entwickelte Gesamtkonzept zur Gäubahn abge-
schlossen sein, und welche weiteren Planungs-
schritte sollen sich anschließen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger
vom 6. November 2020

Die Ausbaustrecke Stuttgart–Singen–Grenze D/CH (Gäubahn) ist im 
Vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans für die Bundesschienenwege 
enthalten. Im Zuge der Planungen zum Deutschlandtakt wurde das An-
gebotskonzept auf der Gäubahn weiterentwickelt. Das veränderte Aus-
baukonzept wird unter Berücksichtigung neuer Randbedingungen volks-
wirtschaftlich bewertet. Erst mit Nachweis der Wirtschaftlichkeit kön-
nen die Planungen für die unterstellten Infrastrukturmaßnahmen begon-
nen werden. Die Bewertung soll bis Ende des Jahres 2020 vorliegen.
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121. Abgeordneter
Hubertus Zdebel
(DIE LINKE.)

Ist der Bundesregierung bekannt, inwiefern durch 
Bauverzögerungen des Neubaus einer Brücke ne-
ben der jetzigen Eisenbahnbrücke der Westfäli-
schen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) über den 
Dortmund-Ems-Kanal, welche nach aktuellen 
Meldungen nach zweijähriger Bauzeit erst im Jahr 
2024 abgeschlossen sein soll (www.muenstersche
zeitung.de/Lokales/Staedte/Muenster/4298965-W
LE-Projekt-Strecke-Muenster-Sendenhorst-Zugve
rkehr-Reaktivierung-kollidiert-mit-Neubau-der-K
ana lb ruecke), die geplante Reaktivierung der 
WLE-Trasse Münster–Sendenhorst im Jahr 2023 
insbesondere hinsichtlich Einschränkungen des 
Personen- und gegebenenfalls des Güterverkehrs 
gefährden würde, und seit wann besteht nach 
Kenntnis der Bundesregierung Baurecht für die 
neue Brücke neben der WLE-Eisenbahnbrücke 
über den Dortmund-Ems-Kanal (bitte unter Nen-
nung des Vorhabenträgers des Brückenbaus aus-
führen)?

122. Abgeordneter
Hubertus Zdebel
(DIE LINKE.)

Aus welchen Gründen soll gemäß aktuellen Pla-
nungen mit dem Neubau der Brücke neben der 
jetzigen WLE-Eisenbahnbrücke über den Dort-
mund-Ems-Kanal nach Kenntnis der Bundesre-
gierung erst im Jahr 2022 begonnen werden, und 
welche Maßnahmen wird die Bundesregierung er-
greifen, um den Baubeginn unter der Maßgabe zu 
beschleunigen beziehungsweise vorzuziehen, dass 
die WLE-Trasse Münster-Sendenhorst noch im 
Jahr 2023 ohne Einschränkungen in Betrieb gehen 
kann (bitte begründen)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann
vom 3. November 2020

Die Fragen 121 und 122 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs 
gemeinsam beantwortet.
Der Ersatzneubau der Bahnbrückenanlage „Westfälische Landeseisen-
bahn-Brücke Nr. 73“ (WLE-Brücke) bei km 66,7 des Dortmund-Ems- 
Kanals soll nach dem derzeit gültigen Bauzeitenplan des zuständigen 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Rheine im Jahr 2022 be-
ginnen und bis zum Jahr 2024 fertiggestellt sein.
Das neue Brückenbauwerk wird in Parallellage, d. h. neben dem zu er-
setzenden Bauwerk errichtet. Zur Verkehrsumlegung auf die neue Trasse 
ergeben sich deshalb nur relativ kurze Sperrzeiten. Somit besteht keine 
Abhängigkeit zwischen dem Ersatzneubau der WLE-Brücke und der ge-
planten Reaktivierung der Bahnstrecke.
Der Ersatzneubau der WLE-Brücke ist Bestandteil des Planfeststellungs-
verfahrens für den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals von km 66,175 
bis km 68,550 – Los 11 – und von km 68,550 bis km 70,350 – Los 12 
(Querschnittserweiterung Stadtstrecke Münster). Im zeitlichen Gesamt-
ablauf zusammen mit einer Vielzahl von weiteren Maßnahmen zum 
Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals im Bereich der Stadtstrecke Münster 
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kann der Ersatzneubau nicht losgelöst von der Gesamtmaßnähme gese-
hen werden. Das erforderliche Baurecht dem Planfeststellungsbeschluss 
vom 28. April 2008 erwirkt.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit

123. Abgeordnete
Lisa Badum
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wie viele der rund 4.000 berichtspflichtigen
Unternehmen (www.dihk.de/resource/blob/1951
2/8a03955209ed045fb4870917da6a225c/dihk-me
rkblatt-brennstoffemissonshandelsgesetz-dat
a.pdf), die dem Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG) unterliegen, werden nach Einschätzung 
der Bundesregierung durch die Carbon-Leakage-
Verordnung von ihren CO2-Mehrkosten befreit, 
und wie viele Finanzmittel plant die Bundesregie-
rung für die Kompensationsmaßnahmen im Rah-
men des BEHG insgesamt für die Jahr 2021 bis 
2025 ein (bitte jährlich auflisten)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 6. November 2020

Die Bundesregierung weist zunächst darauf hin, dass sich die vorgesehe-
ne Carbon-Leakage-Verordnung nach § 11 Absatz 3 des Brennstoffemis-
sionshandelsgesetzes (BEHG) nicht – wie in der Fragestellung ange-
sprochen – an die nach dem BEHG berichtspflichtigen Unternehmen 
wendet, die Brennstoffe in Verkehr bringen, sondern an Unternehmen, 
die diese Brennstoffe im Produktionsprozess einsetzen, die zusätzlichen 
CO2-Kosten jedoch aufgrund der Wettbewerbssituation mit ausländi-
schen Anbietern nicht über die Produktpreise weitergeben können.
Die Anzahl der beihilfeberechtigten Unternehmen sowie das Gesamtbei-
hilfevolumen kann erst auf der Basis der konkreten Festlegungen in der 
Rechtsverordnung abgeschätzt werden, die derzeit erarbeitet wird.
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124. Abgeordnete
Lisa Badum
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wann wird die deutsche Ratspräsidentschaft mit 
den Trilogverhandlungen zum EU-Klimaschutz-
gesetz mit dem Europäischen Parlament und der 
EU-Kommission beginnen, um den Trilog noch 
vor der Einreichung der Nationally Determined 
Contributions an das UN-Klimasekretariat bis 
Ende 2020 abzuschließen, und inwiefern wird 
dort der Beschluss des Europäischen Parlaments 
für ein Klimaziel 2030 von 60 Prozent Emissions-
reduktion berücksichtigt (www.euractiv.de/sectio
n/energie-und-umwelt/news/eu-parlament-spricht-
sich-wohl-fuer-60-prozent-co2-einsparung-bis-20
30-aus/)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 6. November 2020

Der Trilog kann beginnen, wenn sowohl Rat als auch Parlament über 
Verhandlungspositionen verfügen und sich über ein gemeinsames Vorge-
hen verständigt haben. Zunächst muss die Ratspräsidentschaft aber eru-
ieren, ob es eine ausreichende Unterstützung vonseiten der Mitgliedstaa-
ten für die Aufnahme der Triloge gibt.
Alle beschlossenen Positionen des Europäischen Parlaments werden im 
Trilog thematisiert. Dazu zählt selbstverständlich auch die Forderung 
des Europäischen Parlaments, das 2030-Ziel auf 60 Prozent Treibhaus-
gasminderung gegenüber dem Jahr 1990 anzuheben.

125. Abgeordnete
Canan Bayram
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wird die gesamte Bundesregierung – wie die 
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit persönlich (vgl. u. a. www.ha
ndelsblatt.com/politik/deutschland/energlewende-
schulze-will-hoeheren-anteil-von-oekostrom-am-e
nergiemix/v_detail_tab_print/26281614.html) – 
aufgrund der nun ambitionierteren Klimaziele
der EU-Kommission (vgl. www.tagesschau.de, 
16. September 2020 – www.tagesschau.de/auslan
d/eu-von-der-leyen-klimaziel-101.html) auch für 
Deutschland nun „75 bis 80 Prozent“ Öko-Strom-
Anteil bis 2030 verbindlich anstreben, indem sie 
dazu dem Deutschen Bundestag rasch einen ent-
sprechenden Änderungsentwurf zum Erneuerba-
re-Energien-Gesetz vorlegt, oder – andernfalls – 
wie sonst will die Bundesregierung die genannten 
höheren Klimavorgaben der EU berücksichtigen 
und umsetzen?

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 85 – Drucksache 19/24118



Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 5. November 2020

Die Europäische Kommission hat am 17. September 2020 einen Vor-
schlag zur Anhebung des EU-Klimaziels auf mindestens 55 Prozent 
Treibhausgasminderung bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Jahr 1990 
vorgelegt. Dieses Ziel und die dazu notwendigen Umsetzungsmaßnah-
men sind momentan Gegenstand von Verhandlungen auf EU-Ebene. 
Diesen Verhandlungen kann nicht vorgegriffen werden. Klar ist, dass die 
Bundesregierung selbstverständlich bereit ist, ihren nationalen Rechts-
rahmen anzupassen, sobald die entsprechenden rechtsverbindlichen EU-
Beschlüsse gefasst worden sind.

126. Abgeordneter
Andreas Bleck
(AfD)

Auf welchem wissenschaftlichen Konzept basie-
ren die Materialwerte in der Mantelverordnung 
für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz (Frage in 
Bezug auf die Antwort der Bundesregierung in 
Ausschussdrucksache 19(16)399)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold
vom 5. November 2020

Das wissenschaftliche Konzept, auf dem die Materialwerte der Ersatz-
baustoffverordnung (Artikel 1 der Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe 
und Bodenschutz) basieren, ist in folgenden Texten des Umweltbundes-
amtes (UBA) veröffentlicht:
• UBA-Text 04/2011: Ableitung von Materialwerten im Eluat und Ein-

baumöglichkeiten mineralischer Ersatzbaustoffe – Umsetzung der Er-
gebnisse des Verbundes „Sickerwasserprognose“ vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung in konkrete Vorschläge zur Har-
monisierung von Methoden; Bernd Susset und Wolfgang Leuchs 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikation
en/4065.pdf

• UBA-Text 26/2018: Weiterentwicklung von Kriterien zur Beurteilung 
des schadlosen und ordnungsgemäßen Einsatzes mineralischer Er-
satzbaustoffe und Prüfung alternativer Wertevorschläge; Bernd 
Susset, UIrich Maier, Michael Finkel, Peter Grathwohl www.umwelt
bundesamt.de/publikationen/weiterentwicklung-von-krierien-zur-beu
rteilung-des

127. Abgeordneter
Matthias Gastel
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche umweltrelevanten Kenntnisse liegen der 
Bundesregierung über CO2-Kühlungssysteme bei 
Lkw vor (Klimabilanz), und eignen sich diese 
Lkw nach Kenntnis der Bundesregierung, um die 
Anlieferung gekühlter Lebensmittel mit geringe-
ren Lärmemissionen (beispielsweise Anlieferung 
von Supermärkten in Wohngebieten) zu bewälti-
gen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold
vom 3. November 2020

Das natürliche Kältemittel Kohlendioxid weist mit dem Wert 1 im Ver-
gleich zu anderen Kältemitteln ein sehr geringes Treibhauspotenzial auf.
Heute noch weit verbreitete Kältemittel, sogenannte fluorierte Treib-
hausgase (F-Gase), haben die mehrere hundert- bis mehrere tausendfa-
che Klimawirkung. Als Kältemittel verwendetes CO2 muss nicht extra 
hergestellt werden. Es kann aus natürlichen Quellen oder aus Prozessab-
gasen gewonnenes, technisches CO2 genutzt werden. Eventuelle Emis-
sionen von CO2 (eingesetzt als Kältemittel) belasten das Klima daher 
nicht zusätzlich.
Dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit und dem Umweltbundesamt liegen keine Informationen zu den um-
weltrelevanten Auswirkungen der Geräuschemissionen von CO2-Küh-
lungssystemen bei Lkw vor. Ein umweltschädlicher Beitrag zur CO2-
Gesamtbilanz aufgrund des Einsatzes des Kältemittels CO2 in Kühlungs-
systemen von Lkw ist nicht zu erwarten.

128. Abgeordnete
Sylvia Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

In welcher Zusammensetzung (bitte unter Angabe 
des Namens der Arbeitsgruppe und der Gastein-
richtung) und mit welchen Zielen (ggf. bitte unter 
Angabe gesetzter Fristen) wird nach Kenntnis der 
Bundesregierung das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs C-411/17 (Umweltverträglichkeitsprü-
fungs-Pflicht zur Laufzeitverlängerung des Kern-
kraftwerks Doel) zwischen der EU-Kommission 
und den zuständigen Experten/-innen der Mit-
gliedstaaten diskutiert (vgl. Antwort der Bundes-
regierung zu Frage 21 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Bun-
destagsdrucksache 19/23490)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. November 2020

Mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache 
C-411/17 zusammenhängende Themen werden nach Kenntnis der Bun-
desregierung in der Ratsarbeitsgruppe für Internationale Umweltthemen 
(WPIEI) und in der EU-Kommissionsgruppe nationaler Experten für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) und Strategische Umweltprü-
fungen (SUP) (Commission Group on EIA/SEA National Experts) dis-
kutiert.
In der WPIEI geht es um die Erarbeitung eines Leitfadens zur Anwend-
barkeit der Espoo-Konvention für die Laufzeitverlängerung von Kern-
kraftwerken. In der Commission Group on EIA/SEA National Experts 
werden nationale UVP-/SUP-Experten konsultiert, bevor die EU-Kom-
mission einen Leitfaden zur Anwendung der UVP-Richtlinie bei Ände-
rungen und Verlängerungen von Projekten (Anhang I Nr. 24 und An-
hang II Nr. 13(a) UVP-Richtlinie) herausgibt.
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129. Abgeordnete
Sylvia Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Warum werden nach Kenntnis der Bundesregie-
rung die virtuellen Tagungen der „Ad-hoc-Ar-
beitsgruppe zur Anwendung der Espoo-Konven-
tion auf die Laufzeitverlängerung von Atomkraft-
werken“ bisher nicht auf der Webseite der Wirt-
schaftskommission für Europa der Vereinten Na-
tionen (UNECE) aufgeführt (vgl. www.unece.org/
index.php?id=53211), und wann sollen die Ta-
gungsberichte nach Kenntnis der Bundesregie-
rung auf dieser Webseite eingestellt werden (vgl. 
Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 15 
und 16 der Kleinen Anfrage der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN auf Bundestagsdrucksache 
19/23490)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. November 2020

Die Verwaltung und Pflege des Internetauftritts der UNECE Espoo Kon-
vention wird durch das Sekretariat der Espoo Konvention betreut. Nach-
dem im Zuge der COVID-19-Pandemie alle physischen Treffen abge-
sagt werden mussten, wurde die Arbeit in der Ad-hoc-Gruppe durch
regelmäßige Videokonferenzen fortgeführt. Diese Termine – in der 
Schlussphase mehrere pro Woche – wurden kurzfristig angesetzt und 
auch die Länge der Videokonferenzen und deren Themen je nach Ar-
beitsfortschritt flexibel angepasst.
Diese dynamische Arbeitsweise konnte offenbar nicht auf der Website 
der Konvention nachvollzogen werden. Ein regelmäßiger Austausch 
etwa mit Nichtregierungsorganisationen zu Einzelkapiteln des Leitfa-
dens fand allerdings statt.
Für die einzelnen Videokonferenzen wurden keine Tagungsberichte er-
stellt. Ein Brief der Co-Chairs der Ad-hoc-Arbeitsgruppe an die Wor-
king Group der Espoo Konvention, der die Arbeitsweise und die Ar-
beitsergebnisse bis zum August 2020 beschreibt, ist unter www.unece.or
g/fileadmin/DAM/env/eia/documents/WG.9_2020/Informal_documents/
Covering_Note_for_Working_Group-15.07.2020-clean.pdf einsehbar.
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130. Abgeordnete
Sylvia Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Hat die Bundesregierung oder nach ihrer Kennt-
nis eine Landesbehörde bereits ihren Wunsch ge-
äußert, sich gemäß Artikel 3.3 der Espoo-Kon-
vention an der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) zur Laufzeitverlängerung des Kernkraft-
werks Loviisa in Finnland zu beteiligen und Kon-
sultationen aufzunehmen (bitte unter Angabe der 
Bundes- oder Landesbehörde, die dem Notifizie-
rungsschreiben Finnlands unter Einhaltung der 
Frist vom 2. November 2020 geantwortet hat, vgl. 
www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_
PDF/Nukleare_Sicherheit/notification_espoo_lovi
isa_en_bf.pdf), und welche Landesbehörde wird 
nach Kenntnis der Bundesregierung im Rahmen 
dieser UVP eine Stellungnahme abgeben (vgl. 
www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/weiter
e-Themen/Zwischenlager-Nord-Strahlenschutz/A
ktuelles/ und www.mueef.rlp.de/de/themen/energi
e-und-strahlenschutz/atomkraft/grenzueberschreit
endes-uvp-verfahren-zur-geplanten-laufzeitverlae
ngerung-des-akw-loviisa-in-finnland/)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. November 2020

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit (BMU) wurde vom finnischen Umweltministerium über die Einlei-
tung einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
gemäß Espoo-Konvention hinsichtlich einer voraussichtlichen Laufzeit-
verlängerung des Kernkraftwerks Loviisa notifiziert und hatte im Zuge 
dessen die zuständigen Landesministerien informiert (vgl. Kurzlink: 
www.bmu.de/ME9201). Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern 
und Rheinland-Pfalz hatten Beteiligungsinteresse erklärt und das Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern hat die Federführung für dieses Ver-
fahren mit Kontaktbenennung gegenüber den finnischen Behörden über-
nommen. Am 28. Oktober 2020 haben sowohl Mecklenburg-Vorpom-
mern als federführende Behörde als auch das Bundesland Rheinland-
Pfalz beiliegende Stellungnahmen an die zuständige finnische Behörde 
übermittelt (vgl. Anlagen 1 und 2). Das BMU und die vorgenannten 
Bundesländer stellen parallel diese Stellungnahmen auf ihre Internetsei-
ten.
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131. Abgeordnete
Sylvia Kotting-Uhl
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Bei wie vielen der in der Antwort der Bundes-
regierung zu den Fragen 1 und 4 der Kleinen An-
frage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auf Bundestagsdrucksache 19/23490 aufgelisteten 
Atomkraftwerken sind nach Kenntnis der Bun-
desregierung im Zusammenhang mit der Laufzeit-
verlängerung Modernisierungsmaßnahmen mit 
einem Wert von 700 Mio. Euro oder mehr durch-
geführt worden, bzw. bei welchen dieser Atom-
kraftwerke sind solche Modernisierungsarbeiten 
geplant (vgl. Antwort der Bundesregierung zu 
Frage 24 auf Bundestagsdrucksache 19/23490)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Rita Schwarzelühr-Sutter
vom 4. November 2020

Der Bundesregierung liegen keine zuverlässigen Erkenntnisse über Kos-
ten zu Modernisierungs- und Nachrüstmaßnahmen in ausländischen 
Atomkraftwerken vor. Die Bewertung oder Forderung von Modernisie-
rungs- und Nachrüstmaßnahmen liegt in der alleinigen Verantwortung 
der zuständigen atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsbehörde. 
Ausschließlich dieser liegen Informationen zum Umfang von Nachrüs-
tungen vor, die im Zusammenhang mit einer Laufzeitverlängerung zu 
sehen sind.
Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 24 auf Bun-
destagsdrucksache 19/23490 dargelegt, hat der Europäische Gerichts-
hofs (EuGH) in seiner Entscheidung hinsichtlich der Laufzeitverlänge-
rung von Doel 1 und Doel 2 vom 29. Juli 2019 (C-411/17) festgestellt, 
dass eine Laufzeitverlängerung, die untrennbar mit umfangreichen 
Nachrüstungen verbunden ist, in der Gesamtbetrachtung ein „Projekt“ 
im Sinne der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richt-
linie) darstellt und dass daher die Laufzeitverlängerung der belgischen 
Atomkraftwerke einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedurfte.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

132. Abgeordneter
Kai Gehring
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche EU-Mitgliedstaaten haben die „Bonner 
Erklärung zur Forschungsfreiheit“ bislang nicht 
unterzeichnet, eine Unterzeichnung noch nicht zu-
gesichert bzw. aktiv abgesagt, und welche ,,wirk-
same(n) Instrumente, einschließlich Monitoring, 
zur vollständigen Umsetzung und Sicherung der 
Forschungsfreiheit“ (Bonner Erklärung zur For-
schungsfreiheit, S. 2), welche für alle Staaten im 
Europäischen Hochschulraum verbindliche Wir-
kung entfalten, sind derzeit in Vorbereitung?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel
vom 2. November 2020

Die Bonner Erklärung für Forschungsfreiheit trifft auf eine sehr breite 
Unterstützung unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. An-
lässlich der im Hybridformat organisierten Ministerkonferenz am 
20. Oktober 2020 haben bereits neun EU-Mitgliedstaaten die Erklärung 
vor Ort unterzeichnet (Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Est-
land, Irland, Rumänien, Slowenien, Spanien, Deutschland). Die ganz 
überwiegende Zahl der übrigen Mitgliedstaaten hat eine Unterzeichnung 
gleichfalls zugesagt. Diese weiteren Unterschriften werden in einem 
nachgelagerten schriftlichen Verfahren eingeholt. Polen befindet sich 
aufgrund der Regierungsneubildung noch in der internen Prüfung.
Auch im Europäischen Hochschulraum ist das Thema Wissenschaftsfrei-
heit schon seit geraumer Zeit auf der Agenda. Eine eigens eingesetzte 
„Task Force“ hat in den vergangenen zwei Jahren eine Definition erar-
beitet und einen umfassenden Bericht zur weiteren Bearbeitung des The-
mas verfasst (www.ehea.info/Upload/BFUG_HR_UA_69_5_4_WG1_T
F_Report_to_the_BFUG.pdf). Der Bericht wird aller Voraussicht nach 
am 19. November 2020 auf der virtuellen Ministerkonferenz des Euro-
päischen Hochschulraums angenommen. Die Bonner Erklärung für For-
schungsfreiheit knüpft eng an diesen Prozess an, insbesondere mit Be-
zug auf das geplante Monitoring-System für Wissenschaftsfreiheit.
Hier ist eine effiziente Verzahnung der Prozesse im Europäischen Hoch-
schulraum und Europäischen Forschungsraum vorgesehen. Die Ergeb-
nisse des Monitorings werden weiteren Handlungsbedarf verdeutlichen 
und bilden die Grundlage für weitere Aktivitäten.

133. Abgeordneter
Dr. h. c. Thomas 
Sattelberger
(FDP)

Wie viele Auszubildende sind derzeit in den
vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
(AuF) Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e. V., Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e. V., 
Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e. V. und Leibniz-Gemein-
schaft beschäftigt, und wie viele davon sind Men-
schen mit Behinderungen (bitte nach AuF ge-
trennt in absoluten Zahlen und prozentualen An-
teilen innerhalb der verschiedenen Ausbildungs-
berufe angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Michael Meister
vom 3. November 2020

Eine Abfrage bei den in der Frage genannten außeruniversitären For-
schungsorganisationen ergab, dass diese zum Stichtag 15. Oktober 2020 
die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte Anzahl von Auszubilden-
den mit und ohne Behinderung beschäftigen. In der zur Beantwortung 
verfügbaren Zeit war eine Aufschlüsselung nach Ausbildungsberufen 
leider nicht möglich.
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Außeruniversitäre
Forschungsorganisation

Anzahl der 
Auszubilden-

den insge-
samt

davon Auszu-
bildende mit 
Behinderung

prozentualer 
Anteil der 

Auszubilden-
den mit Be-
hinderung

Max-Planck-Gesellschaft 477 16 3,35
Fraunhofer-Gesellschaft 544 17 3,13
Helmholtz-Gemeinschaft 1.315 47 3,57
Leibniz-Gemeinschaft* 226 6 2,65

* In der zur Beantwortung verfügbaren Zeit lag eine Rückmeldung von 71 der insgesamt 
96 Institute der Leibniz-Gemeinschaft vor.

134. Abgeordnete
Eva-Maria 
Schreiber
(DIE LINKE.)

Bis wann sollen nach Informationen der Bundes-
regierung erste Zwischenergebnisse des Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanzierten Projekts „H2 ATLAS AFRICA“ vor-
liegen (www.fz-juelich.de/ue/DE/Leistungen/Nati
onale_Internationale_Beziehungen_UE-B/Kooper
ationenProzent20undProzent20Projekte/H2Prozen
t20AtlasProzent20Africa/_node.html), angesichts 
der Tatsache, dass eine erste Übersicht schon Mit-
te 2020 hätte vorliegen sollen (www.fona.de/de/p
otentialatlas-gruener-wasserstoff-in-afrika), und 
bis zu welchem Zeitpunkt möchte die Bundesre-
gierung festlegen, mit welchen afrikanischen Re-
gierungen im Rahmen der deutschen Wasserstoff-
strategie künftig kooperiert werden soll (bei-
spielsweise durch den Abschluss von Wasserstoff-
partnerschaften)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Michael Meister
vom 2. November 2020

Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte 
deutsch-afrikanische forschungsbasierte Potentialanalyse „H2 ATLAS 
AFRICA“ soll das Potential der Produktion und des Exports von Grü-
nem Wasserstoff in Subsahara-Afrika bewerten und untersuchen. Aktu-
ell sind hierbei die 15 ECOWAS-Staaten Westafrikas sowie die 16 Mit-
gliedstaaten der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (Sou-
thern African Development Community, SADC) eingebunden. In auf-
wendigen Datenerhebungen, Datenanalysen und Vor-Ort-Feldstudien 
werden umfangreiche Datensätze erhoben.
Bedingt durch die Einschränkungen der COVID-19-Pandemie haben 
sich die Arbeiten und Auswertungen teilweise verzögert. Eine erste Ver-
sion einer interaktiven Karte für das westliche Afrika wird voraussicht-
lich Ende 2020 vorliegen. Die Ausarbeitungen für das südliche Afrika 
werden im Verlauf des Jahres 2021 erwartet.
Die Ergebnisse der Potentialanalyse bilden eine wissenschaftsbasierte 
Grundlage für weitere Planungen zur Zusammenarbeit mit afrikanischen 
Partnerstaaten. Darüber hinaus bestehen bereits aktive Energiepartner-
schaften mit einigen Staaten Afrikas, in denen das Thema Wasserstoff 
adressiert wird, wie beispielsweise mit Marokko und Südafrika. So hat 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
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wicklung mit Marokko eine Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff 
vereinbart und wird in diesem Rahmen u. a. den Bau einer ersten kom-
merziellen Anlage zur Wasserstoffproduktion fördern. Die Möglichkei-
ten zur Zusammenarbeit mit weiteren afrikanischen Staaten im Rahmen 
der deutschen Nationalen Wasserstoffstrategie werden kontinuierlich ge-
prüft und ggf. in bilaterale Gespräche mit Partnerländern der Entwick-
lungszusammenarbeit eingebracht. Ein fester Zeitplan besteht hierzu 
nicht.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

135. Abgeordnete
Veronika Bellmann
(CDU/CSU)

Für welche Projekte (bitte nach Titel und Kon-
zeption getrennt ausweisen) hat die International 
Planned Parenthood Federation (IPPF) nach In-
formationen der Bundesregierung Projektmittel
in welcher Höhe aus den Bundeshaushalten 2019 
und 2020 zugewiesen bekommen (bitte die größ-
ten neun Projekte benennen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Maria Flachsbarth
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung hat die International Planned Parenthood Federa-
tion (IPPF) in den Jahren 2019 und 2020 im Rahmen ihrer Initiative für 
selbstbestimmte Familienplanung und Müttergesundheit mit Kernbeiträ-
gen in Höhe von 12 Mio. Euro (2019) bzw. 15 Mio. Euro (2020) unter-
stützt. Die Beiträge wurden aus Kapitel 2303 Titel 687 01 (Beiträge an 
die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen sowie andere interna-
tionale Einrichtungen und internationale Nichtregierungsorganisationen) 
geleistet.
Kernbeiträge sind nicht projektgebunden und werden durch die Empfän-
gerorganisationen zur Erfüllung ihrer Mandate flexibel eingesetzt.
Für das Projekt „Verbesserte sexuelle und reproduktive Gesundheit und 
Rechte von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen und gastgebender Bevöl-
kerung in Burkina Faso, Kamerun, Togo“ wurde 1 Mio. Euro im Jahr 
2019 und 945.760 Euro im Jahr 2020 (Projektvolumen insgesamt: 
1.945.760 Euro) an die IPPF ausgezahlt. Die Mittel stammen ebenfalls 
aus Kapitel 2303 Titel 687 01.
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136. Abgeordnete
Veronika Bellmann
(CDU/CSU)

Was versteht die Bundesregierung unter der so-
wohl von der IPPF als auch von der Deutschen 
Stiftung Weltbevölkerung (DSW) verwendeten 
Begrifflichkeit von „sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und Rechte“, und inwiefern umfasst 
das nach Meinung der Bundesregierung auch die 
freie Verfügung der Frau über das ungeborene 
Kind, einschließlich seiner Tötung unabhängig 
von Fristen und Indikation bis zur Geburt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin
Dr. Maria Flachsbarth
vom 2. November 2020

Für das Verständnis und die Verwendung des Begriffs der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und Rechte sind für die Bundesregierung ne-
ben völkerrechtlichen Dokumenten zu menschenrechtlichen Aspekten 
der Familienplanung bzw. reproduktiven Rechten (z. B. UN-Frauen-
rechtskonvention, Artikel 16 Ziffer 1 lit. CEDAW und UN-Behinderten-
konvention, Artikel 23 CRPC) in erster Linie das Aktionsprogramm der 
Weltbevölkerungskonferenz von 1994 und die Definition der Weltge-
sundheitsorganisation maßgeblich. Daraus ergibt sich unter anderem das 
individuelle Recht, frei von Diskriminierung, Zwang oder Gewalt über 
den Zeitpunkt des eigenen Nachwuchses, die Partnerschaftswahl sowie 
über die Anzahl der Kinder entscheiden zu können. Dies setzt zum einen 
den Zugang zu sicheren, effektiven und bezahlbaren Verhütungsmitteln 
sowie die notwendigen Informationen darüber voraus. Zum anderen ge-
hört dazu die medizinische Betreuung während der Schwangerschaft so-
wie während und nach der Geburt, inklusive der medizinischen Versor-
gung der Neugeborenen. Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch unab-
hängig von Fristen und Indikation bis zur Geburt umfasst dies nicht. 
Schwangerschaftsabbrüche werden etwa im Aktionsprogramm der Welt-
bevölkerungskonferenz ausdrücklich nicht als Mittel der Familienpla-
nung aufgeführt.

137. Abgeordneter
Dr. Christoph 
Hoffmann
(FDP)

Wie bewertet die Bundesregierung die Erfolgs-
aussichten des von Nicaragua beim Green Clima-
te Fund eingereichten Förderantrags 146 „Bio-
CLIMA: Integrated climate action to reduce defo-
restation and strengthen resilience in BOSAWÁS 
and Rio San Juan Biospheres“ (www.greenclimat
e.fund/document/gcf-b27-02-add06) mit Blick auf 
Umwelt- bzw. Waldschutz, und ist die Bundesre-
gierung der Auffassung, dass die nicaraguanische 
Regierung, mit ihrer öffentlich bekannten Ge-
schichte an Menschenrechtsverletzungen (www.o
hchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.a
spx?NewsID=25532&LangID=E), die im Förder-
antrag vorgeschlagenen umweltpolitischen Maß-
nahmen und menschenrechtlichen Schutzvorkeh-
rungen vollständig umsetzen wird?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle
vom 2. November 2020

Die Bundesregierung hat die Prüfung und Bewertung des Vorhabens 
„Bio-CLIMA: Integrated climate action to reduce deforestation and 
strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres“, für 
das die Central American Bank for Economic Integration (CABEI) eine 
Finanzierung des Grünen Klimafonds (Green Climate Fund, GCF) bean-
tragt hat, derzeit noch nicht abgeschlossen. Über den Antrag soll bei der 
27. Direktoriumssitzung des GCF von 9. bis 13. November 2020 ent-
schieden werden.
Die Verantwortung für die Durchführung von Projekten des GCF liegt 
bei der jeweiligen akkreditierten Durchführungsorganisation (in diesem 
Fall der CABEI). Die Umsetzung von Projekten und der vereinbarten 
Maßnahmen wird gemäß des diesbezüglichen Rahmenwerks des GCF 
nachgehalten (Monitoring and accountability framework for accredited 
entities). Vor der Befassung des Direktoriums werden Projektanträge 
durch das Sekretariat auf ihre Konformität mit den Richtlinien des GCF 
geprüft. Das Sekretariat und das Independent Technical Advisory Panel 
bewerten Projekte zusätzlich mit Blick auf ihre Wirkung gemäß der In-
vestitionskriterien des GCF.

138. Abgeordneter
Dr. Christoph 
Hoffmann
(FDP)

Welche Auslandsreisen in Entwicklungs- und 
Schwellenländer hat der Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Dr. Gerd Müller seit April 2015 unternommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle
vom 4. November 2020

Die Auslandsreisen, die der Bundesminister Dr. Gerd Müller seit April 
2015 unternommen hat, können der nachstehenden Tabelle entnommen 
werden.
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139. Abgeordneter
Dr. Christoph 
Hoffmann
(FDP)

Von wie vielen Abgeordneten wurde der Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung Dr. Gerd Müller seit April 2015 auf 
diesen Auslandsreisen in Entwicklungs- und 
Schwellenländer begleitet (bitte in Summe nach 
Fraktionen aufschlüsseln), und wie erklärt das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung diese zugrunde lie-
gende Einladungspraxis?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Norbert Barthle
vom 4. November 2020

Der Bundesminister Dr. Gerd Müller wurde seit 2015 von 17 Abgeord-
neten (CDU/CSU (9), SPD (4), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (3), DIE 
LINKE. (1)) bei den in der Tabelle zu Frage 138 aufgeführten Auslands-
reisen in Entwicklungs- und Schwellenländer begleitet.
Die jeweilige Delegation wurde dabei entsprechend dem jeweiligen Rei-
seanlass und der individuellen Entscheidung der Fraktionen bzw. Abge-
ordneten zusammengestellt.
Ob eine Reise durch Abgeordnete des Deutschen Bundestages begleitet 
werden kann, wird jeweils im Einzelfall entschieden. Zu den Entschei-
dungskriterien gehören u. a., ob die Sicherheitslage vor Ort eine entspre-
chend größere Delegation erlaubt und ob es auf der Reise jenseits der 
vertraulichen politischen Gesprächsformate geeignete Termine für die 
Abgeordneten gibt.

Berlin, den 6. November 2020
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